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Gerd Köhler (Frankfurt a.M.): 

Innovation durch Partizipation 
Anmerkungen zur Diskussion Ober die Novellierung der Hochschulgesetze 

von Bund und Ländern 

.Ein Hochschulgesetz kann Hochschul
politik nicht ersetzen." Dieser Satz von 
Hans Joachim Meyer, dem sächsischen 
Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst, beschreibt zutreffend die Schwie
rigkeiten der heutigen Auseinanderset
zungen um die Novellierung der Hoch
schulgesetze von Bund und Ländern. 

Die .neuen Mehrheiten" an den ostdeut
schen Hochschulen spiegeln lediglich die 
alten Mehrheiten an den westdeutschen 
wider. Herausgekommen ist bei der .Er
neuerung der Hochschul- und For
schungslandschaft Ost" nicht sehr viel 
mehr als der zweite Aufguß dessen, was 
im Westen seit langem als nicht mehr 
aufgaben gerecht erscheint. Überfällig sind 
grundlegende Veränderungen der Wil
lensbildungs- und Entscheidungsstruk
turen in den Hochschulen, ein überden
ken der Arbeitsteilung zwischen Hoch
schulen und Forschungsinstituten, eine 
Neugewichtung von Forschung und Leh
re, eine offene Diskussion Ober das Ver
hältnis von Studium und Beruf, eine Neu
ordnung der Hochschulfinanzierung mit 
den Zielen Globalisierung der Hochschul
haushalte auf der einen und Rechen
schaftslegung auf der anderen Seite. Vor 
allem aber muß das Verhältnis von Hoch
schule, Staat und Gesellschaft neugere
gelt werden. 

Dieses wird nur möglich sein, ':,snn sich 
ein politischer Wille findet, diese Verän
derungen zu denken und auch durchset
zen zu wollen. Davon sind wir weit ent
fernt. Hohle Selbstüberschätzung, ängst-
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liehe Privilegienverteidigung und der stän
dische Hang zur Verfestigung des Status 
quo blockieren den notwendigen Neuan
fang genauso wie die Unfähigkeit, sich 
nach gemeinsam ausgehandelten Regeln 
auf die Suche nach Neuem zu begeben 
und die zu dessen Durchsetzung erfor
derlichen Kompromisse eingehen zu kön
nen, ohne Angst vor der eigenen Be
schlußlage und Furcht, Ober den Tisch 
gezogen zu werden. 

Mit dem auf dem Gewerkschaftstag '93 
beschlossenen • Wissenschaftspoliti
schen Programm" hat die GEW zu einem 
solchen .Dialog Ober die Zukunft von 
Hochschule und Forschung" aufgerufen. 
Es ist etwas in Bewegung gekomme; der 
.Runde Tisch: Bildung und Berur war ein 
Anfang, aber noch sind wir zu wenige, 
noch dauert alles zu lange. 

Die in den vergangenen drei Jahren ver
abschiedeten hochschulrechtlichen Re
gelungen sind Ausdruck dieses hoch
schulpolitischen Immobilismus. Das gilt 
für die west- wie für die ostdeutschen 
Bundesländer. Nur in wenigen Ländern 
hat es eine offene Diskussion über die 
gewollten Neuregelungen gegeben. Meist 
ist in kleinen Gruppen vorbereitet wor
den, wovon auch nur kleine Minderheiten 
profitieren. Worüber hätte, worüber muß 
gesprochen werden? 

Der Autor ist Mitglied des GeschäftsfOhrenden 
Vorstandes der GEW und Leiter des Vorstands
bereiches Hochschule und Forschung 
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Den Zugang zu den Hochschulen 
öffnen 

Der Frage, wievielen Menschen der Weg 
zur Hochschule offenstehen soll, wird von 
den politisch Verantwortlichen permanent 
ausgewichen. Stattdessen werden neue 
Anforderungen an die Schule formuliert, 
weil das Leistungsniveau der Studienan
fänger sinke. Die Einführung eines Zen
tralabiturs wird gefordert, weil die Hetero
genität der Schulabgänger zu groß wer
de. Hochschuleingangsprüfungen werden 
propagiert, weil die Hochschulen am be
sten einschätzen könnten, wen sie auf
nehmen können. Ein Flickenteppich von 
immer neuen Barrieren wird geknüpft, die 
Zugangswege werden intransparenter: die 
indirekte Abschreckung funktioniert. 

Die GEW wendet sich gegen diese Ein
schränkungen des Hochschulzugangs. 
Das individuelle Recht auf Bildung und 
das gesellschafts- wie arbeitsmarktpoliti
sche Interesse an mehr hochschulqualifi
zierten Arbeitskräften widersprechen der 
Umsteuerungs- und Numerus-Clausus
Politik. Prinzipiell soll der Hochschulzu
gang Berufstätigen ohne traditionelle 
Hochschulzugangsberechtigung offenste
hen. 

Die Qualität von Studium und Lehre 
verbessern 

Die Regulierungswut bei der Gliederung 
und Abstufung von Studiengängen oder 
bei der Festlegung von Regelstudienzei
ten und von Sanktionen bei deren Über
schreiten steht im krassen Widerspruch 
zu der Einfallslosigkeit bei der Frage nach 
den Zielen und Inhalten des Studiums. 
Nach Auffassung der GEW ist Studium 
ganz wesentlich .wissenschaftliche Be
rufsausbildung". Das bedeutet nicht An
passung an die Vorgaben des Beschäfti
gungssystems, sondern kritische Ausein
andersetzung mit einer Arbeitswelt, in der 
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die Hochschulabsolventen sinnvolle, 
menschlich gestaltete und gut bezahlte 
Arbeit finden wollen. 

Die GEW unterstützt die Bemühungen 
um eine Verbesserung der Qualität von 
Lehre und Studium. Sie ist zunächst ein
mal Aufgabe der Hochschulen selbst. Die 
GEW unterstützt die von den lehrenden 
und lernenden selbst gestalteten For
men der fachlichen und didaktischen Be
wertung und Evaluation. Dazu sollen auch 
Lehr- und Studienberichte gehören. 

Die Eigenständigkeit der 
Forschung sichern 

Unterschiedliche, zum Teil widersprüch
liche Strategien werden heute verfolgt, 
die Kooperation zwischen Grundlagen
forschung und anwendungsbezogener 
Forschung und betrieblicher Nutzung zu 
intensivieren. Forschung wandert aus den 
Hochschulen aus, gleichzeitig sollen For
scher wieder in die Hochschulen inte
griert werden. Bei der gewollten Transfer
beschleunigung darf die Freiheit der wis
senschaftlichen Arbeit nicht kurzfristigen 
Verwertungsinteressen geopfert werden. 
Forschung ist Aufgabe der Hochschulen. 
Sie ist Grundlage qualifizierter Lehre. Die 
Verbindung von Forschung und Lehre 
muß gewährleistet werden - individuell 
wie institutionell -, das gilt auch für die 
Fachhochschulen. Durch die Verbindung 
von Forschung und Lehre soll der Wis
sens- und Technologietransfer gefördert 
werden. 

Forschung ist Voraussetzung für eine 
wissenschaftliche Ausbildung und für die 
Qualifizierung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, der nicht nur für die Hoch
schulen, sondern auch für die au~er
hochschulischen Forschungseinrichtun
gen in Industrie und Dienstleistungsein
richtungen ausgebildet wird. Die GEW 
unterstützt den Ausbau der Graduierten-
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kollegs, wenn sie allen qualifizierten Stu
dierenden offenstehen. 

Durch eine ausreichende, vom Staat ga
rantierte, finanzielle Grundausstattung soll 
die Eigenständigkeit der Hochschulfor
schung gesichert werden. Auch wenn und 
weil die Grenzen zwischen Grundlagen
forschung und angewandter Forschung 
längst nicht mehr klar zu ziehen sind, 
fordert die GEW Garantien für die Frei
heit wissenschaftlicher Arbeit, die in kri
tisch-aufklärerischer Tradition ihrer so
zialen Verantwortung gerecht werden soll. 

Weiterbildung als Aufgabe 
annehmen 
Die unter den Bedingungen der Überlast 
praktizierte Vernachlässigung der Wei
terbildung hat dazu geführt, daß eine 
weitere genuine Aufgabe der Hochschu
len an ihre Ränder oder in eigene - pri
vatwirtschaftlich geführte - Einrichtun
gen auswandert. Die Hochschulen verlie
ren so an Praxisbezug und damit eine 
wichtige Möglichkeit zum Weiterlernen. 
Die GEW fordert, daß ein Programm zum 
stufenweisen Ausbau der Weiterbildung 
in und durch die Hochschulen entwickelt 
wird. Für die Transformationsphase in 
den östlichen Bundesländern sind kurz
fristige Sofortprogramme zu schaffen. 

Kooperation und Durchlässigkeit 
Heute werden eher praxisbezogene, kür
zere und kostengünstigere Studiengänge 
an den Fachhochschulen und eher theo
riebezogene, längere und kostenintensi
vere Studiengänge an den Universitäten 
angeboten. Die GEW fordert Durchläs
sigkeit zwischen diesen Studienangebo
ten um - auch vom Arbeitsmarkt her 
nicht begründbare - Hierarchien und 
Abschottungen zu vermeiden. Durchläs
sigkeit ist Bedingung für differenzierte 
Ausbildungsprofile, sie muß den Zugang 
zur Promotion auch für Fachhochschul
absolventinnen ermöglichen. 
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Die GEW fordert, daß die Absolventinnen 
von Fachhoch~ghulen beim Zugang zum 
Öffentlichen Dienst nicht länger benach
teiligt werden und auch auf dem privaten 
Arbeitsmarkt gleiche berufliche Chancen 
erhalten. 

Wenn diese Voraussetzungen gegeben 
sind, und realistische Ausbauprogram
me vorgelegt werden, ist die GEW bereit, 
einen vorrangigen Ausbau der Fachhoch
schulen zu unterstützen. In einem Stufen
plan, der die Überlast reduziert, die Frage 
nach neuen Studienangeboten sinnvoll 
beantwortet, die baulichen Voraussetzun
gen schafft und für das erforderliche Hoch
schulpers.onal sorgt, soll der Ausbau vor
genommen werden. 

Auf dieser Grundlage sollen die Verwal
tungs-Fachhochschulen in die öffentli
chen Fachhochschulen integriert werden. 
Bei diese·m Ausbau praxisbezogener Stu
diengänge ist die Einrichtung von Berufs,. 
akademten nicht notwendig. 

Wissenschaft als Beruf betreiben 

Wenn die Hochschulen ihren wachsen
den Aufgaben gerecht werden wollen, 
muß über die Arbeitsteilung und die Ar
beitsbedingungen des wissenschaftlichen 
Personals neu nachgedacht werden. 

Die GEW fordert den Ausbau von unbefri
steten Funktionsstellen, auf denen wis
senschaftliche Angestellte Wissenschaft 
als Beruf betreiben können. Daneben soll 
es befristete Qualifikationsstellen geben, 
die vorrangig der Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses dienen sollen. 
Die Arbeitsbedingungen des wissen
schaftlichen Personals sollen tarifvertrag
lich geregelt werden. 

Die GEW fordert eine wissenschaftsad
äquate Personalstruktur und eine auf
gabengerechte Personalausstattung für 
die Hochschulen und außerhochschuli-
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sehen Forschungseinrichtungen. Sie for
dert wettbewerbsfähige ·Qe·schäftigungs
bedingungen und attraktive berufliche 
Perspektiven sowohl für das wissenschaft
liche als auch für das technische und 
Verwaltungspersonal. Personalentwick
lungspl~nEi~ollen für die Kontinuität wis
senschaftlicher Arbeit sorgen, sie ist we
sentliche Voraussetzung für ihre Quali
tät. 

Die Gleichstellung der Frauen 
durchsetzen 

Die Gleichstellung der Frauen in der Wis
senschaft und in den Künsten soll als 
Aufgabe der Hochschulen gesetzlich ver
ankert werden. Ziel einer aktiven Gleich
stellungspolitik soll es sein, den Frauen
anteil in den Fachdisziplinen und Positio
nen zu erhöhen, in denen sie unterreprä
sentiert sind. Die Maßnahmen sind am 
Frauenanteil der jeweils vorangehenden 
Qualifikationsstufe zu orientieren, eine 
Mindestquote muß garantiert werden. Die 
Frauenförderung hat bereits beim Hoch
schulzugang zu beginnen, sie ist konse
quent bis zur Ebene der Professuren fort
zusetzen. 

. ,· .. 
Die Finanzierung der 
Hochschulen sichern 

Tro~ d,e{Auseinandersetzungen um die 
Fortschreibung der Hochschulsonderpro
gramm,~'muß die Finanzierung von Hoch
schule. und Forschung Gemeinschafts
aufg~b·e, von Bund und Ländern bleiben, 
damit dfe}egionalen Ungleichheiten bei 
der Teilhabe an Wissenschaft nicht grö
ßer, sondern verringert werden. Nur so 
wird auch die Erneuerung der Hochschul
und Forschungslandschaft in den östli
chen Bunddesländern zu finanzieren sein. 
Die gepiante Neuordnung des Bund-1,än
der-Finanzausgleichs darf nicht zu ,La
sten der Bildungs- und Wissenschafts
haushalte vorgenommen werden. 
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Der Ausbau der Grundhaushalte in den 
Wissenschaftseinrichtungen soll die Kon
tinuität und Pluralität der wissenschaftli
chen Arbeit sichern.. Die Zusammenar
beit der Hochschulen und Forschungs
einrichtungen mit der Gesellschaft, ins
besondere mit den Unternehmen, muß 
transparent gestaltet werden. Gemein
sam erarbeitete Regeln für die Annahme 
und Durchführung von Drittmittelvorha
ben sollen Abhängigkeiten vermeiden und 
die Freiheit der wissenschaftlichen Arbeit 
in sozialer Verantwortung sichern. 

Die in immer mehr Bundesländern auf 
den Weg gebrachte .Globalisierung der 
Hochschulhaushalte" wird von der GEW 
unterstützt, wenn alle Personengruppen 
an den Hochschulen eine faire Chance 
der Mitwirkung erhalten. 

Die Stärkung der Hochschulselbst-
verwaltung 

Deswegen fordert die GEW ein überden
ken der traditionellen Hochschul-selbst
verwaltung und der Aufgabenteilung zwi
schen Hochschule und Staat. Die GEW 
wird die Dezentralisierung staatlicher 
Kompetenzen in die Hochschulen in dem 
Maße unterstützen, in dem die Willensbil
dungs- und Entscheidungsstrukturen in
nerhalb der Hochschule demokratisiert 
werden. Die GEW fordert, daß alle Perso
nengruppen gleiche Mitbestimmungsrech
te erhalten: Keine Personengruppe darf 
alle anderen überstimmen können. 

Bei der Verpesserung der Qualität der 
Hochschulverwaltung soll das Prinzip 

,gelten: So viel professionalisiertes Mana-
gement wie nötig und soviel Selbstver
waltung und Mitbestimmung wie mög
lich. Die GEW fordert, durch eine gesetz
liche Verankerung von Experimentierklau
seln, neue Formen der Partizipation mög
lich zu machen und damit das Engage
ment aller Hochschulangehörigen für eine 
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selbstbewußte Vertretung der eigenen 
Interessen (neu) zu wecken und zu för
dern. 

Die GEW fordert die Stärkung der loka
len, landes- und bundesweiten Interes
senvertretungen der Studierenden und 
der Beschäftigten. Das bedeutet, daß die 
verfaßte Studentenschaft dort, wo es sie 
heute nicht gibt, wieder eingeführt wer
den soll. Die Rechte der Personalräte 
müssen so ausgebaut werden, daß eine 
wirksame Vertretung aller Be~chäfti
gungsgruppen möglich wird. Der Gel
tungsbereich der Personalvertretungs
gesetze soll deswegen auf das gesamte 
wissenschaftliche Personal ausg·eweltet 
werden und, wo dieses noch nicht ge
schehen ist, die studentischen Beschäf
tigten miteinbeziehen. 

Trlal.og zwischen Hochschule, Staat 
und Gesellschaft 

' . . ,,,~ 

Für die zunehmende Kooperation zwi
's'chen "Hbchschule und Gesellschaft sol
len Sttti"kturen und Regeln entwickelt 
werden, die'Eiinerseits die Zusammenar
beit erleichtern und intensivieren und an
dererseits die Eigenständigkeit und Frei
heit derwissenschaftlichen Arbeit sichern 
sollen. Die Kooperation zwischen Hoch
schulen und Gewerkschaften soll ausge
baut werden, dabei sollen die mit Koope
rations- und Technologie-Beratungsstel
len gemachten Erfahrungen weiterent
wickelt werden. 

Über Foren, Beiräte, Kuratorien und an
dere Wege soll das Verhältnis von Hoch
schule, Staat und Gesellschaft transpa
renter gestaltet und demokratisiert wer
den. 

Die Internationalisierung d~r";• 
Wissenschaft ·ti,,. 

Wissenschaft ist von ihrem Anspruch her 
international orientiert. Von daher hat der 
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Austausch von Forschungsergebnissen, 
von wissenschaftlichem Personal und 
Studierenden immer eine große Bedeu
tung für die wissenschaftliche Arbeit ge
habt. Im Rahmen der Europäisierung der 
Hochschul- und Forschungspolitik wird 
die Kooperation zwischen den Wissen
schaftseinrichtungen und den in ihnen 
Beschäftigten und Studierende.n intensi
viert werden müssen, wenn wirksam auf 
die Politik der Europäischen Kommission 
Einfluß genommen werden soll. 

0

Nt1r im 
sozialen Dialog ist die Vielfalt zu stärken 
und damit eine wesentliche Vorausset-

- zung für europäisches Handeln zu schaf
fen. 

Was kann durch die Novellierung 
der Hochschulgesetze geregelt 

werden? 

Diese Probleme sinnvoll lösen zu wollen, 
setzt viele Gespräche und Verhandlun
gen voraus. Die Lösungsvorschläge müs
sen präzisiert, Trägerfürdie Reformmaß
nahmen gefl,mdenwerden. Man wird nicht 
.das Glück von oben"·verordnen können. 
Stattdessen darauf zu warten, daß .alles 
G~te von unten" komme, scheint eine 
ebensowenig erfolgsversprechende Stra
tegie zu sein. 

Mein Vorschlag: Führen wir unter der 
Überschrift .Innovation durch Partizipati
on• einen Diskurs Ober die Zukunft von 
Hochschule und Forschung! Diskutieren 
wir in regionalen (.Sächsische Erfahrun
gen" ... ) und in themenbezogenen Foren 
(.Zugang", .Mitbestimmung", .For
schungsförderung" ... ) über .Wissenschaft 
in gesellschaftlicher Verantwortung"! Be
gründen wir so unsere Forderungen nach 
einer Novellierung der Hochschulgeset
ze! Ein solcher hochschulpolitischer Auf
bn..:ch kann durch hcchschu!gesetz!iche 
Regelungen unterstützt, abgesichert und 
vielleicht auch mit durchgesetzt werden. 
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Vorbemerkungen zur Synopse 

Mit nachfolgender synoptischer Darstel
lung der Regelungen In den Hochschul
gesetzen der Länder Berlin, Branden
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach
sen, Sachsen-Anhalt u'nd Thüringen soll 
der Leserin und dem Leser die Möglich
keit gegeben werden, schnell und 0ber
blicksartig Unterschiede und Gemein
samkeiten in den Regelungen zu erfas
sen. Angestrebt ist eine Übersicht der 
bereits beschrittenen gesetzgeberischen 
Wege. Sie können bei anstehenden No
vellierungen der Gesetze aufgrund der 
zwischenzeitlichen Erfahrungen, ge
wechselter Landesregierungen oder ein
fach des Zeitgeistes hilfreich sein. Zu
dem könnte es anhand der Übersicht für 
Einwohner oder Anlieger des jeweiligen 
Landes möglich sein, Regelungen des 
Landeshochschulgesetzes als beson
ders weitgehend oder doch eher mittel
mäßig einzustufen, statt jeweils für sich 
das höchste Maß an Betroffenheit, wie 
es zumindest unter Studierenden(ver
tretem) zunehmend üblich geworden 
ist, erheischen zu wollen. 

Für alle Gesetze gilt, daß sie positive 
und negative Aspekte als Ausdruck des 
Interessenwiderstreites vereinen, gleich
wohl dieses Ausgleichs wegen nicht, wie 
gelegentlich von ihren Autoren ange
nommen, als Musterbeispiele für ein ge
lungenes Gesetzgebungsverfahren gel
ten können. Generell sind ein starkes 
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Regelungsbestreben, ein ausgeprägtes 
Aufsichts- und Anleitungsbedürfnis, ein 
Mißtrauen gegenüber jeder Form von 
Öffentlichkeit wie der Beteiligung eines 
größeren Teils der Hochschulmitglieder 
zu verzeichnen. Damit dürften die Ge
setzezumindest einen Teil der Beschrän
kungen der Autonomie der Hochschu
len, wie sie im Umgestalti.mgsprozeß 
üblich waren, in qen Alltag .u~d damit in 
die Zukunft des gesamtdeutschen Bil
dungssystems übertragen haben. 

Die Gesetze sind gleichzeitig durch die 
neuere Diskussion über eine sogenann
te "Studienstrukturreform" geprägt, wel
che die vor der Vereinigung· der DDR 
und der BRD relativ offene Fragestel
lung nach der Art der Hochschulreform 
lediglich auf ihre ökonomische Dimensi
on reduziert. Welchen Stand die Diskus
sion um die zukünftige Bildungspolitik 
1990 erreicht hatte, ist bspw. dem 
Schlußbericht der Enquete-Kommissi
on des Deutschen Bundestages "Zu
künftige Bildungspolitik - Bildung 2000" 
zu entnehmen. Teilweise noch vor Ab
schluß der entsprechenden Diskussio
nen, mithin als Akt nicht eben demokra
tischer Entscheidungen, sind nunmehr 
Instrumente in den Gesetzen enthalten, 
die erhebliche verfassungsrechtliche 
Zweitei bearünden. etwa die Ermächti---- ----- -- --.,,- -------, ----- -

gung der Hochschulen zu zusätzlichen 
Aufnahmeprüfungen in Sachsen. Ganz 
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offensichtlich selektierende, die Gleich
heit beschränkende, heute die Diskussi
on um den rechtsstaatlichen Charakter 
der DDR prägende Elemente des DDR
Systems feiern ihre fröhliche Wiederge
burt. Schon scheint es aussichtslos zu 
hoffen, daß eben solche Elemente zu
künftigen Generationen von Bildungs
nachfragern erspart bleiben. 

Die Synopse mag deshalb neben der 
Information auch Anregungen für Ver
änderungen geben, die sich nicht nur auf 
die Diskussion der einen oder anderen 
Regelung in einem Gesetz beschränken 
sollte. 

In ihrem letzten Teil stellt die Synopse 
die Regelungen zur Übernahme des ur
sprünglich an den Hochschulen vorhan
denen Personals, mithin die Regelun
gen zum Umgang mit den akademi
schen Eliten des DDR-Staates dar. Mit 
der Darstellung ist die Hoffnung verbun
den, daß der Umbruchprozeß, der sich 
besonders für das Personal ausgewirkt 
hat, einer weitergehenden wissenschaft
lichen Untersuchung unterzogen wird. 
Denn bspw. die Beschränkung der Rech
te der ausAltersgründen ausgeschiede
nen Professoren erscheinen nicht eben 
verfassungskonform. 

Gesetzliche Regelungen sind zirka mit 
Stand Juni 19g5 erfaßt. Nicht alle Ver
ordnungen und Verwaltungsvorschriften, 
zu denen die Parlamente die Regierun-

gen ermächtigt haben, konnten Erwäh
nung finden. S.oweit dies ges.chah, er
schien es für die Gegenüberstellung 
notwendig. Auf derzeit laufende Novel
lierungen (z.B. zur Verfaßten Studen
tenschaft in Sachsen-Anhalt) wird nicht 
hingewiesen. Generell wird auf die Re
gelungen des HRG (s. Verweis in der 
Spalte Regelungen) bezug genommen, 
die, soweit nicht anders ausgeführt, in 
die Landeshochschulgesetze wortgleich 
übernommen worden sind. Bei Rege
lungen, die nicht im HRG ~nthalten sind 
(z.B. Globalhaushalt), weist ein leere 
Zeile darauf hin, daß im Landeshoc~
schulges.etz_ keine vergleichbare Rege
lung enthalten ist. Eine geschlechtsneu
trale Formulierung war in weitgehender 
Übernahme der Formulierungen der 
Gesetze nicht möglich. Angesichts einer 
Veränderung der Sprachgewohnheiten 
finden sich jedoch auch abweichende 
Formulierungen. Aufschluß über verwen
dete Abkürzungen, soweit sie nicht als 
offensichtlich verständlich anzusehen 
waren, kann das Abkürzungsverzeich
nis liefern. Unterstreichungen weisen auf 
Besonderheiten hin bzw. sollen Unter
schiede zwischen den Regelungen her
vortreten lassen. 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, 
daß sich Fehler eingeschlichen haben, 
wäre jede diesbezügliche Mitteilung hilf
reich. 

Thomas Neie 

Der Autor studiert Jura an der Humboldt-Universität zu Berlin und war Geschäftsführer des 
ostdeutschen Studentinnenräte-Dachverbandes KdS 
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Regelung Berlin 

1. Datum und vom 12.10.1990 
Quelle GVBI B 1990, 2165 ff. 

zul. gelind.: 
• HAnpG v. 10.05.94, 

OVBI B 94, 137 
• HSIIG V. 22.12.94, 

GVBI B 94, 520 
• Gesetz Ober die Neuord
nung der Hochschul
medizin in Berlin v. 
03.01.)995 
GVBI B95,l 

• Naturkundcmuscums
gesctz V. 06.04.1995 
GVBI 8 95, 240 

Brandenburg 

vom 24.06.91 
GVBI Br. 1991, 156 ff. 
• gell. d. Gesetz V. 

16.10.1992 
GVBI Br 1992,422 

Mecklenburg-V. 

vom 09.02.94 
GVBI M-V 94, 293 IT. 

'.::::::::ff$J~~~~%t~~:-:::: =5~:::~~wwt~r~r;;;:::;::rn::z?=~l•T~'.JW }=«>=~rFt:r~=:~7=~::zt:~~i~:~f~*~::::~:::=1~· .:~\/t=3=::~~:-::::r~::==:m~x::~=~-=ü};!:;r:=~:::::~ 

2. Aufgaben 
der Hoch
schulen 

2.1. Leit
prinzipien/ 
allgemein 

14 

- HS tragen mit Forschung 
u. Lehre zum Erhalt u. zur 
Verbesserung menschlicher 
Lebens- u. Umweltbe
dingungen bei 

• fllrdem soziale Belange 
der Studierenden 
- mffcn in allen Bereichen 

- tragen Problemen von 
Studenten mit Kindern 
Rechnung 

- wirken daraufhin, daß 
das Studium in möglichst 
kurzer Zeit abgeschlossen 

• tragen der Situation von 
Studierenden mit Kind 
Rechnung 

- fllrdem kulturelle u. 
musische Belange 
- fllrdem durch Wissens-
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Sachsen 

vom 04.08.93 
GVBI S. 93, 691 ff. 
• Oraduiertcngesetz v. 
21.06.1994 
GVBI S 94, 1006 

• vermitteln Bildungsinhalte 
zum verantwortlichen Han
deln gegenllber Mitmen
schen, der Gesellschaft u. der 
Umwelt 

• fllrdem Problemlösung 
Studierender mit Kind 

• fllrdem kulturelle Betati
gung 
• ermöglichen fremdsprach-
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Sachsen-Anhalt 

vom 07.10.93 
GVBJ S-A 93,614 ff. 
• gell. d. 3. HStrG S-A 

GVBI S-A 94, 799 

FH Altmark soll als Modcll
HS neue Formen fllr Lehre, 
Studium u. Forschung ent
wickeln u. in der Praxis 
erproben 
§ 5 IV HSchulG S-A 

• Bertlcksichtigung der Stu
denten mit Kind 

• fllrdem Kultur 
• Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft 

Thüringen 

vom 07.07.92 
GVBI Th 92, Nr.18 

• Leitprinzipien soziale 
Gerechtigkeit, Frieden, 
Bewahrung u. Verbesserung 
der Lebens-u. Umweltbedin
gungen 

• Hilfestellung fllr Studieren
de mit Kind 

• fllrdem Nutzung der For
schungsergebnisse 
• Zusammenarbeit mit ge-
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die erforderlichen Maßnah- wird u. Technologietransfer die 
men zur Integration der - arbeiten mit anderen Bil- Umsetzung u. Nutzung 
behinde~n Studierenden d1mg~eilµ:ichtunge,n zu- ihrer Forschungs-u. 
- ftlr die Durchführung des sarnmen, um möglichst Entwicklungsergebnisse 
S~diums u. <!c.r Prtlfungen .kwze,Ausbildungszeiten in der Praxis 
sind geeignete Maßnahmen • • zu gewährleisten - VO-Ennächtigung 
zu treffen, die unter Wah- - wirken an der sozialen § 3 HSchulG M-V 
rung der Gleichwertigkeit Förderung mit 
einen Nachteilsausgleich - berUcksichtigen beson-
gewährleisten dere Bedurfnisse behin-
• fllrdem Wissenstransfer derter Studenten 
zwischen allen Bereichen - fllrdem kulturelle u. 
der Gesellschaft musische Belange 
§ 4 HSchulG B - fllrdem Beziehungen 

zwischen HS in Ost- u. 
Westeuropa 
- wirken auch im Hioblick 
auf den Technologietrans-
fer untereinander u. ~it 
anderen Forschungs-u. 
Bildungseinrichtungen 
zusammen 
- unterrichten Öffendich• 
keit Ober Erfilllung der 
Aufgaben 
- VO-Ennächtigung im 
Bene1mien mit Landtags-
ausschuß 
§ 4 H~chulG ~r. 

2.2. Weiter- - sollen Möglichkeiten der - dienen dem weiterbil- - bieten weiterbildende 
bildung/ Weiterbildung entwickeln u. denden Studium Studien an 
Umschulung anbieten - beteiligen sich an Wei- - bieten Umschulungs-

- mit Weiterbildungs- terbildungsveran- ·maßnahmen u. Zu-
angeboten anderer lnstitu- staltungen satzqualifikationen als 
tionen abzustimmen - fllrdem Weiterbildung Voraussetzung der Aner-
§ 26 HSchulG B. ihres Personals kennung der DDR-

- führeh h\ii Rahnien ihres Bildungsabschlüsse an 
Studienan!iebots'trinschu- § 3 HSchulG M-V 
lungsmaßnahmen ftlr 
Absolventen von HS u. 
FH durch 
§ 4 HSchulG Br. 
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liehe Ausbildung 
- bieten Studenten ökologi
sche Grundbildung 
- fllrdem Umweltschutz 
- Information der Öffentlich-
keit Uber Ziele u. Aufgaben 
- bestehende weitere Aufga
ben bleiben erhalten 
§ 4 HSchulGS 

- bieten Interessierten Wei
terbildungsmöglichkeiten an 
- beteiligen sich an Weiter
bildungsveranstaltungen 
anderer Institutionen 
- dienen weiterbildendem 
Studium 
- fllrdem Weiterbildung ihres 
Personals 
- haben Pflicht, im Rahmen 
ihres Ausbildungs-u. Wei
terbildungsangebots Umschu
lungsmaßnahmen, insbeson
dere fllr HS u. FH -
Absolventen anzubieten u. 
durchzuführen 
§ 4 HSchulGS 
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- fllrdem Verbreitung u. 
Nutzung der Forschungs
ergebnisse 
- können Transferstellen 
einrichten 
- regelmäßige Information 
ober Lehrangebote u. For
schungsergebnisse 
- Unterrichtung der Mitglie
der zur hochschulpolitischen 
Willensbildung 
- VO-Ermächtigung 
§ 3 HSchulG S-A 

- HS dienen weiterbildendem 
Studium 
- bieten Weiterbildungs
möglichkeiten an 
- beteiligen sich an Weiter
bildungsveranstaltungen 
anderer Institutionen 
- fllrdem Weiterbildung ihres 
Personals 
- führen Umschulungs
maßnahmen insbes. für HS u. 
FH-Absolventen durch 
§ 3 HSchulG S-A 

sellschaft!icher Öffentlichkeit 
- Förderung der regionalen 
Strukturentwicklung unter 
sozialen u. ökologischen 
Gesichtspunkten 
§ 4 HScbulG Tb 

- bieten Weiterbildungsmaß
nahmen für interessierte 
Bürger an 
§ 4 HSchulG Tb 
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2.3. Gleich
berechtigung 

2.a) For• 
schung an FH 

schulen 
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• wirken auf gleiche Ent• 
wicklungsmöglichkeiten für 
Frauen u. Manner nach 
ihren Qualifikationen hin 
• wirken auf Beseitigung 
bestehender Nachteile hin 
§ 4 HSchulG B 

• Frauenß)rderrichtHnien 
• auch zur Vergabe von 
Mitteln 
§ Sa HSchulG B 

Frauenß)rderplänc 
§ 59 HSchulG B 

• anwendungsbezogene 
Lehre u. entsprechende 
Forschung 
• Land soll im Zusammen
wirken mit FH Forschungs
möglichkeiten ausbauen u. 
Möglichkeiten zur Förde
rung eines wiss. Nachwuch
ses für diesen HS-Bereich 
schrittweise entwickeln 
§ 4HSchulG B 

- wirken auf gleiche 
Entwicklungsmöglichkeit 
en u. Beseitigung der für 
Frauen bestehenden 
Nachteile hin 
§ 4 HSchulG Br. 

[Gesetz zur Gleichstellung 
von Frauen u. Männern im 
öffentlichen Dienst im 
Land Br. findet aufHS 
keine Anwendung, § 2 III] 

• anwendungsbezogene 
Lehre u. entsprechende 
Forschung 
§ 4 HSchulG Br 

• gleiche Entwicklungs
möglichkeiten ftlr Frau u. 
Mann 
- bestehende Nachteile ftlr 
Frauen zu beseitigen 

• Fraueoßlrderungs
programme 
§ 3 HSchulG M-V 

- Forschungs• u. Entwick
lungsaufgaben der FH im 
Rahmen anwendungsbe• 
zogener Lehre u. über
wiegend durch Drinmittel 
finanziert 
§ 3 HSchulG M·V 

ten 
- weitere Vertreter können 
benannt werden 
- Kommissionen für 
Studiengänge, die an 
mehreren HS angeboten 
werden 
§ 5 HSchuJG M-V 

hochschulc ost special juli 1995 

1 

• wirken auf Gleichberech
tigung von Frau u. Mann hin 
• auf Beseitigung bestehender 
Nachteile 
§ 4 HScbuJG S 

[beachte aber Pflicht zur 
Aufstellung von Frauenfürde
rungsp)äncn nach § 4 Sächs. 
Frauenfürderungsgesetz] 

• FH nehmen praxisnahe 
Forschungs-u. Entwick
lungsaufgaben wahr 
§ 4 HSchulGS 

• Gleichstellung von Frau u. 
Mann 
§ 3 HSchulG S-A 

• neue Formen der Forschung 
u. deren Erprobung in der FH 
Anhalt 
§ 5 IV HSchulG S-A 

• gleiche Entwicklungs-·· 
möglichkeiten für Frau u. 
Mann 
• Beseitigung bestehender 
Nachteile 

• Frauenfürderungs
cichtlinien u. Programme zur 
Erhöhung des Anteil der 
Frauen am wiss Personal 
§ 4 HSchulG Th 

- Ausbau der Forschungs
moglibhk'eiten an FH 
§ 4 HSchulG Th 

.: .......... ;, .• :.,:-~,:-•:•:•:,:,:-:,:•:-::~~W;~:'.:•:❖:,:❖x,:~•:•:•:❖:•.·(.:,:-:,:,:, ,fa,:❖~;.},::{::•:,❖:•:~:::•;❖:•:=:•::,:,:::!:,:::·:;:❖:i:,:;:•:•••~:::.t❖:-:-/❖: ,:•:❖:,:::~=:-:-:,:-:•:•;~~-:•:.;•~:::~•:•:4:::::•:~~;;.,:::~<;:::.\:~'~•..;.:;:~ 
• Landeshochschulkonferenz • Form nicht geregelt - Hochschulkonferenz 
• HS durch Rektoren vertreten - Aufgaben in - Aufgaben gern. § 4 HRG 
·Kanzlernehmen mit bera- § 5 HSchulG S-A • Leiter der HS u. Vors. des 
tender Stimme teil Konzils, max. 4 Mitglieder 
• Pflicht des Ministers, auf der Konferenz Thüringischer 
Verlangen anwesend zu sein Studentenschaften u. 4 Mil-
u. Stellungnahmen abzugeben glieder des HPR 
• LHK muß zu allen Gesetzen • an HS-Entwicklungs-
u. VO gehört werden planung beteiligt 
§ 7 -9 HSchulG S • Gelegenheit zur Stellung

nahme zu Regelungen, die 
den HS-Bereich insgesamt 
betreffen 
§ 8 HSchulG Th 
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4. Hochschul
strulcturkom
mission 

'T''iI~fta~;X-.-. -~:-i~'k1ii;-a,~;;;den1ce~•!u•·L .. : '·:·~~~h d:~-ii'irtil.dichen J{iff ,:,~,A~s~~-,-~~ -~ines ~t~~·i·~-~--: 

Studiums freiem verantwortlichen Grundlagen verpflichteter ganges, durch den die 
§ 7 HRG demokratjschen u sozialen Rechtsstaat fachliche Eignung für 

Hllrukln befllhigen § 8 HSchulG Br einen beruflichen Vorbe-
§ 21 HSchulG B rcitungsdienst oder eine 

berufliche Einführung 
vermittelt wird 
- Fähigkeit zur lebenslan
gen eigenverantwortli
chen Weiterbildung 
entwickelt 
- Fähigkeit, Studieninhal
te selbständig zu erarbei
ten u. in Bezug zur Praxis 
setzen zu können 
§ 7 HSchulG M-V 

!.i6:For>:,;"@,f: ::~;~,Z:satzstudien,:zur {:: ,,_:,~ 'zur::V:rtiefung\P ;:_,~,~rad:~;~~~:::~y, 

schungs- Vermittlung weiterer wiss. weiterer wiss. oder beruf- dium zur Vermittlung 
studium u. kUnstl. Qualifikationen liehe Qualifikationen od. weiterer wiss., künstl. od. 
§ 10 V HRG angeboten werden zur Vertiefung eines beruflicher ~ualifik~tion 

• können Aufbaustudien zur Studiums, insbes. zur od. zur Vertiefung eines 
Vertiefung eines Studiums Heranbildung des wiss. u. Studiums, insbes. zur 
zur Erlangung der Promoti- künsU. Nachwuchses Heranbildung des wiss. u. 
on anbieten angeboten werden künstl. Nachwuchses mit 
- Zulassung kann von Auf- - max. 2 Jahre Genehmigung des Mini-
nahmeprüfung abhängig - keine Vor. für Promotion steriums einrichten 
gemacht werden § 10 V HSchulG Br • max. 2 Jahre 
• max. 2 Jahre - keine Voraussetzung für 
= durch Studienoidnung PrumoLiun 
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- Erarbeitung grundlegender 
Empfehlungen der HS
Entwicklung • 
- insbesondere grundsätzliche 
Strukturentscheidungen 
- vom Ministerium eingesetzt 
- Landesregierung kann, wenn 
Gesetz nicht erforderlich, 
Empfehlungen nach Anhö
rung der HS für verbindlich 
erklären u. zur Umsetzung 
erforderliche Maßnahmen 
anordnen 
§ 5 HSchulG S-A 

... : ..... _;,.,. ,• •• •• •'❖• ••• ~ •••• ••• ·•· w·•········•·· ..... , .. ·.·····~~ .......... ~•.·············· :.: .... ·.•· ,'.~.-. .-.• .-.•. :_·.-:•.:.:.·.· ... ·.·.:.:.·.·.:.~•.·.-. -~-·.·.:.:)' :.·.~•-·.·~: ·:: --~~· ~: ·:: •••••• ·:····::r·······:u~·-·:·:;:···•;>········~· 
:ä~l:h'oeiikeii'u.·Handeln im - Lehre u: Studium sollen - auch•auf ethjschen Nonnen 
Sinne einer freiheitlich de- Fähigkeit zur~ gegründetes verantwortliches 
mokratischen u. sozialen antwortljchen Weiterbildung Verhalten u. ,zur' selbstandj-
Rechtsordnung u, Grundlage flJr berufüche gen Anwendung wiss Er-
• Grundlagen für berufliche Entwicklungsmögljchkejten kenntnjsse·u Methoden 
Entwicklungsmöglichkeiten schaffen § 9 HSchulG Th 
u. Tätigkeit.zur ejgenver- § 6 HSchulG S-A 
antwortlichen Weiterbildung 
sollen geschaffen werden 
§ 10 HSchulG S 

-·~•!so1tf~·-b~~~~-a~~;;\;;i;~~<~~> : __ Hf~~~-~s:J;~:·;:··~ ;_J~--~~:l~::~:;~-~,:~·-· 
selbständigen wiss. For- Vertiefung eine~ Studiums, Vertiefung eines Studiums, 
schung bzw. kUnstl. Tätigkeit insbes. zur Heranbildung des insbes. zur Heranbildung des 
befilhii:en u. dient insbes. der wiss. u. kUnstl. Nachwuchses wiss. u. konstl. Nachwuchses 
Vorbereitung der Promotion anbieten, wenn Lehrangebot anbieten, wenn Lehrangebot 
od. kUnsU. Weiterentwick- sicher gestellt sicher gestellt 
lung - max. 2 Jahre • max. 2 Jahre. 
- weitgehend durch Qw!u.: - Zugangsvor. ist abgeschlos- - Zugangsvor. 1st ab~e-
iertenförderungsgesetz gere- senes HS-Studium schlossenes HS-Stud1um . 
gelt - weitere Anforderungen in - weitere Anforde~ngen m 
- Voraussetzung ist i.d.R. Prüfungs- u. Studienordnung Prüfungs- u. Studienordnung 
berufsqualifizierender Hoch- der HS der HS 
schulabschluß § 20 HSchulG S-A § 14 HSchulG Th 
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geregelt 
- sollen mit Prüfung ab
schließen 
§ 25 HSchulG B 

- Zugangsvoraussetzun
gen durch HS geregelt 
§ 18 HSchulG M-V 

,f= si~t~·~~':'''·,;, '~"s·;~;tl;,~;hi~r;;;•c~ih~*F'\" :.i~·HS'cii.iik/si·\:J=J·:J:I;: u:·~·;;·~;_·~;~~···~;:::··,·.-••:• 

fonn jnterdjszjp)inär u. Pß1.idt: Refonn-sondern Studi-
§ 8 HRG ~unter Berücksich- enziel 

tigung der Verbindung von - Wiss. u Praxis sollen 
Wissenschaft u Praxis verbunden werden 
angelegt werden - Laufzeit von Refonn-
- Studieninhalte sollen modellen muß berufsqua-
breite Entwjck)un&sroö&- lifizierenden Abschluß 
ljchkcjten eröffnen ohne zeitliche Verzöge-
- HS berichten min. alle 2 rung ermöglichen 
Jahre der (pol.) Senatsver- § 6 HSchulG M-V 
waltung Uber Erfahrungen 
u. Ergebnisse von Reform-
versuchen 

·t'f~~\;;;l~h:·· .·~·.•~.,~~.:.tl,~.~.:.'. .... \ .. .,<·.,.:..:· ·.'.'.'·< .. ··.·,•;··,,·,·.(····.·'()·•·w·.<w ·':··z:;~~:;··~;:;•·~:zt ,. 
te tat der Lehrtätigkeit der 

Fachbereiche u. Bericht 
darüber 
- regelmäßig, min. alle 
zwei Jahre 
- unter Beteiligung der 
Studierenden u. Absol
vmtm 
- VO-Ermächtigung zur 
Bestimmung des Minde
stinhalts 
- Landesrektorenkonfe
renz kann weitere Ele
mente u. Einzelheiten der 
Berichterstattung vor
schlagen 
- Lehrbericht im Senat zu 
behandeln, Kultusmini
sterium vorzulegen u. ~ 
veröffentlichen 
§ 11 HSchulG M-V 
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§§ 10, 26 HSchulG S 

,.-. .?::J ~❖::...::.&,}.•.:..·.:.::_ ..•.. ~:.: ... ~:.:. \-. -~._?;,:_ :.•:·::::::::::\:~_:;:,,:::::::~::::':;.'.-< ;:::>:· ❖ :::.:=::•:: ":\(;::~ : '\':' :•:::; :>. ~:~•:v:,·: ..... ·:· .. ~·r:···:····1········~.•········· 
- soll gewährleisten, daß be- - soll gewährleisten, daß die - Studieninhalte auch anhand 
rufsqualifizierender I::Iom: beflihjgten Studierenden ihr &esamt&escUschaftljcher u 
schulabschluß in der Regel- Wissen durch Teilnahme an globaler Ncuorjentierun,:en 
studienzeit erreicht werden der Bearbeitung von .E2I: zu Oberprüfen u. weiterzu-
kann schungsauf,:aben vertiefen entwickeln 
- befähigte Studenten soll können - Studierende (sollen) befll-
ermöglicht werden, ihr Wis- § 7 HSchulG S-A higt werden, wiss se)bst!ln-
sen durch Teilnahme an der dig zu arbeiten u. Bezu& zur 
Forschuo& zu vertiefen frMis zu erkennen 
- VO-Ermächtigung für - Einbeziehung der Studie-
Eckdaten im Benehmen mit renden in jnterdiszjp)jnare u 
HS projcktbczogene Themen 
§ 11 HSchulG S § 10 HSchuJG Th 

. .. , .. :_:_ .• :.:.: ... : ... =.: .. :.:: .. =.:.: .. ·=•.-/t.•.;:.:.: .... =\ .. = .......... '..: .... :\_:.:.:.}~.=<·.•.,=<..-.::;·:· ::::::'·.tr· :::··7;>"\. ": _::::·=·=:/·:: ·\·· •. :···:~F-···-······~·-rr··············•:-:•·· ... ··:;·_ 
- jährliche Lehrberichte mit - alle zwei Jahre mit bestimm-
bestimmten Inhalt ten Inhalt 
- VO-Ermächtigung zur - VO-Ermachtigung zur 
Inhaltsbestimmung näheren Bestimmung 
§ 14 HSchulG S § 8 HSchulG S-A 
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schulzugang 
§ 27 ff. HRG 

als weitere Vor. oder anstel
le der Vor. Nachweis der 
künstlerischen Eignung 
verlangt werden, durch VO 
nach Anhörung der HS 
geregelt 
- durch Satzung der HS 
geregelt. in welchen Studi
engängen zusätzliche Eig
nungs-u Qua-
1i6kationsvoraussetzungen 
gefordert werden u. wie 
diese nachzuweisen sind 
§ 10 HSchulG B 

hen kann als weitere Vor. 
oder anstelle Nachweis 
der kUnstlerischen Eig
nung für den gewUnschten 
Studiengang verlangt 
werden 
§ 30 HSchulG Br 

schulreife 
- VO-Ermächtigung zur 
Regelung, welche Schul
abschlUsse den Zugang zu 
Uni u. zu FH
Studiengängen eröffnen, 
wobei andere Vorbildun
gen als gleichwertig 
anerkannt werden köi:men 
- VO-Ermächtigung zur 
Regelung bestimmter 
fachlicher Anforderungen 
fllr einzelne Studiengänge 
- soweit sich erforderliche 
Qualifikation aus-Nach
weis Ober Schulbildung 
nicht ergibt, können HS 
aufgrund eigener Lei
stungserhebungen oder 
ergänzenden Nachweisen 
Zugang zum Studium 
ermöglichen 
- für einzelne Studiengän
ge können berufsprakti
sche Ausbildung oder 
Tätigkeit gefordert wer
den 
§ 60 HSchulG M-V 

::'fä::''~~z~~;>:':\ :;::~~:~;::~~;:ai;;J~i:~r,~t ,, .. ·.: .• ,;--:::~:i·~:·=;=1j~~::::::+:y.,-:,:\<:r ::~,:~:~~~i~~;~:;~~~;::t:~~~:~y::::: 
schulzugang vergleichbare Schulbildung, - Abschluß der Sekundar- ausbildung 
für Berufstä- geeignete Berufsausbildung stufe I oder entsprechen- - min. 3 Berufsjahre 
tige für beabsichtigtes Studium den Abschluß - Zulassungsprüfung für 

abgeschlossen u. min. 4 Q.di.r einen bestimmten Studi-
Jahre Berufserfahrung - für beabsichtigtes Studi- ~ 
Oller um geeignete Berufsaus- - PrUfungsordnung kann 
- Prüfung zum Meister od. bildung abgeschlossen u. durch Ministerium nach 
Abschluß des Bildungsgan- danach mehrjährige Erörterung mit den HS 
ges zum staatlich geprUften Berufserfahrung erlassen werden 
Techniker/ Technikerin od. Oller § 62 HSchulG M-V 
des Bildungsganges zum - wer die Meisterprüfung 
staatlich geprüften Be- in einem für das Studium 
triebswin in einer für das geeigneten Beruf erfolg-
Studiurn Reeigneten Fach- reich abgelegt ha! 

•richtung ~d. vergleichbare kMlt,zu einer~ 
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Schulbildung 
• allgemeine, fachgebundene 
oder Fachhochschulreife 
• VO-Ermächtigung zur 
Festlegung von Fächern. in 
denen Kenntnisse u Fähig
keiten durch Abitur für 
speziellen Studiengang 
nachzuweisen sind 
- HS können Zugang zum 
Studium von zusätzlichen 
Leistungsnachweisen abhän
gig machen 
• für Studiengänge können 
berufliche Ausbildungs-oder 
Tätigkeitsnachweise gefordert 
werden 

- zu neuen Studiengängen 
können HS mit Zustimmung 
auferund eigener Eignungs
reststeuung hinsichtlich 
besonderer Vorbildungen 
bzw. Fähigkeiten zulassen 
§ 15 HSchulG S 

oder Fachhochschulreife 
- VO-Errnachtigung zur 
Regelung, daß bestimmte 
Vorbildung nur für fachlich 
einschlägige Studiengänge 
die erforderliche Qualifikati
on darstellt 
§ 34 HSchulG S-A 

- für neue Studiengänge 
können HS mit Zustimmung 
des Ministeriums aufgrund 
eigener Eignungsfeststellung 
hinsichtlich besonderer 
Vorbildungen u praktischer 
Fähigkeiten zulassen 
§ 10 VJ HSchulG S-A 

u. Fachhochschulreife 
- für künstl. u. gestalterische 
Studiengänge EignungsprU· 
fungen 
-Prüfllngsordnungen regeln 
Studiengänge, in denen 
praktische Tätigkeit nachzu
weisen ist 
§ § 66, 67 HSchulG Th 

- HS.Mnne.n...m.iU+ustimmung 
des Ministeriums Studien
gänge einrichten zu denen 
sie auf&nmd eigener Eig
nungsfeststellungen hinsicht
lich besoaderer Vorhildun,:en 
oder prak1ischer Fähigkeiten ~. 
§ 13 V HSchulG Th 

-~:· •••• ·:·:-:::::_::::;.::;:~::::::;::~ =✓-::::.::;:::::::::::I:·::~ .. ;:"•:~::::::;:~;:;;: ,);:;:~_::}~:::::::::::=:_::::::::::i .. ~:::;:;::.:::::/:::::_:::::.=::::::~.:.:·: .. ~ .. : .. t:( -~ _:=:::,.\:~:.:<:_:~:t:=•~=~~::·_::::'-·:::~::::·:~:::.: t~=~:: 
- abgeschlossene Berufsaus- - besonders befllhigte, begabte - min. 24 Jahre 
bildung Berufstätige, besondere - abgeschlossene Berufs-
- min. 3 Berufsjahre Persönlichkeiten u. aufgrund ausbildung 
• durch Zulassungsprüfung besonderer Vorbildung - min. 2 Jahre berufstätig 
Berechtigung zum Studium - ZulassunesprUfung fUr - Eingangsprüfung für I& 
§ 15 Abs. 11 HSchulG S bestimmtes Fach illJilffilen Studiengang 
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• Regelung durch lmmatriku- -VO-Ermächtigung, ftlr 
lationsordnung der HS welche Studiengänge Ein-
§ 34 IV HSchulG S-A gangsprtlfungen durchgeführt 

werden, Form u. Inhalt 
§ 121 HSchu'IG Th 
(bis WiSe 97/98) 

[s. auch VO zur Re_gelung des 
Zugangs GVBI Th ;93, 651] 
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1, 

Ausbildung 
- kwm zum Studium im 
betreffenden Studiengang 
vorlaufig immatrikuliert 
werden 
- i.d.R. für 2 Sem., max. 4 
Sem. 
- danach entscheidet zu
ständiger Prüfungsausschuß 
aufgrund erbrachter Lei
stungen llber endgllltige 
Immatrikulation 
- mit HS-Abschluß allg. HS
Reife erlangt 
§ 1 1 HSchulG B 

tungsbezogeoen Eig
nungsprtlfung für einen 
Studiengang zugelassen 
werden 
- vor der Prüfung kann 
Probesemester absolviert 
werden 
- VO-Ermächtigung zur 
Regelung der Vor. ftlr 
Zulassung u. Grundsätze 
für Prüfung u. Probese
mester im Benehmen mit 
Landtagsausschuß 
§ 30 HSchulG Br 
[s. auch VO zur Regelung 
des Zugangs GVBI Br II 
1993,2) 

-:,,:,:•:•:•.❖:,:~::::-;•:•:•:•~:~:/:::] :k::~··ff~=-=;f~:=·•❖~~=·:~~+•·=•=•--•·:.:❖::·•::•#\:.❖<;,f ·-~~-:-:::•::•rl~-:-:-:-:•::;,;.•:~:::•··•·•:.-·-:!::,:-;::•:-:-:-:~-r~?:-:~--•·•··•••~:•:-:•~•N❖•:?:-··•~-❖~/:•:-:-:-:;:;:-t-:,:-:,:.z,:-:-:;:::-:~❖-
11. Exmatri- - wenn die Abschlußprll- - wenn die Abschlußprü- - erforderliche Prllfung (§ 
kuliition fung bestanden oder einen fung oder andere vorge- 1 S HSchulG M-V) oder 

vorgeschriebenen Lei- schriebene Prllfung end- Leistungsnachweis end-
stungsnachweis od. vorge- gllltig nicht bestanden u. gllltig nicht erbracht 
sehene Prllfung endgllltig innerhalb von zwei Mona- - Immatrikulation endet 
nicht bestanden u. innerhalb ten nicht die Notwendig- mit Aufhebung des Studi-
von zwei Monaten nicht die keit der Immatrikulation enganges 
Notwendigkeit der lmmatri- für die Erreichung eines § 67 HSchulG M-V 
kulation für die Erreichung weiteren Studienziels 
eines weiteren Studienziels nachgewiesen wird 
nachgewiesen wird - wenn mit Ordnungs-
- wenn mit Ordnungsmaß- maßnahme Exmatrikulati-
nahme der Exmatrikulation on belegt 
belegt § 39 JV HSchulG Br 
- wenn nach Satzung gem. 
10 Vl bei der Rllckmeldung 
geforderter Nachweis über 
Teilnahme an einem Bera-
tuoeseespräch od ober 
Studien-u Prüfungslejstun-
eeo nicht vorliegt 
§ 15 HSchulG B 

;. .. :.;/~;;;: ... ;:.;.:.i:;>\i ;L~:?~;;;;rl?f •;~.:-1*-~.;,;.~;,;.~.;:~•*:•:.;.>;,;.:,:,;~,;.;.; ;.:.;;;.i.;i.;.;.:.;.;.;.;~.;.~;;.:;.~.:.;.;.;.;.;.;.;.;.;,;.;.;.;.;.;.;~~.;:.;.;; .;.;.;.~.;.;.;.;.;.;.~;.;.;.;.;.>:.;,;,;)~;.:.;;.:.;~.;.;.:.;.i:;:..:.~~;,:.~;. 
12. Regel- - höchstens 9 Semester an § 10 HSchuIG Br - max. 9 Semester 

1 
studicnzeit I Uni i HdK 1 · andere Regeiung auf-
§ 10 IV HRG - in Studiengängen Bio, grund Gesetz od. VO 
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,:.:::t•-::":.:~.:·::;:~::~:::,>~'.::;::;;\_::;::\··•:::.::.:.:: ::·,~·::;·.('(:·:·:··::'-::•;i··:/'.XfT:t?:.?:: t :-::;:X~l/?:::;:;,:.:::_::t~f'.;:<~;::~:/~;:::··:; 
- wenn aus selbst zu vertre- - wenn die Abschlußprllfung -wenn Vor-, Zwischen-oder 
tenden Gründen die Zwi- oder andere vorgeschriebene Abschlußprüfung endgllltig 
schenprtlfung: nicht innerhalb Prüfung{§ 17 IV HSchulG S- nicht bestanden 
von vier Semestern abgelegt A) endgllltig nicht bestanden § 72 HSchulG Th 
wurde u. innerhalb von zwei Mona-
§ 20 II Nr. 3, § 25 V, § 28 11 ten nicht die Notwendigkeit 
HSchulG S der Immatrikulation für die 
- wenn aus selbst zu vertre
tenden Grllnden die Al2: 
schlußprufung nicht innerhalb 
von vjer Semestern nach 
Abschluß der ReeeJsmdieo
~ abgelegt wurde 
§ 20 II Nr. 4 HSchulG S 

Erreichung eines weiteren 
Studienziels nachgewiesen 
wird 
§ 37 HSchulG S-A 

:~:::::=~::::::~:=:,.:::::~;::.:/:::...,::t:_::,.~:._=:::.~,. '.:=:~~~::::~=\-.:::::\ ==~:::l:=:=:·:::::::r .. ::::::~~••• } ... ·:=:f ·:;:-•:::: .. =~~~--:..",:., /. :; ·~:i~:.:~=•=~=r .• :/ .. (' ~==It ~?r-r~;-:♦<"<:· ..... \:i:=~•:· ;,;(:-=; 
§ 24 HScbulG S § 10 IV HSchulG S-A • Prüfungsordnune regelt, ob 

- keine Anrechnung von u. in welchem Umfang be-
i Aus) andsstudienaufcnthalten sondere Studienzeiten wie 
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Physik, Ingenieur
wissenschaften einschließ
lich Prüfungszeit höchstens 
10 Semester 
- an FH 8 Semester 
- bei Teilzeitstudium durch 
GO Anrechnung geregelt 
§ 23 HSchulG B 

:::f.\:\:\:·:;j~::::·•·~•::~~: ·:::···•;>-••>···•-·-::;::::(::::\:?::;:•?\:::•:::::?\::••:•:::Y• 
13. Vcrlänge- - studentische Mitglieder 
rung der des Senats, der ständigen 
Regel• Kommissionen, des Kura-
studienzeit toriums, der FB-Räte, 
für Tätigkeit Institutsräte erhalten Zeiten 
in OFganen mit ½ nicht auf Regelstudi-
der HS enzeit angerechnet 

§ 44 V HSchulG B 

möglich 
• Verlängerung um ein 
Semester in begründeten 
Ausnahmefllllen 
- an FH max. 8 Sem. 
• HS f. Musik u. Theater 
i.d.R. 8 Sem 
- in geeigneten Fachrich
tungen sind Studiengänge 
mit kürzeren Regelstudi
enzeiten einzurichten 
§ 8 HSchulG M-V 

··;;:··;;:·;;;~·:···-· ~~-~ü:i~-:s~~~~~--J:>~i fä,> :t ... : · : . ...:.>. .•.• ... \-.-.· .. -.t . .:..·. _: .o=. ........ :~_ivi~iii/b~;;efrece·;·: ...... .. 
fachwechsel regeln Wechsel nur mit wjchti-

§ 10 V Nr. 3 HSchulG B gern Grund 
§ 65 IV HSchulG M-V 
- Wechsel des Haupt
oder Nebenfachs in 
Magister oder Lehramts
studiengängen nicht 
Beginn eines neuen 
Studiums 

·:·:;~:·~;·:·~i~~-~--:·:· -~··:5:hf~~--~~~;;t~J;~~~:o·;::::: ·:~\{:hl:~:~:~,8·::~;··•w·· ❖,•: •••• ·~~-;:irr~E&l,:J~~:.:.::::, .. 
ordnungen Studienordnung Vor. der Teilnahme an 
§ 11 HRG - Gliederung in Grund-u. einzelnen Lehrveranstal-
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Hauptstudium tungen regeln, insbes. die 
- dem ersten berufsqualifi- Teilnahme an bestimmten 
fizierenden Abschluß kann Veranstaltungen zum 
weiteres Hauptstudium Nachweis ausreichender 
folgen Vorkenntnisse oder 
-Pflicht-u. Wahlpflicht- Fertigkeiten 
anteil soll max. 2/3 umfas-
sen 
- Teil der Studienzeit muß 

- FB soll Studienplan als 
Empfehlung aufstellen 
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:\i~~:;J; ~:;~~ri~:d~ :;~\i~:i~-~~:.:.: 
1 ich vorgesehenen Organen 
der HS, der Studentenschaft 
oder im Verwaltungsrat des 
StuWe um ein Semester 
- bei mehrjähriger Mitwir
kung um zwei Semester 
§ 24 Abs. 5 HSchulG S 

:.~:~6~e-b:sia:deäe z~-;~~h;~~· 
prQfung nur einmal möglich 
§ 24 Abs. 7 HSchulG S 

auf Regelstudienzeit 
§ 39 HSchulG S-A 

Auslands-11. Sprach
semester sowie Prüfuni:s• u. 
Diplomsemester auf die 
Rei:elstudjenzeit angerechnet 
werden 
- in geeigneten Fachrichtun
gen sind Studiengänge, die 
innerhalb von drei Jahren 
zum ersten berufsqualifizie
renden Abschluß führen, 
einzurichten 
§ 13 HSchulG Th 
- für FH § 23 HSchuJG Th 

·· ..... :.: .... ; ... :.;.).·:.•;.·:;_·::;.·:::.·:.:x:.~.-... ·.·.\.·.:.-:: 

··:;:;:;;:~,:~~-~~~-:!:::::~::~:~--~-st~·~l~~~-;d~~~i-~~,;~--~~-~(?· .::.:-J~a;·~~i;J~~~-i~---·: .... ;.· .. '. 
werden auf Teilnahme an Lchrveran- .Zulassung zu Studienab-

- Rahmenstudienordnungen 
des SMWK sind zu beachten 
§ 25 HSchulG S 
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staltungen oder Zugang_zu ~ oder einzelnen 
bestimmten Studienabschnit- Veranstaltungen vom Besuch 
ten vom Erbringen bestimm- anderer Veranstaltuni:en 
ter Studienleistungen oder abMngig machen, Wenn dies 
dem Bestehen einer Prüfung ,zur ordnungsgemäßen Durch-
abhängig machen, wenn dies .fllhrung des Studiums gebo-
zur ordnungsgemäßen Durch- ten.ill 
fllhrung geboten ist 

• Studienordnung kann be-
• Studienordnung sieht vom 
Studierenden frei zu wählen-
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dem llbcrfachljchen Studi
um vorbehalten sein 
§ 24 HSchulG B 

- Studienleistungen auch 
durch Fernstudium mög
lich 
§ 9 HSchulG M-V 

:;:•··:t-:❖=•:-:-:-:❖:-:;:::-:,:,:.:::-~····: f❖t==••·'.:::\:r~-=1:t=••··•:•:·'.•::':::::x«-:•:•:❖:-:-:-:)'.f'" :-:~.-~-;-:,?•':t·=:•·••:•\r:❖:❖:;:;:•'.•:.;.•:·❖•-••:!:-:-:,:;:;·-:-:-:-:.:-:•:•:•·:t·:t••-:(:,:::{w·•••❖••··'.?:r~:❖:-:-:-:;:•:-:❖;?'.'~ 

16. PrUfungen - wenn Zwischenprüfung § 14 HSchulG Br - Zwjschenprtlfung nach 
§ 15 HRG nicht min. 4...Sl<m. nach der spätestens 4 Semestern 

für das Grundstudium - Prüfung kann vorzeitig - Abschlußprüfungen 
festgelegten Zeit erfolgreich abgelegt werden, wenn können geteilt u. durch 
abgeschlossen, ist Studie• erforderliche Leistungs- vorgezogene Prüfungen 
render verpflichtet, an einer nachweise nachgewiesen entlastet werden 
besonderen PrQfungsbera- werden - sind fr.istm der PrU-
lYili für die Zwischenprtl- § 16 HSchulG Br fungsordnung bei.YQr: 
fung teilzunehmen oder Zwischenprüfungen 
- von prüfungsbcrechtigten um I u bei Abschlußprtl-
Hochschulangehörigen fungen um 2 Semester aus 
durchgeführt vom Studierenden zu 
- wenn bis zum Ende des vertretenden Gründen 
Semesters nicht nachge- überschritten oder ist 
kommen, Exmatrjkulatjon Prüfung trotz Meldung 
(§ 15) aus zu vertretenden 
- wenn Leistungen.für Gründen nicht abgelegt 
erforderlichen Abschluß worden, so gilt djese als 
nicht innerhalb von 2..S.ml. abgelegt u, nicht bestan-
nachgewiesen, muß Studie- ~ 
rendet emcui an ikwYilg - Wiederholung nur 
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stimmen, daß Lehrveran
staltungen mit beschränkter 
Teilnehmerzahl nur einmal 
~ werden dllrfen, 
jedoch ejnma)jge Wjcdcrho
luni, wenn nicht bestanden 
§ 11 HSchulG S·A 

de Schwerpunkte vor 
- Pflicht-u. Wahlpflicht
veranstaltungen sollen in 
ange'messenem Verbllltnis zu 
selbstllndiger Vorbereitung, 
Vertiefung des Stoffes u. zur 
Teilnahme an zusätzlichen 
Lehrveranstaltungen stehen 
- Studienleistungen sollen 
nach Möglichkeit in unter
schiedlicher Form erbracht 
werden können 
-Gliederung in Studien• 
abschnitte kann vorgesehen 
werden 
§ 16 HSchuJG Th 

- für geeignete Studiengllnge 
sollen Regelungen zum 
Studium für Berufstätige 
bzw. zum Teilen eines Studi
enganges ITejlzeitstudium) 
vorgesehen werden 
§ 17 II HSchulG Th 

•❖:-:•:••·:·=:=·:·:••·•·=•:••:•·:::;,:--•::··t=•:•:·:•:•:~.:-:::·•-:-:-:•:·:;r:·::-\:❖i· ·w::::t:·=•:•:::::-=•=•:·ry•:•:~•=j1•:•::::=~~•=:~:-v:t.\~·=·::tr~-~:::·:::·• ::::n•f?\•=•~•~·rz:ttt?tt:f;:t~•¼?~H:~*=::::-
-Zwischenprüfung zwischen • sind Fristen der Prüfungs- • nähere Ausgestaltung durch 
2 u 4 Semester ordnung bei Vor-oder Zwi· Rahmenprüfungsordnungen 
§ 28 HSchulG S schenprllfungen um 2 u, bei der HS u. Prüfungsordnungen 

AbschJußprofungen um 4 §§ 21,22 HSchuJG Th 
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~ aus vom Studieren• 
den zu vertretenden Gründen 
überschritten oder ist Prüfung 
trotz Meldung aus zu vertre
tenden Gründen nicht abge
legt worden, so gilt diese als 
abi:elegt u nicht bestanden 
• Wiederholung ist nur inner-
halb von 12 Monaten nach 
der Mitteilung möglich, 
soweit nicht Nachfrist zu 
gewähren ist 
- zweite Wiederholung kann 
in der Prllfungsordnung für 
bestimmte Ausnahmefl!Ue u. 
nur zum nächsten regulären 

- PrUfung kann vorzeitig 
abgelegt werden, wenn 
erforderliche Leistungsnach• 
weise nachgewiesen werden 
§ 24 HSchulG Th 
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1 

1 

II 

teilnehmen 
- wenn nicht innerhalb des 
Sem. nachgekommen, 
Exmatrikulation (§ 15) 
- nicht bestandene Ab
schlußprüfung nur ~ 
wiederholt 
- wenn nicht spätestens 
nach Ablauf von~ 
~ nach Ende des für das 
Hauptstudiums vorgesehe
nen Teils der Regelstudien
zeit zur Abschlußprüfung 
gemeldet, ist er/sie ver
pflichtet, an besonderer 
Prüfungsberatuoe für die 
Abschlußprüfung teilzu
nehmen 
- von prüfungsberechtigten 
_Hochschulangehörigen 
durchgefllhn 
- wenn bis zum Ende des 
Sem. nicht nachgekommen, 
Exmatrikulation (§ 15) 
• HS hat zu sichern, daß 
Wjcderho!ungsprtlfung 
spatestcns am Beginn des 
auf die nicht bestandene 
Prüfung foli:cnden Seme
~ aufgenommen werden 
kann 
- Prüfungsanspruch bleibt 
trotz Exmatrikulation 
~ 

• § 30 HSchulG B 

innerhalb von 6 Monaten 
• Prüfungsordnung kann 
zweite Wiederholung io 
Ausnahmeft!Uen zum 
nächsten regulären Prü
fungstermin vorsehen 
- vom Student nicht zu 
venretende Gründe sind 
unverzüglich anzuzeigen 
u. glaubhaft zu machen 
§ 15 HSchulG M-V 

:;,;:,:;:;::~:~:·: ~:dr~,-;I~-iiini;~·:a:i~YC ··K::~~~:·§·,jj 'asiir;· •. --❖ ·:··~;~r~~u'nie;b;~ai·e·;;em··•.• 
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gen geregelt wenn innerhalb von 4 S1u.d.il!m die gesamte 
§ 31 HSchulG B Jahren beantragt Abschlußprüfung inner: 

- Verlängerung aus wich- halb der Regelstudienzeit 
tigern Grund] erstmals vollständig 

abgelegt 
- nicht bestanden gilt als 
nicht unternommen 
- Prüfungsordnungen 
~l\nnPn WiPrlPrhnl11ng ?ttr 
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werden 
§ 17 rv HScbulG S-A 

::::J::::::t:::::\s:·:::;:/~:::\:::::t:tt:::::;::::::::::::::)::::::: ·:::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::-:::::::~::tr:::::·::·:•::::~:•:::·:•:•:~··•:•~--:::•: n~t>t:·:::::::~:(:~:;::;:;:::::::~--~·-:;.:.:.:.,.\~::.~;~:~:::;::: •. :::;:: 
• in.ffl von-der Prüfungsord- - HS können in Abstimmung 
nung festgelegten Regelstudi- mit Ministerium in Prüfungs-
enzejt abgelegt ordnungen vorsehen, daß bei 
- nicht bestandene Prüfung Anmeldung innerhalb der 
gilt als nicht stattgefunden Rei:e)studienzeit erfolgloser 
- auf Antrag des Kandidaten Prüfungsversuch nicht ange-
kann bestandene Prüfung zur rechnet wird u. innerhalb 
Verbesserung der Note wie- eines Jahres bestandene 
derholt werden Prüfung zur Verbesserung 
§ 30 HSchulG S wiederholt werden kann 
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Verbesserung der Note 
regeln 

:;;7:;;:::J~::··· ·:yw••····w•:···";····;·:··❖.-··: ')'"\;, \. • •• • •• _;._·_ ·_· ___ ··_·_·: •• • .. : .... : .. ,.} .. : •• •· ... ,,.·, : -'-~ '. •• ~--~.:·.~-~:~.:'.:~.--~:.:_.•,-:-:-.-· 

reus 

,-{~: .p{~~~t;·:···, .,_. ~rori'.iotl~~ • s~tzt-i.d.i'·d~n', --~::P~~it{oiict~·;;~·;·t~·-./-" .-'.:-·p;;;~ti~~~;:·trt"i:~:'if ••----· .! 
on erfolgreichen Abschluß den erfolgreichen Ab- den erfolgreichen Ab-

eines HS-Studiums voraus schluß eines Studiums an schluß eines Studiengan-
• Promotionsordnungen der einer HS mit Promotions- ges an einer Uni mit einer 
HS müssen Bestimmungen recht voraus Regelstudienzeit von min. 
enthalten, wonach befllhig- - in Promotionsordnungen 8 Semestern voraus 
ten Fachhochschulabsotven- sind Regelungen vorzuse- • weitere Festlegungen zu 
ten der unmittelbare Zu~an~ hen, nach denen befllhigte Voraussetzungen in der 
zur Promotion ermöglicht Absolventen eines geeig- Promotionsordnung 
wird neten FH-Studienganges möglich 
• gemeinsame Betreuung unmittelbar oder nach • kooperatives Verfahren 
von FH u. Uni-Prof. soll Absolvierung von Teilen zwischen Uni u. FH zur 
gefördert werden von Studiengängen an Promotion besonders 
• darf nicht von der Teil- einer HS mit Promotions- befllhigter FH-
nahme an weiterbildenden recht zugelassen werden Absolventen ist in Pro-
Studien abhängig gemacht können motionsordnungen aufzu-
werden § 22 HSchulG Br nehmen 
§ 35 HSchulG B - Verfahren zur Prüfung 

der Befllhigung zu vertief
ter wissenschaftlicher 
Arbeit ist vorzusehen 
• FH-Prof. können an 
Betreuung beteiligt wer
den 
• FH-Prof. auch Gutachter 
u. Prüfer 
• befllhigte Absolventen 
der HS f. Musik u. Thea
ter können an Uni pro
movieren 
§ 71 J.l.'-!rh11lr. M.V 
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§ 18 HSchulG S-A 

::::::f:~(=t:::::::::f:W::::::~:::=:~=:~:::t::::?f:::::::::=:=:f:::-f:=;:;:-:;:::::~;::::::-:5?:::f:::\.::~:tt?:h::t··::·:;f:::•:::·:::•:❖:,::/\).· ;·: .. ~t:.;~ •.•. ~;\.:'.~l\-::~::::~.:~~:~.:~:~~\;:::::;;.~::::;:::, 
-auf Antrag kann Studien-
zeugnis nach 4 Semester 
erteilt werden 
- HS können durch Ordnung 
für bestimmte Studiengänge 
Bacca!aurcus nach 6 Seme
stern u. absolvierten Prüfun
gen verleihen 
§ 35 HSchulG S 

{::, ::;:~p. ·==:·.;;.-:=•: \•· ·=="'==::/:=•·(:,·:'.::': >'. =•'.·1'.'. .!::L=❖::=•::'..=:;:•\:(>>·::(·h·(./';-.:LJ~ ~\," • ~~~::"::•--\::.i··: ;< .. -: :: :;> ./ -/X~\f :~\ 
• Promotion besonders befä- - Promotion besonders befä- • Promotionsordnung kl!lln 
higter FH-Absolventen im higter FH-Absolventen in ~ mit der Befllhigung 
Zusammenwirken Uni u. FH Promotionsordnungen der HS zur wiss. Arbeit zusammen-
bzw. Uni u. KunstHS nach Anhörung der FH hängende Voraussetzungen 
- Voraussetzung sind 8 Se- - zum Nachweis der bcsonde- für die Zulassung zur Promo-
mester Regelstudienzeit u. ren Qualifikation k!!nnen tion fes1leaen 
Uberdurchschnjttljche Lei- besondere Eignungsfeststel- • Promotionsordnungen 
stun11:en u Vorschlag des FB- Jungen vorgesehen werden regeln Voraussetzungen, 
Rates der FH zur Promotion • Annahme als Doktorand ist unter denen FH-Absolventen 
• durch Vereinbarung~ beim FB zu beantragen im Anschluß an Studium zur 
3 Semester Studienleistungen • Doktorand soll von Prof. od. Promotion zugelassen werden 
zusätzlich gefordert werden Dozent betreut werden - gemeinsame Betreuung von 
- auch HS-Lehrer an FH • 3 Gutachten Dissertationen durch Prof. 
können Gutachter u. Prüfer • min. ein Prof., min. ein der Unis u. FHea soll geRlr• 
sein Gutachter einer anderen HS den werden 
§ 36 HSchulG S § 23 HSchulG S-A - belrn FB Antrag auf An

• Teilnahme an Forschungs• 
studium keine Vor. für Pro-
motion 
§ 20 HSchulG S-A 
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nahme als Doktorand 
• FB soll unterstützen 
- Doktorand soll einem Prof., 
HS- oder Privatdozent mit 
dessen Einvernehmen zur 
wiss. Betreuung zugeordnet 
werden 
§ 29 HSchulG Th 

• Teilnahme an Forschungs
studium keine Vor. für Pro
motion 
§ 14 HSchulGTh 
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·19,äj Promo- - zur Förderung des wiss. 
tionsstipen- u. künstl. Nachwuchses 
dium nach Maßgabe des Geset

zes u. des Haushalts 
werden Stipendien u. 
besondere Zuwendungen 
für hochqualifizierte wiss. 
u. künstl. Nachwuchskräf
te gewährt 
- Frauen sind besonders 
zu berücksichtigen 
- Vor.: abgeschlossenes 
Studium, herausragende 
Leistungen, ein wiss. 
Vorhaben, das wichtigen 
Beitrag zur Forschung 
erwarten läßt od. wichti
gen Beitrag zur Entwick
lung kUnstl. Formen u. 
Ausdrucksmittel erwarten 
läßt, wiss. od. konstl. 
Betreuung durch Prof. 
- Dauer: 3 Jahre 
- weitergehend durch VO 
geregelt 
§§ 71 ff. HSchulG Br 
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• fa„Ä°ufgab~o··· -~-F-orschü~g" in.den Hi.. • f:i6 HSchulG Br - § 26 HSchulG M-V 
der For- dient auch der Analyse von 
schung Problemen in allen Berei-
§ 22 HRG eben des eesellschaftlichen 

l&hlli u, zeigt~ 
möglichkejten auf 
• soll sich mit besonderen 
Aufgaben, die sich dem 
Land Berlin stellen, widmen 
- Studierende sollen in 
geeigneter Form !ID...fQ[: 
schung herangeführt werden 
u. an Forschungsvorhaben 
beteiligt werden 
§ 37 HSchulG B 
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ii ,\ie;ii[·:· ••••• ~-ie"idii-iiiöige·Bericiitti"üiie~--·:-~mfassend, rechtzeiiig ll. ' - in angemessener Zeit 
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:·züi f6-~ci~~~~g cies wiss. u. ' 
künstl. Nachwuchses können 
im Rahmen der den HS 
zweckgebunden zur Verfü-
gung gestellten staatlichen 
Mittel Stipendien u. Zu-
schüsse für Sach-u. Reise-
kosten gewährt werden 
- Fachgebiete mit besonderem 
Bedarf an wiss. u. kOnstl. 
Bedarf sind angemessen zu 
berücksichtigen 
• Vor.: Vorbereitung auf 
Promotion, eigener Antrag, 
auf vorgesehenem Arbeits
gebiet ober dem Durchschnitt 
liegende Leistungen, wiss. 
Vorhaben ein wichtiger 
Beitrag zur Forschung u. zur 
Entwicklung der Wiss., HS
Lehrer der HS sich zur Be
treuung bereit erklärt 
- Graduiertenfürderungs
gesctz 
§ 26 HSchulG S 

·'.-:=:Q~~fr;Gn;;·;;~~-%-~~;;~---.. --,.❖ •• :~.-,I~;füiic";iiö~'~es'N a~h-'.,.:-:-:-: ':.: '§' 3; ·=·Hs~~u;~:;:-·x ·w.·.;:·:·:··r·w,•.: 

wuchs wuchses 
- dient Technologie-u. Wis- § 29 HSchulG S-A 
senstransfer in alle Bereiche 
der Gesellschaft (s. auch unten 35.) 
§ 42 HSchulG S 
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fentlichung 
von For
schungs
ergebnissen 
§24HRG 

Forschungstätigkeit 
- Forschungsergebnisse sind 
zu veröffentlichen, auch 
Drittmittelforschung 
§ 4 J HSchulG B 

regelmäßig Ober For• 
schungstätigkeit der HS 
berichten 
§ 27 HSchulG Br 

• durch wiss. Veranstal
tungen u. Publikationen 
§ 29 HSchulG M-V 

;if :i~;:' .. ,.,:,,,,i, ,; .. H;~~ifai~J·;;·sr~i~~~~--· .• > .. ::·:. :::r.:·,.;';;···,,,·.· y· T':C:·': -~--i~'Atst~:z~:::~·-~·:;-,w, 

schungs- pflichtet, an der Erstellung labrro 
berichte des Berichts mitzuwirken • Angaben llber wesentli-

§ 41 HSchulG B ehe Ergebnisse u. Kosten 
§ 29 HSchulG M-V , • 

:3::G:\\:: .. .;. ..... :.~••··• :\H,,,,:}\~~J,;%:Z:'{. __ ;_:: .. \.:: _.:t'J:::~:::;;_.~::}: ~ :✓.;i,h~~< ~;-... ··:-</:._ ·:·~x:···:·:·;:_-· ···: 
23. Berufung 
der Professo-
ren 
§ 4S HRG 

23.1. Ober
prllfung der 
Stelle 

23.2. Beru
fungskom
mission 
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• Kuratorium beschließt 
Ober Zweckbestimmung von 
Prof.-Stellen auf Vorschlag 
des Senats' 
§§ 61,65 HSchulG B 

- Prof. haben Mehrheit, 
sonst. Mitarbeiter wirken 
beratend mit 
- in begrllndeten Fällen 
küönen Nlchtmitgiieder der 

- Prof. mit Mehrheit der 
Sitze u. Stimmen 
• auch Prof. anderer HS 
• Mitglieder von jeweili
ger Gruppe des FB-Rais 

•~prüft auf Vor
schlag des FB, ob Aufga• 
benbeschreibung zu 
ändern, Stelle anderem 
FB zuzuweisen ist, nicht 
besetzt wird 
• Änderungen beschließt 
Seruu mit Zustimmung 
des Kultusministeriums 
• mit Rücksicht auf die 
HS-Planung kann Kul
tusministerium andere 
Zuweisung der freiwer• 
denden Stelle verlangen 
§ 35 HSchulG M-V 

• Berufungskommission 
•Prof.mit absoluter 
Mehrheit der Sitze u. 
Stimmen 
• Prof. anderer HS können 
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l 
T 

der Öffentlichkeit 
• Forschungsergebnisse durch 
wissenschaftliche Veranstal• 
tungen u. Publikationen 
- bei Drittmittelfinanzierung 
in absehbarer Zeit zu veröf• 
fentlichen 
§ 45 HSchulG S 

die Forschungstätigkeit 
• Forschungsergebnisse durch 
wiss. Veranstaltungen u. 
Publikationen der Öffentlich
keit zugänglich zu machen 
§ 32 HSchulG S-A 

HS 
§ 32 HSchulG Th 

~:::::ff<j:::.:-..... s >: .. ~...:::/:,.:::.,.:=::::::=" :(\;;=::=:~:::(, } .. :t~:t?.; ~ .. -~-.:=;;>: . .:~:~ :r:f ::·/..:::½~<>/~ ~ :~.:::::{,:.u.:~.( :.:::~\>5,:-:.:::,..:(,.~s-:: ~<> ... :: 
-~ vorzulegen § 32 HSchulG S-A § 32 HSchuJG Th 
• je Fach Ober Anzahl der 
Projekte, Höhe der Drittmit-
tel, Zahl der Publikationen, 
Zahl der Promotions-u. 
Habilitationsverfahren, 
Bewertung der Forschungstä-
tigkeit u. deren Entwicklung 
§ 46 HSchulG S 

• vor der Ausschreibung ist 
durch RektoratskoHegium zu 
prüfen, ob Stelle beibehalten, 
Funktion geändert oder 
anderem Bereich zugewiesen 
werden soll 
• FB-Rat u Senat sind zuvor 
~ 
§ 53 HSchulG S 

• Zuordnung bedarf der 
Zustimmung des SMWK 
§ 118 VI HSchulG S 

• Berufungskommission ist zu 
bilden 
{ 4-6 Prof., 2 wiMi, 1 Studi) 
• min. 1 Prof. bis max 50% 
andere HS 
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• vor der Ausschreibung prüft 
SmAlnach Anhörung des FB· 
Rats, ob Funktionsbezeich
nung geändert, Stelle anderem 
Aufgabenbereich zugewiesen 
oder nicht wieder besetzt 
werden soll 
§ 43 HSchulG S-A 

- Berufungskommission ist zu 
bilden (FB-Sprecher, 3 Prof 
der HS, min. 1 Prof. einer 
anderen HS,je 2 wiMi u. 
Studis) 

•~Minister Berufungsli• 
ste zurOck gibt, ist durch HS. 
zu entscheiden, ob Stelle 
erneut ausgeschrieben wird 
oderandereVerwendung 
erhalten soll 
§ 49 HSchulG Th 

§ 44 II HSchulG Th 

• Berufungskommission 
{5:2:1) 
§ 8S Ill HSchulG Th 
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23.3. Verfah
ren 

HS der Berufungskommis
sion angehören 
• Berufungskommissionen 
sollen Wissenschaftlerinnen 
angehören, ggf. auch wenn 
sie nicht Mitglieder der HS 
sind 
§ 73 HSchulG B 

FB-Rat beschließt Beru
fungsvorschlag (§ 71) 
• Stellungnahme des Senats 
- min. 3 Bewerber 
- spätestens 8 Wochen nach 
Freigabe der Stelle vorzule
gen 
- abweichende Voten jedes 
Mjtgliedes des Gremfoms, 
das Vorschlag beschließt, 
möglich 
• Senator ist an Reihenfolge 
nicht gebunden 
- soll von Reihenfolge 
abgewichen werden, ist HS 
Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben 
- Entscheidung innerhalb 
von 3 Monaten durch 
Senator 
- Rockgabe des Vorschlages 
möglich 
• binnen 6 Wo neuer Vor
schlag 
• wenn Bedenken gegen 
neuen Vorschlag oder 
Verfahren nicht eingehalten, 
kann Senator Berufung 
außerhalb der Berufungsli
ste aussprechen 
- Stellungnahme der HS 
vorher einzuholen 
§ 101 HSchulG B 

gewählt 
§ 53 Ill HSchulG Br 

- FB-Rat beschließt Beru
fungsvorschlag(§ 91) 
- min. 3 Bewerber in einer 
Reihenfolge 
- Hausberufung bedarf 
besonderer BegrUndung 
- Nichtbewerber können 
berufen werden 
• Minister kann von 
Reihenfolge des Beru
fungsvorschlags abwei
chen 
• beruft Minister keinen 
der vorgeschlagenen 
Kandidaten, ist neuer 
Vorschlag einzureichen 
§ 53 JI HSchulG Br 

angehören 
§ 35 HSchulG M-V 

- FB-Rat stellt Berufungs
vorschlag auf, Nichtbe
werber dUrfen berUck
sichtigt werden 
- 2 Gutachten von Prof. 
anderer HS 
- an Uni ein Gutachter 
vergleichend 
- fachliche, persönliche u. 
Eignung zur Lehre für 
jeden Bewerber u. unter
einander zu begrUnden 
- Hausberufung im Aus
nahmefall, wenn min. 
zwei Bewerber 
- Ministerium kann von 
Reihenfolge in begrUnde
ten Fällen nach Anhörung 
der HS abweichen 
§ 35 HSchulG M-V 

•.•.•.❖:•~«?:~·-~:;:r:;:::t~t::\:~?~:;~rt::::/::t:t}f •:\:ri::y;::::·:•:•:·•❖~::: .. :::\7t:·:·:·:•:::·:::::::::~;:~:::•:t••;❖=-:·:::::::r:·~:-::::·:·:?· ··::·:•:~•:·:·:·:·:·:·:•:•:·:::·:•:t:/t:·:::·:•:·:• ... -:,····:··•:··••--·❖·•:• 
24. außer- • wem Lebrbefllhigung - wem Lehrbefllhigung • auf Vorschlag der HS 
planmäßige zuerkannt u. Lehrbefugnis zuerkannt u. Lehrbefugnis kann Privatdozent durch 

1 verliehen, ist Privaidozc:nt 1 verliehen, isi Privaidözent I Minisierium Bezeichnung 
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- Vorsitzender ist Prof./ 
Dekan 
§ 53 HSchulG S 

- FB-Rat beschließt Beru
fungsvorschlag 
• Senat nimmt Stellung 
- Hausberufung in Ausnah
meflUlen 
• begründete Ausnahmefl!lle 
für Hausberufung I iegen vor, 
wenn zu Berufener deutlich 
befllhigter ist oder bereits Ruf 
an andere HS hat 
- für jeden Bewerber drei 
Gutachten, zwei von außer
halb der HS 
- Berufungsvorschlag muß 
vergleichende WUrdigung u. 
Begründung der Reihenfolge 
enthalten 
• wiMi u. Studenten in Beru
fungskommission können 
eigene Stellungnahme abge
ben 
- alle am Beschluß im FB-Rat 
Beteiligten können abwei
chende Stellungnahmen 
abgeben 
- Minister kann nach Erörte
rung mit dem Dekan von der 
Reihenfolge abweichen 
§ 53 HSchulG S 

- Senat kann Berichterstatter 
in Kommission entsenden 
§ 43 HSchulG S-A 

- je Kandidat 2 Gutachten, die 
Lehre berUcksichtigen, 1 
Gutachten von anderer HS 
• bei Hausberufungen soll ein 
Gutachten vergleichend sein 
- Mitglieder der Berufungs
kommission können Sonder
votum abgeben 
- Minister kann nach Anhö
rung u. Stellungnahme der HS 
von Reihenfolge abweichen 
§ 43 HSchulG S-A 

- Berufungsvorschlag vom 
FB-R,at beschlossen, nach
dem Senat u. Gleichstel
lungsbeauftragte Stellung 
genommen haben 
- 3 Personen in einer Reihen
folge, wobei auch Nichtbe
werber berUcksichtigt werden 
dUrfen 
- Mitglieder der HS nur in 
Ausnahmefllllen, dann muß 
Berufungsvorschlag 3 Perso
nen umfassen 
- Ministerium kann in be
gründeten Fllllen von der 
Reihenfolge abweichen 
- dann ist HS Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben 
- Minister kann Vorschlags
liste zurückgeben 
- Sondetvotum der Mitglieder 
der Berufungskommission, 
des FB-Rats, des Senats u. 
des Rektors zu Berufungsvor
schlllgen möglich 
§ 44 II HSchulG Th 
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• HS mit Habilitationsrecht - Tätigkeit als Privatdozent an - Habilitierten kann an der 
können habilitierien Perso• 
nen, auch Nichtmitgliedern, 1 

der HS, an der habiiitiert 
- nach 6jähriger Bewährung 
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HS, an der sie habiHiiett 
haben, die Befugnis der 
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• Lehrbefugnis kann auf 
Antrag verliehen werden, 
wenn von der Lehrtätigkeit 
des Bewerbers eine sinnvol• 
le Ergänzung des Lehrange
bots der HS zu erwarten ist 
u. keine Gründe entgegen• 
stehen, welche Ernennung 
zum beamteten Prof. aus
schließen 
• Leitung der HS kann auf 
Antrag des FB mit Zustim• 
mung des Ministers Privat• 
dozent, wenn min. 4 Jahre 
habilitiert sowie hervorra
gende Leistungen in For
schung u. Lehre erbracht, 
die Würde eines außer
planmäßigen Prof. verleihen 
§§ 118,119 HSchuJG B 

• Lehrbefugnis kann auf 
Antrag verliehen werden, 
wenn von der Lehrllllig
keit des Bewerbers eine 
sinnvolle Ergänzung des 
Lehrangebots der HS zu 
erwarten ist u. keine 
Grtlnde entgegenstehen, 
welche Ernennung zum 
beamteten Prof. aus
schließen 
• Leitung der HS kann auf 
Antrag des FB mit Zu
stimmung des Ministers 
Privatdozent, wenn min. 4 
Jahre habilitiert sowie 
hervorragende Leistungen 
in Forschung u. Lehre 
erbracht, die Würde eines 
außerplanmäßigen Prof. 
verleihen 
-Würde kann auch einem 
an der HS hauptberuflich 
Tätigen verliehen werden 
§§ 67,68 HSchulG Br 

verliehen werden 
• i.d.R. 5 Jahre selbstän
dige Lehrtätigkeit, hervor
ragende Leistungen in 
Forschung u. Lehre, 
Berufungsvoraus
setzungen erfüllt u. 
Lehrangebot durch 
Verleihung erweitert 
• Leistungen durch zwei 
Gutachter darzulegen 
§ 51 HSchulG M-V 

?::...~:.8 .. ;.~~1.x::.:: ... J :.::::..:ri❖x;·31 .... ,tt .. _.: .... =.::::••~i:::::/~<:f:.{' .=t~~:<\.:·:,.>~~~:;:_::~.·~ :-:-::::}:_ ":c :,· * ·==. ::": ·;.-.-•-::: ·=~···=····:7r·:>;_···:·:''···:··=··::·.-:···;· .'.. 
25. Regelung -VO-Ermllchtigung • VO-Ermächtigung • VO-Ermächt1gung 
der Dienst• • ~ der Lehrver- • J..!.mfwlg der Lchrver- • llmfan& der dienstrecht• 
aufgaben des pflichtung des wiss. u. pflichtung des wiss. u. liehen Lehrverpflichtung 
HS-Lchrers künstl. Personals nach kUnstl. Personals des hauptberuflichen 

Anhörung der HS im Ein- § 49 HSchulG Br wiss. u. kUnstl. Personals 
vernehmen mit Senatsver- unter Bertlcksichtigung 
waltung f. Inneres u. Finaa- sonst. Dienstaufgaben 
zen nach Anhörung der HS im 
§ 96 HSchulG B Einvernehmen mit Fi

nanzministerium 
§ 47 HSchulG M-V 

7:w:t.<f.: <•.•;-,\:,\: .. :.\w.::l::.<:: .. .:~/:s'f..•.<rn=.: .... ::.::,..~ ::;": .. :.,.::-.,/:::~::':i: ... :: •• /····:·~=i··:· ·.$:-·x···/•; :··.·· •;·;.:.:··:·:~· ... :~.;·.;::·; :·..,···:·:······•·-'•·:.··~:.·}] 
i6. D_ienst- • • • • • • • • •• ·Prof.~ zu Beam-
rechtliche ten auf Probe ernannt 
Stellung der werden 
Professoren • Probezeit l.hbr 
(Probe:teit) § 37 HSchulG M-V 
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Lehrbefugnis für ein be• 
stimmtes Fach verleihen, 
wenn Vor. d. Art. 119 Sächs. 
Verf. nicht entgegenstehen 
• mit Verleihung der·Lehrbe
fugnis darf Bezeichnung 
Privatdozent geführt werden 
• Recht zur Führung des 
Titels außerplanmäßiger 
Prof., wenn Habilitierter 4 
Jahre im Fachgebiet gelehrt 
durch Entscheid des SMWK 
• auf Vorschlag der HS, dem 
3 externe Gutachten beizufü
gen sind 
• Mitglied der HS kann auf 
Antrag des PB-Rates vom 
SMWK Stellung eines HS
Lehrers Oberuagen werden 
§ 71 HSchulG S 

kann Ministerium auf Antrag 
der HS die Bezeichnung 
außerplanmäßiger Professor 
verleihen 
§ 57 HSchulG S-A 

selbständigen Lehre erteilt 
werden 
• dann kann Bezeichnung 
Privatdozent geführt werden 
-Lehrbefugnis soll erteilt 
werden, wenn Bereicherung 
des Lehrangebots zu erwarten 
• Entscheidung trifft ~B-Rat 
auf Antrag des Habilitierten 
• nach fünfjähriger Bewäh
rung in Forschung u. Lehre 
kann Ministerium auf Antrag 
der HS Bezeichnung verlei• 
hen 
• Widerruf analog Regelun
gen im Beamtenrecht zur 
Entfernung aus dem Dienst 
§ 59 HSchulG Th 

-~vö~Erm:chtigungs::m:,?:;·;''/J ;✓oI!achtig~~g ')%:Jffüil 1~\i~i:i':c~;z~1·xy·):·W❖' 
• Art u Umfang der dien- -1llnflm& der dienstrechtli- • Regelun~ des Umfangs_ der 
strechtlichen Aufgaben chen Lehrverpflichtung für Lehrvcrpfhchtung des w1ss . 
• insbes. Umfang der dienst!. das hauptberufliche wiss. u. kUnstl. ~ersonals im Be• 
Lehrverpflichtung Personal nehmen mit der HS-
§ 66 HSchulG S • Lehrveranstaltungen in der Konferenz 

s. auch VO, GVBI S. 1994, 
1626 

vorlesungsfreien Zeit werden § 57 VI HSchulG Th 
bei Lehrverpflichtung in der 
Vorlesungszeit bertlcksichtigt 
§ 52 HSchulG S-A 

• _ _\ ... 't ... :.=.:.,.·;_., .,:;u/,,:: :( : ,:::::-;:);;:;:;:~:·: <\ :;:;::·:::·,·~·-::·--•,''•~;-:,:-:-:,:::,-.-:,., .•. ' / •.. •,:,;:-.,' .,., •: :~~f.~.~~~~e~t;~·::·~;;:··· 

Räte im Beamtcnverhl!ltnis 
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auf Lebenszeit Sll.lkn zu
nächst zu Beamten auf Probe 
ernannt werden 
• Probezeit 2 Jahre 
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rnttf:ii\l?lil~ttt ~!lJJfü)fJfJ~if.%~J.}!~?fütlfüftll\ ~\fffül{Jfüttfitittf;ttli!tt} f!\/il!il}!i!{!fi\i(?I?~iilti{!i!i!i!~fi!i~ 
27. Aufsicht §§ 89,90 HSchulG B § 3 HSchulG Br -Erlaß, Anderung, Auf-
§ 59 HRG hebung von Satzungen 

der HS können nicht 
genehmigt werden, wenn 
sie gegen HS-Planung od. 
gegen Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit u. einer 
sparsamen Verwaltung 
sowie entsprechender 
Organisation verstoßen 
§ 122 HSchulG M-V 

·;'.;'.i~'.it'.;ö'.;:;;.;;~;:i:;:~~~~::;'.;'.? :r :;:~~;:;;:;:;:;:i;.i;;;:;;:;1;~~;;;:;::;;:x;;;;z~ti;i;i;;;iii:iti i::t:;~t~:~;:;~~;;;;;;~:;i;i;it:;i;:;i;i;~~;;;i;:;zi::i~;i;/;~; :itLi;i;;;~;i;;;;i;tit:;;;i;:;;;;;~;;;;;;;;;i;;;;;~;i;i;i;:;i;:/;i;fl> 
28. ffent- - Gremien öffentljch - Konzil öffentlich - Konzil öffentlich 
lichkeit der - Ausnahmen (Prüfungs- u. - andere Gremien ~ - andere Gremien ~ 
Gremien Personalangelegenheiten) lieb (Ausnahmen PrO- öffentlich 

- Öffentlichkeit kann ausge- fungs-u. Personalangele- - hochschulöffentlich, 
schlossen werden genheiten) wenn 2/3 der Milfi:lieder 
§ 50 HSchulG B - Ausschluß der Öffent- des Gremiums dies be

lichkeit kann zur Vennei- schließen 
dung von Störungen - Mitglieder der HS sind 
beschlossen werden regelmäßig Ober Tätigkeit 
- Mitglieder der HS sind der Gremien zu unterrich-
regelmäßig Ober Tätigkeit ten 
der Gremien zu unterrich- - durch GO geregelt 
ten § 73 HSchulG M-V 
§ 80 HSchulG Br 

'~~,t~tJ~t:>i :,~;;'~~:~:::::r:;;=rj:J:Jt: ''::=::~t{tt=;;:=;;;}t~=:~~l'':' I~f!~~~!!';~!:}f!11:~J!;;!F 
tenschaft schaft der HS schaft der HS schaft der HS 
§ 41 HRG - Rechtsaufsicht des HS- - Rechtsaufsicht des - Rechtsaufsicht des 

Leiters u. der zuständigen Rektors u. des Minisleri- Rektors u. des Ministeri-
Senatsverwaltung ums ums 
§ 18 HSchulG B § 81 HSchulG Br § 74 HSchulG M-V 
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V·❖ , ... . :,0❖:-.-.~~~~~11:: .s ••• :'U=.:(LL ';;=:'·.'.''.e!~,AFt :," •0.nn· "/'::"" /ff.if6Mij( YTJ:)i 
§ S7 V HSchulG Th 

.-.--·.•··•···-· .. !.=: .. = .... : .. .:.:.:.= .. : ....... :.\_=:=.,_:_._\: .. _ .... : .. : .• _:~---~ .. :.r•··:.:.: .. .:.=~•-·:·_-•_>•-··_-.-·_·.-=:.--·?-:··>t'.·:=·/. ·.:··:=···:·:-~-.. -: ••• r:•:·=·1·~----..... •.::;::: ... =··::··~----·=• .......... : 
-Ordnungen der HS können - Ordnungen der HS können - Genehmigungen sind an den 
nicht genehmigt werden, nicht genehmigt werden, Grundsätzen einer wirt-
wenn die Ordnung die HS.: wenn sie gegen HS-Pianung schaftlichen Betriebsführung 
Planung u.a. geOO)rden verstoßen u. den Vorgaben des Landes-
(§ 78 HSchulG S) § 64 HSchulG S-A haushalts auszurichten 

-Profungsordnung kann nicht 
genehmigt werden, wenn 
den Zielsetzungen der Hoch
schulplanung nicht entspre
chend 
- von Versagung der Ge
nehmigung soll zugunsten 
der Genehmigung mit Aufla
gen abgesehen werden 
§ I 09 HSchulG Th 

-.-.-.: ....... : .. .: ... ::.:.:. ;..,._.,: .. -..·.: ... , .•. :.L·.:.=.:.: ... : : ... : . '• ..... : .... : .. : . . :.:.:, ... :::.=:.:.-.:,_:.=~: .I .. :. ·=· ·=· .:' ... ::•·:~: -.~.: : :: •~·; •• -~ ·=·. ~/ ·:·: •• ·.·::·:· ~-••• ··················•...-,:,,···;::······~ 
- Konzil öffentlich· -~ Konzil öffentlich - Konzil öffentlich 
- andere Gremien lfilht - andere Gremien o.ichtöf:: - Senat hochschulöffentljch 
offent)jch fun!lkh - FB-Rat fachbereichsöffent-
- GO kann bestimmen, daß - Gremien können lll.il..2ß lli.h 
andere Gremien zu bestimm- ~ Öffentlichkeit - Ausschluß der Öffentlich-
ten Themen öffentlich tagen, beschließen keit mit 2/3 der Stimmen 
wenn diese dies mit~ § 73 HSchulG S-A § 45 HSchulG Th 
Mehrheit in geheimer Ab-
stimmung beschließen 
§ 87 HSchulG S 

:::~~~~{i~;~~:;t;"~:'.::;~·'\:: · ~·re~~~~-i~e-~~ir~~~~- .": •• \ii~~-~i~:-~:;~~c·h~?;' 
schaft der HS des Öffentlichen Rechts u. des Öffentlichen Rechts u. als 
- Rechtsaufsicht des Landes, Glied der HS solche Glied der HS 
die durch Rek'loratskollegium - mit Immatrikulation u. - Rechtsaufsicht des Rektors 
ausgeübt wird Rückmeldung ist zu erklären, § 73 HSchulG Th 
§ 90 HSchulG S ob man der Studentenschaft 

angehören will 
- Anspruch auf materielle 
Unterstützung durch HS 

c::::,:;;=_:.: .. ::: .. ::: :::_;:_ t.: .. :::.:::: :::::::::: ., .... •.·. -.: . ..i.~t. :!::.~:::~!-?:.:!t:::·:. :>:::::·. :,:·;:;y::·: .::·: :·:·:·:·:··=·: ·:::: :r···-:•·:;··x:}t:·{:~'?r:·::••:::~, 
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30. Aufgaben 
der Studen
tenschaft 
§41HRG 

• Belange der Studierenden 
io HS u GeseHschaft wahr
zunehmen u. Veiwirkli
chung der Ziele der HS zu 
fbrdem 
• in diesem Sinne im Namen 
ihrer Mitglieder politisches 
Mru1da1 
- Mitwirkung bei der wirt
schaftlichen Selbsthilfe 
- Förderung der politischen 
Bildung im Bewußtsein der 
Verantwortung fllr die 
Gesellschaft 

• unterstützt sportliche 
Interessen 
§ 18 HSchulG B 

- Förderung der politi-
5chen Bildung. der geisti
gen u. musischen Interes
sen der Mitglieder 
• Förderung des Studen
tensports 
§ 81 HSchulG Br 

' 

- bei Erstellung des 
Lehrberichts mitzuwirken 
• Verbesserung der Lehre 
• wirtschaftliche Förde
rung 
- fachliche Belange zu 
vertreten 
- Stellungnahme zu 
hochschulpolitischen 
Fragen 
- geistige Interessen der 
Studierenden zu fürdem 
- Studentensport zu 
fbrdem 
• politische Bildung, 
staatsbürgerliches Ver
antwortungsbewußtsein 
der Studenten aufgrund 
der verfassungsgemäßen 
Ordnung zu fürdem 
§ 74 HSchulG M-V 

:r·:·::s::::o~z:~::t'.J~~-r~~~·: ~r•~?~t:-:❖f:•=xp::q\:~·:t••·::··•::~•:::::\~:,::::~ '.·t-=:1.tr·~❖:;:J:·?·:::·)t:i❖•t:7:•:~:-:·=·:·:~ ·:'::r:~:-::::·:·:·:·:•--::;r:::•:•::\:/r::::-:-::·:::~-:-~:-~:-:::·:-
31. Aufbau - Gliederung in Fachschaf- • durch ~ zu regeln - Gliederung in Fach-
der Studen- ten möglich, auch standort- § 81 m HSchulG Br schallen 
tenschaft orientiert - auf Bildung kann ver-

§ 19 HSchulO B zichtet werden, wenn 
weniger als 2000 Studie
rende 
• Fachschaften vertreten 
fach! iche Belange 
- StuPa direkt durch 
Mehrheits-od. Verhält• 
niswahl 
- Satzung ist vom Rel..'to• 
rat zu genehmigen nach 
Anhörung des Senats 
§§ 75,76 HSchulG M-V 

·.:t·~ :\;) ·=·--:-•/ :: :r::· ./.;;t: Wt.T❖ :\ -..;·:··:·:: ·:tt--;;-:c ... :-y;· ;,~~•·: .. ~··::.-.r.:·:~•· ·v::··:·;·:: ·r·:.:;:·-:;·:~; t' .... t:·: :-,~·:,·:· ·::y=:··-::.·:--\r.·•:;::=r·{: 
32. Organe • stud. VV - durch~ zu regeln • StuPa, AStA u. AStA-

46 

der Studen- - StuPa u. AStA - VV Vorsitzender mit Referen-
tenschaft - Zusammensetzung u.a. § 81 HSchulG Br ten 

durch Satzung geregelt - Satzung kann Urab

Ausnahmen· FU,TU,HUB 
• 60 Mitglieder im StuPa 

stimmung vorsehen 
• fllr Organe bindend, 
wenn mit Mehrheit der 
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• Wahrnehmung fachlicher 
Belange, Unterstützung der 
wirtschaftlichen u. sozialen 
Selbsthilfe der Studenten, 
- Förderung des freiwilligen 
Studentensports, Förderung 
der politischen Bildung u. des 
staatsbürgerlichen Verantwor
tungsbewußtseins der Studen
ten 
§ 90 HSchulG S 

• VO-Ermächtigung zur 
weiteren Regelung 
§ 74 HSchulG S-A 

[VO über die Studentenschaf
ten an den HS des Landes S
A, GVBI S-A 1994, 577) 

• fachliche Belange 
- Förderung der politischen 
Bildung u. des staatsbür
gerlichen Verantwortungs
bewußtseins der Studierenden 
- Förderung des freiwilligen 
Studentensports 
§ 73 HSchulG Th 

::::'.:::::::::~::~::\f:t:::::;:::::c:::::::::::(:t:::::::;::·::::·:~::k:=r:•:\ :::::2{::~:;:::::::::::~::;:::~:::~:::::::~•:~;::;;:;::d:~::}:;::::::j:~:;.: ::~t:::::::::<::'j~Ix:::;.;t::::::;:):t;;::::~:i.'©~~ft~~:::::,·::~:• 
- Gliederung in Fachschaften • Fachschaften 
je Fachbereich § 74 HSchulG S-A 
- auf Bildung kann verzichtet 
werden, wenn weniger als 
2000 Studierende 
- Studenten der Fachschaft 
wählen Fachschaftsrat 
- bis zu 5 Mitglieder jedes 
Fachschaftsrates bilden 
zentralen Studentenrat 
§§ 91, 92 HSchulG S 

:;:~: .. :::;~3::::::::':",,. ::::?.r:::::::::::::::;.>,::::::::::::~:~:=:~:~:.::::::::'::::::: :;::) .. ".~::::~:::::::::{~:: .. :: ~'t/~= >~t \:-" ==.:::::::~~-n '«}:: .:=:( ~~·:?. / 1l: \t <Z.{;12r;-. '.~:::/t;.~;:;: :: 
- StuRa u. soweit durch - StuRa u. Sprecherrat auf - Regelung durch~ 
Satzung bestimmt Fach- HS-Ebene § 73 HSchulG Th 
schaftsräte - FB-Studentenrat u. Spre-
• Studentenrat kann aus seiner cherrat 
Mitte Sprecher bestimmen - Direktwahl 
- soweit kein Mitglied des § 74 HSchulG S-A 
StuRa in Senat gew·äh1t, 
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·~:·/•J~::·~:\.:'::·+.:,,:;: 
33. Landes
sprecherrat 

- zuständig ftlr grundsätzli
che Angelegenheiten, 
Satzung, Haushaltsplan, 
Beitragsfestsetzung, Entla
stung der AStA-Mitglieder, 
Wahlordnung 
- Wahl des AStA
Vorsitzenden 

~ 
- vertritt Studentenschaft 
- an Beschlüsse des StuPa 
gebunden 
- erledigt laufende Geschäf
te 
- Mitglieder dem StuPa 
rechenschaftsptlichtig 
§ 19 HSchulG B 

Stimmberechtigten gefaßt 
§ 75 HSchulG M-V 

- bestehende Studenten
schaften ~ Landes
konferenz der Studenten
schaften bilden 
- StuPa wählt stimmbe
rechtigte Vertreter 
- HS mit mehr als 2000 
Studierenden 2, andere 1 
Stimme 
- Vorsitzende der ASten 
kraft Amtes stimmbe
rechtigt 
- GO mit 2/3 der Stimmen 
der Mitglieder 
§ 78 HSchulG M-V 

·.•.• ·--•~·-····;~~w ·/·····:·t·· ············--·.•.-.~3 .• •• ·::-: ··: ~ •.• • -~ ·===: • • -.. ·: ~-• • .:.:.:.-.•:::_· • ·.-• .. ·.·-~--• .-.-~ _._-·_-_: --~-.. ::.:.-.:~.-:·: .-.:.•::· .• .~:.:.-.-.. • .• .:.-:~ .:.:. x.:.':~I·,:.:.:.· .:.-.,.·_·_· _._._._. --~--_-_---~ ·.·.-_--_-··: ·: _.=--= 

34. Finanz- - Beitragshöhe durch Auf- • - Beitragshöhe durch - Beitragsordnung durch 
wesen der gaben u. Grundsatz der Aufgaben u. Grundsätze Rektorat nach Anhörung 
Studenten- Sparsamkeit beschr!lnkt der Wirtschaftlichkeit u. des Senats zu genehmigen 
schaft ·- Haushaltsplan u. Festset- Sparsamkeit beschränkt - Haushaltsplan durch 

zung der Beiträge bedarf der - Haushaltsplan u. Fest- Rektorat zu genehmigen 
Genehmigung des HS- setzung der Beitragshöhe - Finanzordnung durch 
Leiters nach Anhörung der HS- Rektorat zu genehmigen 
- für Zahlungen, Buchftlh- Leitung durch Minister zu - Rechnungslegung is1 
rung, Rechnungslegung genehmigen Ministerium vorzulegen 
kann sich Studentenschaft - zur Zahlung, DurchfLih- § 77 HSchu1G ~ ... 1-V 
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entsendet StuRa einen Vertre
ter mit beratender Stimme 
§ 93 HSchulG S 

- VO-Errnächtigung hinsicht
lich Rechten, Pflichten, Wahl, 
Tätigkeit der Organe 
- ein Ve.rtreter des Sprecher
rats ist Mitglied des Senats 
§ 74 HSchulG S-A 

[s. GVBI S-A 1994, 577] 

::::· •. :::::(· ·::.-•• :::::::· ........ ··::::::··:::~:"::::::; ,:::::::::~~::::::~· ~ .. :}:: ~ :;:::;:?,::::~:::: _:f:t):-:::::: _::::::::::::;~:;:;:~:= ,:::·~:::::::~:·:;:;.,::❖ ::.:: t:~:::~:~:::::;J;::{\:::::~::>:~==. ~~:::::::_:_::::}: .;.-:::: ·:::·,;-,; ·:: 
- Studentenräte l2lli!ro Konfe- - Studentenräte könnro eine - Studentenschaften der HS 
renz der Sächsischen Studen- Konferenz der Studentenräte schließen sich zur Konferenz 
tenräte bilden Thüringer Studentenschaften 
- Konferenz wählt zur Vertre- - zur Vertretung wählt diese zusammen 
tung ihrer Angelegenheiten Sprecherrat - vertritt Belange der Studie-
Landessprecherrat § 74 HSchulG S-A renden gegenüber Ministeri-
§ 94 HSchulG S um 

- erhält Gelegenheit zur 

.~,,~~:;~:;;~:;:::~~\:;·~'::~~;:.;.,.::: 
Rektoratskollegium zu ge
nehmigen 
- Wirtschaftsplan ist vor 
Beginn des Jahres vorzulegen 
- Jahresabschluß ist durch 
Innenrevision der HS zu 
PI.Ufen 
- bei Verstößen kann Rekto-
ratskollegium Verfügungs-
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Stellungnahme zu Regelun
gen, die die Studierenden 
betreffen 
§ 73 Vill HSchulG Th 

:-:::~::.: \:/ i:::::·\:::~,-x: _¾ '.=:,t~•:·:: ·: •• ·_··_·=· •• ;: •• ' 
- Satzung u. Beitragsordnung 
sind zu genehmigen 
-jährlich ist ein Haushalts
plan aufzustellen 
§ 73 HSchulG Th 
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Einrichtungen der HS 
bedienen 
• Rechnung ist durch öf· 
fentlich bestellten .ll&m:. 
nun1,sprt1fer od. anerkannte 
Wirt• 
schaftsprüfungsgesellschaft 
zu prüfen 

rung u. Rechnungslegung 
SJill_sich Studentenschaft 
Einrichtungen der HS
Verwaltung bedienen 
§ 81 IV ,V HSchulG Br 

§ 20 HSchulG B 
·-:1 .. ~\c~t\• .-~ ;1 ~r:-~ ::;:: :.:.i-::k .. ~::::1 :/• ·/•( .: .. =;r: \ v~-: \: f ./,. <· · ... · :: ··· ,;.:., ·::t'\ • :_-<• ·.-• ... • ·~•:: •-;::;-::· • ·; • :· • -~-{ ·.-: ~-•• ,,. ·y • .) .. -::·r-:::~:;.-•.·; • :+;· .• • -• 
35. besondere • aus wichtigem Grund 
Rechte der beurlaubt bis 2 Semester, 
Studierenden wobei Schwangerschafts· 

urlaub u. Eniehungsur
laub nicht anzurechnen 
sind 
§ 65 HSchulG M-V 

~❖ ~> ~; ;,_:/-·/'--:;:?{ ~ :~;:;% •'.~:):~-:.: :\i;{/i\:;f~::::;✓::,.;{ ";.;:;.;..:: \,}5 .. { -~::::=-•:_·_:t:::,'. ::::/::::f·•}:: ... {~:::~::::t' • ,. • :,,:::::::;.:::._:::::::\:~8.:~.J::;:3::::. ::~~.~-..; :;:;:~::~:_;~:::: 
36. Organisa• • FB (durch GO Fak. ge• • FB oder Fakultät • Fachbereiche 
torische nannt) • Bezeichnung durch GO • durch GO geregelt 
Grundeinheit • nach Anhörung auf Vor• festgelegt § 87 HSchulG M-V 
§ 64 HRG schlag des Senats durch • Gliederung durch GO 

Kuratorium errichtet, ver- festgelegt 
ändert oder aufgehoben • Gründung u. Auflösung 
§ 69 HSchulG B auf Vorschlag des Senats 

durch Minister 
§ 89 HSchulG Br 

,:-c·;: -:;1;.::::;.)':{n--~~;. .· (';; t":~· .. f x:-<-;\, ?1>: •·;:\,,~f~· ·>\0:7•-'.'r:) :·.t) 4 ·::::::::::::\.-•'.;~~i .. :::: ~.-:j:; -<: \:::::::· .:.~ ·\;}::}•F :>;:::t ;· :~{:;:;.·: ;:::<·,<,;:;:::1 ~: ,)'~. 
37. Zusam• · Uni u. HdK: 7:2:2:2 ·Dekan+ 5 Prof.+ 2 • 6:2:2:1 
mensetzung • FH: S:l:2:1 Studis + 2 wiMi + 1 -abweichend, wenn 
u. Wäni des • Rede u. A..it.-agsrecht fUr so11ctigPr MitArhP.iter weniger als 6 oder mehr 
FB-Rats/ Leiter der HS, Kanzler, • Amtszeit 2 Jahre, Studis als 60 Prof. 
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sperre erlassen 
§ 95 HSchulG S 

- Möglichkeit, beim SMWK 
~ zur Durchfllhrung 
hochschulUbergreifender 
Kultur-und Sportveranstal• 
tungen zu bean1ragen, Richt• 
linieSMWK 

·"';'•❖•::• w.·.·.·;-·;·;_···, ·.·.,·.·.··; .•• ; ... ,''<'. '.·'s:~diu~-i~' ~~l~d,--~~,;·> :~/~eii~~ld~: ;fadti;;;~,y~-.:;,..;: 
auf Regelstudienzeit nicht Rahmen der Prilfüngs-u. 
angerechnet wird Studienordnung frei wählbar 
• besondere Förderung befll· § 17 HSchulG Th 
higter oder leistungsstarker 
Studierender durch frUhzeiti• 
ge Teilnahme an Forschung, 
künstlerischen Vorhaben 
sowie Zusammenarbeit mit 
HS-Lehrem 
• Bertlcksichtigung sozialer 
Gruppen von Studierenden, 
insbesondere behinderter 
Studierender u. Studierender 
mit Kind bei der Gestaltung 
des Studiums 
• Bertlcksichtigung derbe• 
sonderen Lebenssituation von 
Studentinnen 
§§ 38, 39 HSchulG S-A 

,-:::~•~--~;·:·::;;;;;~~-~-~~-;t:;l·. ~ ;.,, •.. ''F~c~~~;'c1;~~: • .-./:., •• '.t .,ü •• '..,.'./, '·:•ii~ti;;;r;t~-\.:M;i,J;_,:,,,,,;'.M 
• an_ anderen HS Fachbereich • durch GO geregelt • an HS mit Habilitations· 
• mm 4 u. max 15 Fakultäten • HS mit Habilitationsrecht recht können sich FB als 
durch Festlegung des Senats können FB als Fakultäten Fakultä.ten bezeichnen 
nach Zustimmung des Mini- bezeichnen § 83 HSchulG Th 
sters § 86 HSchulG S-A 
• Fakultät soll i.d.R. min. 10 
Professuren umfassen 
§ 98 HSchulG S 
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• durch GO mit Zustimmung 
des Ministeriums 
§ 109 HSchulG Th 
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Fakultätsrats Leiter der FB-Verwaltung, 
Vertreter des zustllndigen 
Organs der Studentenschaft, 
Vertreter der Personalvertre
tung 
• bei Entscheidungen Ober 
Berufungsvorschläge, 
Habilitationen, Habilitati
ons-u. Promotionsordnun• 
gen haben alle dem FB 
angehörenden hauptberufl i• 
ehe Prof. die Möglichkeit 
der stimmberechtigten 
Mitwirkung; wenn mitwir
kend als Mitglieder der 
Gruppe der Prof. 
• näheres durch GO geregelt 
• Prof., die nicht dem FB 
angehören, sind in den sie 
betreffenden Angelegenhei• 
ten zu hören 
• in Berufungsangelegenhei
ten wirken sonstige Mitar• 
beiter beratend mit ( § 46) 
§ 70 HSchulG B 

1 Jahr 
• bei Entscheidungen Ober 
Berufungsvorschläge, 
Habilitationen, Habilitati• 
ons• u. Prornotionsord· 
nungen sind alle Prof. 
stimmberechtigt 
• dann Mitglieder der 
Gruppe der Prof. 
§ 90 HSchulG Br 

• s. jedoch zur Stirnrnbe· 
rechtigung 
§ 78 HSchulG Br 

• Amtszeit 2 Jahre, Studis 
1 Jahr 
• bei Berufungen, Habil i
tationen, Habilitations-u. 
Prüfungsordnung sind alle 
Prof. stimmberechtigt 
§ 89 HSchulG M-V 

'"1s''.l<~~1;•:: .,. '~''r~·;r~❖~-;~·;;~hii~~~\~o~ri~~-•-w '.~:•;;;kg1T~'~--/ ••• t/.: __ \_ x.Li \ ;~,~~:~~~ ~~: :~~~:;:~·,-.-.·. 

sionen der gebildet werden(§ 70) § 78 ll HSchulG Br sionen bilden, beschlie-
Fakultat . FB-Rat kann zur Unter- ßende mit Prof.-Mehrheit 
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stlltzung u. Beratung Korn- § 89,83 HSchulG M-V 
missionen u. Beauftragte 
einsetzen 
- FB-Rat entscheidet Ober 
Dauer u. Aufgabenstellung 
- setzt Ausbildungskorn• 
mission ein, in der Studie• 
rende 50% der Sitze u. 
Stimmen haben 
• Mitglieder der Kommis• 
sionen von Vertretern der 
jeweiligen Mitgliedergruppe 
benannt 
- Kommissionen zur Vor
bereitung der Habilitationen 
dürfen nur Prof. u. Habili-
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HS-Lehrer durch Zuwahl 
erhöhen 
- HS-Lehrer. wiMi, sonstige 
wählen Vertreter direkt 
- Studenten vom Fachschafts
rat gewählt 
§§ 100, 101 HSchulG S 

- Mehrheit Professoren 
- bei Berufungen, Promotion, 
Habilitationen alle Prof. 
stimmberechtigt 
§ 88 HSchulG S-A 

wenn dem PB an FH min. 10 
u. an sonstigen HS min. 14 
Prof. angehören 
§ 85 HSchulG Th 

- bei Promotionsordnungen 
sind alle Prof. des FB stimm• 
berechtigt 
- bei Berufungen muß Wille, 
mitzustimmen, dem Dekan 
innerhalb der Bewerbungs
frist angezeigt werden 
• bei Habilitationen stimmbe
fugt, wenn eigenes Gutachten 
abgegeben 
§ 85 VI HSchulG Th 

:~:;:; :~:~:~:~:~:r::f :~:~1:~:t:~:~t;:~rt:?\\f:ts~:'.:~:~:~;;~:~:; :~~:::?~:?~~:?:~:::t :}::rJ~:~r:~:;\:rn:;:;:~:~:~{/:~:~~t@: :~:~:(~:~;~:~:;l~~r~;~:'.t?rn;:~:~~:~~fä~::;::/:~tr:~e1~: 
- zur Vorbereitung von Ent• - zur Vorbereitung von Be- • Studienkommission zur 
scheidungen des Fakultätsrats schlossen des FB-Rats Vorbereitung von BeschlOs• 
• i.d.R. wie Fa.kultätsrat - Zusammensetzung durch sen (5: 1 :3) 
zusammengesetzt GO u. Geschäftsordnung des • weitere Kommissionen u. 
- bei gleicher Zusammen- FB geregelt Beauftragte können einge-
setzung können vom FB-Rat § 88 HSchulG S-A setzt werden 
Aufgaben zur selbständigen • Vertreter durch Vertreter 
Erledigung übertragen wer- der Mitgliedergruppe bestellt 
den • in Kommissionen mit 
§ 106 HSchulG S Entscheidungsbefugnis sind 

- Studienkommissionen 
§ 108 HSchulG S 
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Prof. analog der Stimmbe• 
rechtigung im FB-Rat stimm
befugt 
§ 85 HSchulG Th 
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tierte umfassen 
- beratende Mitarbeit von 
Studis/ wiMi kann GO 
regeln 
• Kommissionen mit Ent-
scheidungsbefugnis werden 
für Prllfungen u. Promotio-
nen eingesetzt 
- Einzelheiten durch PrO· 
fungs-u. Promotionsord
nung geregelt 
§ 73 HSchulG B 

- in beratenden Kommissio
nen sind alle Mitglieder
gruppen zu beteiligen, keine 
Gruppe darf Uber die Mehr
heit der Sitze verfügen 
- durch GO geregelt 
§ 46 IV HSchulG B 

:_:#···F;~i;':❖•J,,_._ .• :~,.~t:;-❖> .. ::. i..': .... ...'.}X. ..• '.t.=. t~, &~~\lfM>.:wrn:rnmv J_fF~-~p:~~~er···:,,·· ·: ·: •• --,:<: 
bereichs- . aus dem Kreis der dem - aus dem Kreis der dem • Vorsitzender des FB-
sprecher/ FB-Rat angehörenden Prof. FB-Rat angehörenden Rats 
Dekan gewählt Prof. gewählt • aus dem Kreis der dem 
§ 64 HRG . Amtszeit 2 Jahre (§49) - mit Mehrheit der Mit- FB-Rat angehörigen Prof. 

. Vorsitzender des FB-Rats glieder des FB-Rats u. der gewählt 
§ 72 ijSchulG B Gruppe der Prof. - Amtszeit 2 Jahre 

. Amtszeit (wohl) 2 Jahre • Wiederwahl zulässig 
§ 92 HSchulG Br - Wahl mit Mehrheit der 

Mitgliederu. der Prof. des 
FB-Rats 
§ 90 HSchulG M-V 

,;,},,:•❖•.,(i;, .. : >~. ~\ .... &:. f {_• :t.3: .-,.k .':.;:{ .. :A·;\.}~i~•.•,';1~·: :,-• •' '/" T •• ~-;·:;: ·,: ·-········ ··•• • •,• ··:·······.-.•.······· •v•,.,;•...-,• 

40. Studien-
dekan/ Stu-
dienkom-
mi(;(;inn 
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=·::·:·~. "<'' ~-·::· .. :·; ·:·~. ·:·.-:-~;.· ·-·:· ·=·:: > <:· ·:: Y/" ·:::-:;:::~ .. :fö•·::i::~< :=w\·:;!;:;::: -=~~tf'-'\::: )~::.=.:-.:;: _':~:: :;:;~::.::~:::_.:~r/f,\_:/: .:: ; :;::*~•;.: )}::f ~~ :f)\C.::t 
- aus dem Kreis der Prof - aus dem Kreis der Prof. des - FB-Sprecher trägt Bezeich-
• für drei Jahre FB-Rats nung Dekan § 83 IV 
- Wiederwahl zur Uber- • Mehrheit der Stimmen der - aus dem Kreis der dem FB-
nächsten Amtszeit Anwesenden Rat angehörenden Prof. 
- gewählt mit Mehrheit der - fllr zwei Jahre - für 2 oder 3 Jahre 
Stimmen der Mitglieder des - Wiederwahl zulässig - GO kann Prodekan als 
FB-Rats u. der Mehrheit der - GO kann Bezeichnung ·unterstUtzung u. Amtsnach-
Stimmen der HS-Lehrer Dekan vorsehen folger vorsehen 
• Vorsitzender des FB-Rats - Berichtspflicht gegenUber - führt Geschäfte des FB-Rats 
• je Amtszeit ein Freisemester Senat Uber Wahrnehmung der § 86 HSchulG Th 
• zur UnterstUtzung ist ihm Lehr-u. Prüfungsver-
Dekanatsrat in Verwaltuni:s• pflichtungen im FB 
angeJegenhejten von der HS - Vorsitzender des FB-Rats 
zuzuordnen - kann zur FB-Versammlung 
- dieser führt laufende Ge- einladen 
schäfte der Verwaltung der § 89 HSchulG S-A 
Fakultät 
§§ 103, 105 HSchulG S 

·=··x •.• •.• •.• :· 
0
;:; :::~ \ ••• ~ •• _.. ·=::·. ·:./:.~ _:_ ;::~::~::;:: :::: ):;:::. :::::::::::::;:;:::=-•·~::::/\: ~: :~=: ·::::=:t ~;<:\x·•~ ..... :~;~;::(· ... /: ;/, /~:::(t:•::•~ .. :? ~:::.= 1 \:: __ ... {?. :r ....... t•) .... ~ :} 

• Studiendekan u. Studien-
kommission 
- paritätische Zusammen
setzung Prof, wiMi, Studis 
- durch FB-Rat bcsteiit 
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Ytfos~~---•Y: '·:· ir~iitgffed~~.2 ·:.' ... ,. \ ',:, '_\. '_: 6:~·:;; /;: • :·· ··,_,· .•·· -· ••••• ··;·w -~-~;~':,;;·-~:~::·;·':·:~·-.-··-·i 
mensetzung ( 31: 10:10: 10) - Gruppe der Prof. darf Gruppen 
u. Wahl des nur Ober eine Stimme u. - 6:2:2: 1 
Konzils Ausnahme: TFH (25:6: 12:6) einen Sitz mehr als die § 84 HSchulG M-V 
§ 63 HRG kOnstl. HS u. FH: (13:3:6:3) H!llfte der Mitglieder des 

§ 62 HSchulG B Konzils verfügen 
§ 83 HSchulG Br 

- wählt aus seiner Mitte 
Vorstand (i.d.R. 2 Vertreter) 
§ 63 HSchulG B ' 

:42.':itrg~nJ ~~\J~~-'d;r.H.~-Lci~n~·mn, __ ·;:_~-Wahl~:-der;Le~ng'd;r:~i; =: B;s:~;:~;~~::;·:~:~·•.W::I 
des Konzils - Beschlußfassung der GO - Beschlußfassung Ober GO auf Vorschlag des 

- Erörterung des jährlichen GO Senats 
Rechenschaftsberichts des - Beratung des Rechen- - Wahl des Rektors u. der 
HS-Leiters schaftsberichts der HS- Prorektoren 
- Stellungnahme zu Angele- Leitung - Entgegennahme des 
genheiten, die die HS als - Erörterung u. Beschluß- jährlichen Rechenschafts-
Ganzes betreffen fassung der langfristigen berichts des Rektorats u. 
- wählt aus seiner Mitte Entwicklungsempfehlung Stellungnahme zu diesem 
Vorstand (i.d.R. 2 Vertreter) en der HS § 84 HSchulG M-V 
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- Kommission erfüllt beraten
de Aufgaben, die fllr die 
sinnvolle Organisation u. 
ordnungsgemäße Durch
führung des Lehr- u. Stu
dienbetriebes bedeutsam sind 
- Vorschläge für Studien
ordnung u. Studienablauf 
- Antragsrecht im Fakultätsrat 
- Jahresbericht über Studien-
gang 
- Befragungen zur Qualität 
der Lehrveranstaltungen 
sollen mit Fachschaftsräten 
durchgeführt werden 
- Vorsitzender ist HS-Lehrer 
- Fakultätsrat wählt einen 
Prof. als Studjendekan 
§ 108 HSchulG S 

----~~~-~it~ i~d~~-~~r:;~:~;_-··, ·: ·,_-~~f.--:e.:rug~~--Jb·~~--~s~l:~:··· ~~\~-~::;;·:::··r;:~'•~:;·~---{ 
tätsräte u. direkt gewählten Mehrheit der Sitze u. Stirn- Konzilsmitglieder . 
Mitgliedern der HS, die nicht men - Verhältnis 6:2:3:1 + emen 
Mitglieder einer Fakultät sind - GO legt Zahl der Mitglieder Prof. 
- GO kann Wahl weiterer je Gruppe fest - an FH 5 Prof.: 3 Studis :2 
Mitglieder vorsehen, nicht - Amtszeit für Studierende 1, sonstige + ein Prof. 
mehr als 50% der Konzils- für andere durch GO festzule- - Konzil wählt Vorsitzenden 
mitglieder gen I oder 2 Jahre u. 3 Vertreter 
-HS-Lehrer müssen 50%+1 - min. einmal im Jahr zusam- -Mitglieder des Senats 
Stimme haben mentreten dürfen nicht Vorsitzender od. 
• GO regelt Anzahl der Mil• § 76 HSchulG S-A Stellvertreter sein 
glieder • G0 1 kann andere Bezeich-
§ 111 HSchulG S nung vorsehen 

§ 78 HSchulG Th 

·:Be~~:i~iiräss';;';;g.Obe;:~d-···'· ··:·a;;chfaßr~s~~:··:·~:-~·: '·, i·_;~~i~;-~11:~::~:~;-~· -.•·_< 

- Wahl des Rektors u. der • Wahl des Rektors u. der - gibt Empfehlungen in 
Prorektoren Prorektoren Angele,~enheitea von grund-
- Wahl der Mitglieder des - Erörterung hochschul- slltzlich1:r Bedeutung, die 
Senats, die nicht als Dekan politischer Grundsatzfragen, gesamte HS betre1"fen 
dem Senat angehören, durch langfristiger Entwicklungs- - Wahl des Rektors u. der 
die Mitglieder der jeweiligen konzepte der HS Prordctoren (Präs./V'izepräs.) 
Gruppe - Stellungnahme zur Lei- - berät Jahresbericht des 
- Eiörteiung des Tätigkeits
berichts des Rektorats, des 
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stüngsenrwicklung der HS u. 
zu ihren Kooperationsbezie• 

Rektois 
- berät Vorschlag des Senats 
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§ 63 HSchulG B § 83 HSchulG Br 

... /~,-A .. L}t.'.'... :_;;, .. : :~ .·L:!.:.-•.. : . .,· .• '·::c: ~'.',.,fü.:.-.~;<.;: • •• ,< \., ... \.::;.~.---.'',,,,';<: .. .:.:,.,.,.;:;.;. "' ..... ·-<· • ~.·~~~·i~~~-r·~···•. ·; ·ww.•.w······:1 

43. Emberu• 
fung des 
Konzils 

- min. einmal im Jahr 
• wenn 1/3 der Konzils
mitglieder oder alle 
Mitglieder einer Gruppe 
es verlangen 
§ 111 HSchulG S 

<-:~•:•:❖~:::•=!:-::i::J;;,;::=•=•:;:\ '.;./,,~.L. ... ~.:t~❖:•t:::-•-:--::.•.•.··~-❖-•/ .:: .. , ....... -~ •• ·1.(: t,,,.:. ...... ✓. .: .. :.:. -~ .. .'\: ... :::~: .... \ :,:;:=:• .... : • -• ;,--::· .. 1ct~. ~~·.:; ·.·-·:-•• ·::\· ·-· --.-.-.... ·······<~ ..... -,l 
44. Zusam- • 25 Mitglieder (13:4:4:4) • Leiter der HS • Re or 
mensetzung 
des Senats 
§63 HRG 

Ausnahme: 
HdK/ TFH 19 Mitglieder 

(IÖ:3:3:3) ' 
kllnstl.HS/FH: 13 Mitglie
der (7:2:2:2) 

Rede-u. Antragsrecht: 
- alle Dekane (Abteilungs• 
leiter, wenn keine FB) 
• Vorsitzende der Instituts· 
rllte der Zentralinstitute 
- Vorsitzende aller Korn• 
missionen des Senats • 
§ 60 HScHulG B . 

- in Berufungsangelegenhei
ten wirken sonstige Mitar
beiter beratend mit 
§ 46 V HSchulG B 

. 7 Vertreter der Gruppe • max. 22 Vertreter der 
der Prof. (davon max. 4 Gruppen 
Dekane) • 6:2:2: 1 
[· wenn Rektor oder - Amtszeit 2 Jahre, Studis 
Rektorat 5 Prof.) 1 Jahr 
. 2 Studis, 2 wiMi, 1 - Prorektoren, Kanzler 
sonstiger 
• wenn mehr als \'ier 
Dekane, wählen Dekane 
unter sich die 4 Vertreter 
in der Gruppe der Prof. 
§ 84 HSchulG Br 

beratend 
• GO kann vorsehen daß 
.EB-Sprecher u Dekane 
,sowie Gleichstellungsbe
auftragte mit beratender 
,Stimme teilnehmen 
• Entscheidungsbefugnis
se können widerruflich 
auf Ausschusse Obertra
gen werden 
• stimmberechtigte Mit
glieder aus dem Senat 
durch ihn gewählt 
§ 83 HSchulG M-V 

;./.u~ ... .Li) ', ;'.\(:d.Yl .. \:)·''.: ·,· ·:•y ·< ·-~·-··;·:,\·· .. ;·w·_-··· ·'··::··,-; ••.•• ._.... ,., ~,•.-•,•~·--;x:·;:·· •. •. : ...... .< ~·-:i.' ·'··>•:;,:·: 
45. Einberu-
fung des 
Senats 
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Lehr-u. Forschungsberichts, 
des Evaluierungsberichts u. 
der dazu vorgelegten Stel
lungnahme des Senats u. des 
Kuratoriums 
- kann dazu eigene Stellung
nahme abgeben 
§ III HSchulGS 

hungen 
- Beratung des Rechen
schaftsberichts des Rektors 
- Erörterung von Angelegen
heiten. die der Senat zuweist 
§ 76 HSchulG S-A 

zur Bestellung des Kanzlers 
§ 78 HSchulG Th 

: .. :;_:.: •.. : •. ;.v· ... :~::.:.: ... :.:.:.~:.;:_~~ ... ~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.i.;.:.:.:.:.:. ·.:,,;_;_:;_:.-.:.~:.:;:~.\;.~::::·::::·:·_:i:r~~·:::~·:·:··:\··::::';:"~:~··:• r:···::$;:··•·w-•,~~❖·}c·::•:-:•:;:·=❖~•:•:•:•:•:••~---~~~•-:-:•;~~~-
• vom Rektor, 
• wenn Senat oder l/3 der 
Konzilsmitglieder es verlan
gen 
- min. einmal im Jahr 
§ 76 HSchulG S-A 

': Rek~~~))~k~e··-> .... ·, .... ? ·.,, .x ·:i~ict~~ ;\,~rir;;;;i~::~·~2··;:; ··:'~Lc·~·&r:,~i~~"-y····•-xy··,.., 

. GO legt Verhältnisse u. cherrats • Verhältnis wie Konzil 
Stimmberechtigung der - 15 Vertreter der Statusgrup- - wenn nicht abweichend 
Prorektoren fest pen, davon 9 Prof. geregelt: 
. HS-Lehrer insgesamt - Kanzler u. Prorektoren mit Rektor, 7:2:3: 1 + ein Prof., 
50%+1 Stimme beratender Stimme wenn Vorsitzender kein Prof. 
. gleich große Anzahl von § 77 HSchulG S-A • Dekane, Prorektoren, 
wiMi u. Studis Kanzler u. Gleichstcllungs• 
. sonstige Mitarbeiter gerin- beauftragte mit beratender 
gere Zahl Stimme u. Antragsrecht 
. Konzil wählt Mitglieder des • Vertreter der Mitglieder-
Senats gruppen durch Vertreter der 
. Rektor ist Vorsitzender Gruppe im Konzil gewählt 
. Kanzler mit Rederecht §§ 79 f. HSchulG Th 
§ 112 HSchulG S 

··=::::~'\;r:·:;::,:=::::;;;;,;~~❖-❖ 
der od. alle Mitglieder einer 
Gruppe es verlangen 
§ 112 HSchulG S 
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46, Kommis
sionen des 
Senats 

- Ferienausschuß 
(Uni 7:2:2:2), (andere 
4:1:1:1) 
-kAnn zur Untersttltzung u. 
Beratung Kommissionen 
einsetzen 
- Aufgabenstellung, Verfah
ren, Dauer entscheidet Senat 
- Mitglieder der Kommis
sionen von jeweiliger Mit
gliedergruppe benannt 
ständige Kommissionen: 
- Entwicklungsplanung 
- Forschung u. wiss. Nach-
wuchs 
- Lehre u. Studium (50% 
der Sitze u. Stimmen für 
Studis) 
-Bibliothekswesen 
§ 61 HSchulG B. 

; ' . 
- in beratenden Kommissio
nen sind alle Mitglieder
gruppen zu beteiligen, keine 
Gruppe darf Ober die Mehr
heit der Sitze verfügen 
- durch GO geregelt 
§ 46 IV HSchulG B 

--~/~~;~~:-'- ~~'Bes~~luß"eines'G;emium: ,· 
veto/ Sonder- mit Entscheidungsbefugnis 
voten in Angelegenheiten der 

Forschung, kllnstl. Entwick
lungsvorhaben, der Lehre u. 
der Berufung der Prof. 
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gegen die Stimmen sllmtli
cher Mitglieder mindestens 
einer Mitgliedergruppe 
getroffen worden, muß Ober 
die Angelegenheit auf 
Antrag neu beraten werden 
- erneute Entscheidung darf 
frühestens nach einer Wo
che erfolgen 
- Beschluß darf erst nach 
Frisiabiauf ausgefühn 

- kllnn.zur Unterstützung 
Kommissionen einsetzen 
-Senat entscheidet ober 
Einzelheiten 
- Mitglieder der Kommis
sionen von Mitglieder
gruppen im Senat benannt 
• Mitglieder, die nicht 
dem Senat angehören, 
sind angemessen zu 
berücksichtigen 
- für ständige Kommissio
nen regelt GO weiterge
hend 
§ 84 II HSchulG Br 

- Prof. in Angelegenhei
ten, die Forschung, kllnstl. 
Entwicklungsvorhaben, 
Lehre oder Berufung von 
Prof. betreffen mit Mehr
heit der Sitze u. Stimmen 
§ 78 lJI HSchulG Br 

- widerrufliche Übertra
gung von Aufgaben auf 
Ausschusse mit Beschluß
fassung Illii1ili&IJ 
- in Angelegenheiten die 
Forschung, Lehre od. 
Berufung berühren sowie 
in beschließenden Aus
schüssen des Senats, die 
diese Bereiche berühren, 
mussen Prof. min. 1 Sitz 
mehr als alle anderen 
stimmberechtigten Mit
glieder des Gremiums 
zusammen haben 
- stimmberechtigte Mit
glieder der Ausschüsse 
vom Senat aus seiner 
Mitte gewählt 
§ 83 HSchulG M-V 
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-kfillD. zur Vorbereitung von 
Entscheidungen ständige oder 
zeitweise Kommissionen 
bilden 
- bis zu 1/3 andere Mitglieder 
der AS 
• i.d.R. Verhältnis der Zu
sammensetzung wie Senat 
§ 112 VII HSchulG S 

- ständige u. zeitweise Kom
missionen~ von Rek
tor u. Senat gebildet werden 
- je nach Aufgabenstellung 
aus Mitgl iedem des Senats u. 
weiteren Mitgliedern u. 
Angehörigen der HS 
- stimmberechtigte Mitglieder 
beschließender Kommissio
nen müssen Senatsmitglieder 
sein 
-Prof. haben Mehrheit 
- Kommission von Versitzen-
dem geleitet 

als ständige Kommissionen 
sollen gebildet werden: 
- Planungskommission 
- Haushaltskommission 
- Forschungskommission 
- Kommission für Lehre u. 
Studium u. Unterkommission 
Lehrerbildung 
§ 78 HSchulG S-A 

- Entscheidungen ~ 
durch Senatsausschüsse 
vorbereitet 
- Studienausschuß (5:1:3) 
- Haushaltsausschuß (6:2: 1 :2) 
- Forschungsausschuß (5:3: 1) 
- Bibliotheksausschuß 
(5:2: 1: 1) +Direktorder 
Bibliothek mit beratender 
Stimme 
- weitere Ausschusse wie 
Senat zusammengesetzt 
- Rektor istjewcils Vorsit
zender 
• Vertreter der Mitglieder
gruppen von Mitgliedern des 
Senats entsandt 
- GO kann bestimmen, daß 
Hausbaltsausschuß an Stelle 
des Senats entscheidet 
• Vorlagen der Ausschusse 
können mit Mehrheit der 
Stimmen der Mitglieder des 
Senats geändert werden, 
ansonsten gelten sie als 
gebilligt 
§ 80 HSchulG Th 

••••••••••

6
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• wenn eine Gruppe geschlos
sen überstimmt, kann sie 
Sondervotum beifügen, das 
Bestandteil der Entscheidung 
ist 
- auf Antrag aller Venreter 
einer Gruppe wird der Voll
zug eines Beschlusses ein
malig bis zur erneuten Bera
tung binnen 3 Wochen aus
gesetzt, es sei denn, daß das 
Gremium den sofortigen 
Vollzug des Beschlusses mit 
Mehrheit der Mitglieder 
beschließt 
.. ,wicrhP~:zeitlirh ~r.hlir.h-

tungsversuch durch je 1 
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werden 
(suspensives Gruppenveto) 
§ 46 111 HSchulG B 

.. =~:;;. r.~: .. (.;:.l~:.: .. A. _(:,: .. X: •. ;-_;, .. :·>\x: \.,. ❖-•• : .• ~ ..... ~ .. .-,~·.:xr '· .~: .. :.~·.,.:.-;·:~.•-•~•-~;.-:.-;/ ... ' -~~•:·. >1·····~··:~•.• : .-.•.·•❖·•;;·t····w-w.·.w-;:~•···· •'•'•. ·; j ..... ~;;--•x•·· 
'4g"_' Leiw.ßg'W' Ün(Hdi<., 'rm: ~ • -Rektor Rektorat Präsj- - Rektorat oder Rektor 
der HS andere HS: ß.e!stor dent od, Präsjdja)koHegj-durch GO bestimmt 
§ 62 HRG .um - GO kann Entscheidung 
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Präsident: abgeschlossene - GO bestimmt in Eilfllllen an die Anhö-
H~•Ausbildung, mehrjähri- § 82 HSchulG Br rung der FB-Sprecher 
ge veraiitwortliche Tätigkeit binden 

Rektor: aus dem Kreis der 
FH hauptberuflich angehö
renden Prof. zu wählen 

- Amtszeit betr!lgt 4 Jahre 
- Wiederwahl ist zulässig 
- Vorschläge vom Senat 
beschlossen 
- Vorschläge, die von 1/3 
der Senatsmitglieder unter
stützt werden, sind zu 
berücksichtigen 
- Kuratorium zur Stellung
nahme zuzuleiten 
• Kuratorium kann einmal 
zurtlckverwcisen 
- vom (politischen) Senat 
bestellt 
§ 52 HSchulG B 

- erster Vizepräs. od. Pro
rektor ist aus dem Kreis der 
der HS angehörenden 
hauptberuflichen Prof. zu 
wählen (i.d.R. 2, max 3) 
- Amtszeit 2 Jahre,jedoch 
mit Ende der Amtszeit des 
Leiters beendet 
- auf Vorschlag des Senats 
od. des Leiters 
§ 57 HSchulG B 

- auf Vorschlag des Senats - bei Rektorsverfassung 
vom Konzil.gewählt u. zusätzlich an Anhörung 
vom Minister bestellt des Kanzlers u. der Pro-
• &kto[ ist aus dem Kreis dekane 
der hl!uptamtl ichen Prof. - Rektorat besteht aus 
zu wählen Rektor, max. 3 Prodeka-
- Amtszeit 4 Jahre nen + Kanzler 
- bis zu 'zweimalige Wie- -Rektor aus dem Kreis der 
~erwahl Prof. durch Konzil auf 

-~ aus Rektor, 
Prorektoren u. Kanzler 
- Rektor u. Prorektoren 
mussen Prof. sein 

-~ muß abge
schlossene HS
Ausbildung, mehrjährige 
verantwortungsvolle • 
berufliche Tätigkeit 
- Amtszeit min. 4 Jahre 

Vorschlag des Senats 
gewählt 
- innerhalb der Amtszeit 
darf Altersgrenze nicht 
erreicht werden 
- für 4 Jahre 
- einmalige Wiederwahl 
zulässig 
- Prorektoren vom Konzil 
auf Vorschlag des Senats 
im Einvernehmen mit 
dem Rektor gewählt u. 
vom Rektor für 2 Jahre 

- Präsjdjaikoltegjum aus bestellt 
Präsident, Vizepräsiden- - mussen hauptamtl. Prof. 
ten u. Kanzler sein 
- Amtszeit des Präsidenten - Wiederwahl ist zulässig 
min. 4 Jahre §§ 79 ff. HSchulG M-V 
§ 85 HSchulG Br 
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Mitglied jeder Grup11e1 
- auch Sondervotum ~u , 1 

,Berufungsvorschlägen 
§ 44 HSchulG Th 

·:~; ·············::·,; :···=··.~·· ::·. :;-~i~~~\::;· ·>::;·::·=·~·:··.:;· :;:;· :;. :::__<: _ :*:::-//\V'.v:,;_( _) >!( .. ,::~.:/.\,. _/),:\}i N:..,(.\_::;_y.\/{f:.:.t . .<:..:~ :;/;; 
• geleitet durch Rektoratskol- - geleitet durch .B.ek1Qm1 - Rektor/ Rektorat oder 
kgjym • Rektor, max. 4 Prorektoren Präsident/ Pwidialkolle&iYID 
• Rektor+ max. 3 Prorektoren + Kanzler durch GO der HS 
+ Kanzler - Amtszeit u. Wiederwahl - aus dem Kreis der Prof. auf 
• Wahl auf Vorschlag des durch GO zu regeln Vorschlag des Senats vom 
Senats durch Konzil -jedoch min. 2 u. max. 4 Konzil für 4 Jahre gewählt 
- für drei Jahre Jahre - Wahlvorschlag soll 3 Kan-
- einmalige Wiederwahl - Rektor muß Professor sein didaten umfassen 
zulässig - auf Vorschlag des Senats - ist mit Ministerium zu 
• zwei Freisemester auf durch Konzil gewählt erörtern 
Antrag - Prorektoren auf Vorschlag - Leiter ist nach Ablauf der 
- Prorektoren auf Vorschlag des Senats, in den Rektor Amtszeit zur Wiedereinarbei-
des Rektors vom Konzil Vorschlag einbringt, vom tung in sein f'lch zu entlasten 
gewählt Konzil aus dem Kreis der - an großen, HS 1.Jahr danach 
• mUssen Prof. sein Prof. zu wählen von Dienstpflichten befreit 
• für drei Jahre - können jeweils keine weite- - Prasidentenstelle ist öffent-
- einmalige Wiederwahl ren Wahlämter wahrnehmen lieh auszuschreiben 
zulässig §§ 80, 81 HSchulG S-A - ProreJctor aus dem Kreis der 
• angemessene Entlastung Professoren/ Dozenten auf 
von Lehrverpflichtungen Lebenszeit vom Konzil auf 
§ 114 HSchulG S Vorschlag des Rektors ge

wählt 
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- halbe Amtszelt des Rektors 
• GO kann zweiten Prorektor 
festlegen 
§§ 74 ffHSchulG Th 
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49. Aufgaben 
des Kuratori
ums 

64 

- besonderes Organ der HS 
zum Zusammenwirken von 
HS. Staat u Gesellschaft 
- Billigung des Entwurfs u. 
die Feststellung des Haus
haltsplanes 
- Richtlinien fllr die Haus
halts- u. Wirtschaftsführung 
- Erlaß von Gebllhren
satzungen 
- Errichtung, Änderung, 
Aufhebung von FB u. 
anderen Organisationsein
heiten auf Vorschlag des 
Senats 
- Stellungnahme zu Hoch
schulentwicklungs-u. 
Ausstattungsplänen 
- Festlegung der Zweck
bestimmung von Stellen fllr 
Professoren auf Vorschlag 
des Senats 
- zuständig fllr Personal
angelegenheiten (§ 67) 
- zuständig für die den HS 
zugewiesenen staatlichen 
Angelegenheiten von 
grundsätzlicher od. beson
derer Bedeutung 
- im Zweifelsfall entschei
det Kuratorium selbst 
- errichtet Hauptkommissi
on, Personalkommission, 
Kommission für Klinika, 
Finanz-u. Wirtschafts
kommission 
- weitere Ausschusse u. 
Kommissionen können 
eingerichtet werden 
- kann Aufgaben zur end
gültigen Erledigung an 
Kommissionen übertragen 
- kann Erstattung von 
Berichten von HS verlangen 
- kann andere Stellen auf
fordern, bestimmte Angele
genheiten zu UberprUfen 

- zur Beratung des Senats 
u. des Konzils in Angele
genheiten, die die HS als 
Ganzes betreffen 
§ 82 HSchulG Br 
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- Stellungnahmen u. Em
pfehlungen in grundsätzli
chen Angelegenheiten der 
HS, insbes. Haushalts-u. 
Entwicklungsplanung 
- kann in Angelegenheiten 
des Gesamthaushalts u. der 
Haushalts-u. Investitions
planung nach Stellungnahme 
des Senats Entscheidung des 
Ministeriums anrufen 
- veranlaßt Evaluationen der 
Hochschuleinrichtungen u. 
der Hochschulverwaltung 
- nimmt zu Lehr-u. For
schungsberichten Stellung 
- berichtet jährlich Ober 
eigene Tätigkeit 
§ 117 HSchulG S 

- Verbindung der HS mit 
regionalen Verwaltungs
tragern u den Repräsen
tanten der Arbeits-u Berufs
~ 
- Erörterung regjona)er 
Aspekte der HS-EntwickJung 
- berät HS bei der Arbeit u. 
unterstutzt deren Interessen in 
der Öffentlichkeit 
§ 85 HSchulG S-A 
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- Verbindung der HS mit 
m:ionalen VerwaJtun&5-
trägem u den Repräsen
tanten der A,beits- u Be
~ 
- Erörterung regionaler 
Aspekte der HS-Entwicklung 
- berät HS bei der Arbeit u. 
unterstützt deren Interessen 
in der Öffentlichkeit 
§ 82 HSchulG Th 
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§ 65 HSchulG B 
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50. Zusam- • die ftlr die HS, Inneres u. • vom Senat gewählt 
mensetzung Finanzen zustllndigen • Mehrheit soll nicht 
des Kuratori• Mitglieder des (pol.) Senats hauptberuflich im Hoch-
ums u. ein weiteres Mitglied des scbulbereich tätig sein 
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(pol.) Senats § 82 HSchulG Br 
• vier Mitglieder des Abge-
ordnetenhauses, wobei die 
Fraktionen mit je einem 
Mitglied vertreten sein 
sollen 
• je zwei Mitglieder der 
Gruppen 
• zwei Vertreter der Berliner 
Arbeitgeberverbände 
(Ausnahmen FH), zwei 
Gewerkschaftsvertreter 
Berlins, eine Vertreterin 
einer Organisation, die die 
Interessen von Frauen u. 
eine Person, die die Um
weltbelange vertritt 
• Abgeordnetenhaus wählt 
seine Mitglieder 
• HS-Mitglieder durch HS 
gewählt 
• Gewerkschafts-u. Arbeit
gebervertreter auf Vor
schlag der Verbände vom 
Abgeordnetenhaus gewählt 
• Frauen-u. Umweltvertre
ter durch Abgeordnetenhaus 
auf Vorschlag des Senats 
gewählt 
• Mitglieder des Konzils u. 
des Senats dürfen Kuratori• 
um nicht angehören 
• Probl.: Stimme des Vor• 
sitzenden im Zweifelsfall 
entscheidend 
§ 64 HSchulG B 
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~ Kuratorium besteht aus • KÜratorium kann durch • kann eingerichtet werden 
max. 15 Persönlichkeiten, die Beschluß des Konzil einge- • Uber Einladung zur Mitwir• 
Uber langjährige Erfahrungen richtet werden kling entscheidet Senat auf 
in Wissenschaft, Wirtschaft, • Mitwirkung von Personen Vorschlag des Rektors 
Kultur oder Verwaltung auf Vorschlag des Rektors - weitergehend durch Ge· 
verfügen u. mit dem HS- durch Senat beschlossen schllftsordnung geregelt, die 
Wesen vertraut sind • Konzil beschließt zur weite- Konzil auf Vorschlag des 
- keine Mitglieder der HS ren Ausgestaltung GO auf Senats beschließt 
• max. 25% frohere Prof. der Vorschlag des Senats § 82 HSchulG Th 
HS § 85 HSchulG S-A 
• vom Minister im Einver-
nehmen mit Rektoratskolle-
gium u. im Benehmen mit 
dem Senat für 5 Jahre berufen 
- Ausscheiden mit 72 Jahren 
• wählt aus den Reihen Vor-
sitzenden u. max. zwei Stell-
vertreter 
§ 117 HSchulG S 

' 
:, ....... k=. \:.= ... <' ... ?.:.:_:} ...... :.?:' .. = .. ) ... .) . .... r .... : .. ~. :_ .:::~.=.:.= .... <... ~; .= ... .;;':, ... t:,.-. _ .. ~•· .:-:=::~: ~~ :;::(jf .•. ~•$ ~·\t·~ ?:~::=::;::?.:~ • \:» ;,JK • ;~~•z: ·;r ~·=>:} • 
:·;i~ict-aÜfHe~teffung cier. - Herstellung der Chancen- • wirkt aufverfassungs-

1 Chancengieichheii ü. Ver- 1 gleichheit u. Venneidung von I rechtlich garantiert..e Cha.11• 
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aufiragte 

68 

--

vier Jahre bestellt 
- bis zu zwei Stellvertre
terinnen, 2 Jahre 
-.nebenberufliche Frauen
beauftragte u. Stellver
treterinnen auf FB-oder 
Einrichtungsebene 
- sind an fachliche Weisun-
gen nicht gebunden 
- Bereitstellung von Perso-
nal- u. Sachmitteln im 
Haushalt der HS in erfor-
derlichem Umfang 
- berät u. unterstlltzt HS-
Leitung u. andere Organe u. 
Einrichtungen in allen 
Frauen betreffenden Ange-
legenheitcn, insbes. bei der 
Erstellung von Frauen-
fürderrichtlinien u. Frauen-
fürderpll!nen 
• nehmen Anregungen u. 
Beschwerden entgegen 
• im Rahmen ihrer Tätigkeit 
Info-u. Öffentlichkeitsar-
beit 
• Organe u. Einrichtungen 
legen Frauenbeauftragten 
jährlich Material Uber 
Umsetzung u. Einhaltung 
der Richtlinien u. Plane vor 
- hauptamtliche Frauen-
beauftragte erstellt min~ 
z Jwue Beci1.b1 
• Senat u. Kuratorium 
nehmen zum Bericht Stel-
lung 
- Inforecht, Recht der 
Akteneinsicht, Teilnahme-

tion 
- Antrags-u. Rederecht in 
allen Gremien 
- Stellungnahme in allen 
Angelegenheiten, welche 
Belange weiblicher Be
schäftigter berühren 
- regelmäßiger Tätigkeits-
bericht an Senat 
- angemessene Entlastung 
von sonstigen Dienstauf• 
gaben 
- voo llsm wtiblicben 
Mileliedem dtc l:IS filr 1 
Jahre gewählt 

§ 87 HSchulG Br 

- GO regelt Aufstellung 
der Wahlvorschläge 
- macht Vorschläge u. 
nimmt Stellung in allen 
Angelegenheiten, die die 
Belange der Frauen in der 
HS unmittelbar berühren 
- an Beratungen der 
Gremien in solchen 
Angelegenheiten kann sie 
mit Antrags-u. Rederecht 
teilnehmen 
- i!Oll!lWl:Sss:ll!. Enll~ll.!lli 
von ihren Aufgaben 
. erhält notwendige Mittel 
§ 86 HSchulG M-V 

recht an Bewerbungsverfah· 
ren 
- Info-, Rede-u. Antrags-
recht bei allen Sitzungen 
der Gremien der Selbstver-
waltung des jeweiligen 
Bereiches 
- ist Entscheidung des Gre-
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meidung von Benachteili
gungen hin 
- Oli:icbs1enungsbeauftragten 
der Fakultät von allen Mit" 
gliedern der Eilkultät 1,1ewählt 
-Qkkhslellungsbeauftragte 
der l:IS aufVQCschlae der 
Gleichstellungsbeauftcagten 
der Eakull!lten d1m;b Sel!11l 
flir drs:i Ji!!ue l21.stell1 
- Vorschläge u. Stellung-
nahmen zu allen die Frauen 
an der HS berührenden 
Belangen 
- insbesondere Berufungsver-
fahren u. Stellenbesetzungen 
- berechtigt an Sitzungen des 
Konzils, des Senats u. der 
FalculUltsrllte mit Rede-u. 
Antragsrecht teilzunehmen 
- Mgemesss:ne Entlastung 
von sonstigen Dienstaufgaben 
§ 121 HSchulG S 

Nachteilen 
- eh~namtlich tätig u. nach 
Maßgabe der Entscheidung 
des Ministeriums freizustellen 
- soll hauptberuflichem 
Personal angehören 
- Glcicbstellungsbeauftragte 
u Stellvertretecio auf Vor-
schlag der FB-
Gl1.i1.bsts:l!un11sl2s:11uftragten 
vom Si:n.11 filr ms:i labr!l 
~ 
- nimmt Aufgaben der haupt-
amtlichen Gleichstellungsbe-
auftragten wahr 
(Antidiskriminierungsgesetz) 
- kann an allen Sitzungen der 
Kollegialorgane mit beraten-
der Stimme teilnehmen u. 
Befassung mit Angelegenhei-
ten verlangen 
-jährlicher Bericht an Senat 
- Glei1.bst1:llungsb1:11uftr~s:n 
der EB dul'..l.b weibli!.hen 
Mi111lieder des FB gewählt 
- angemessene Ausstattung 
durch HS 
§ 83 HSchulG S-A 

[s. GVBI S-A 93, 730) 

. 
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ccngleichheit von Frau u. 
Mann hin 
- macht Vorschläge u. nimmt 
Stellung in allen Angelegen
heiten, die die Belange der 
Frauen in der HS berühren 
- kann mit Antrags-u. Rede• 
recht an den Sitzungen der 
Gremien teilnehmen 
• regelmäßiger Bericht an 
Senat 
- Recht auflnformation 
- Recht auf Einsicht in Perso• 
nalunterlagen, wenn Betrof-
fene zustimmen 
• Gleicbstelluo11sbti1Ul:U:il&IC 
u. S!i:ll~tll[elecin IIUS ds:m 
Kreis der emu ws.wl Mitw:-
bi:ili:c ~Qm Senat filc 2 bbre 
WY.llhl1 
- Wiede.rwahl zulässig 
• angemessene Freistellung 
von sonstigen Dienstaufga• 
ben 
- Bereitstellung von Sach-u. 
Personalmitteln 
• HS bildet nie Ulllfülllll:Yng 
Beic111 fl!c Glci1.l!~s:lluoesfr11-
gen 
§ 81 HSchulG Th 
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miums gegen Stellungnah
me der Frauenbeauftragten 
zustande gekommen, kann 
sie innerhalb von 2 Wochen 
widersprechen 
• erneute Entscheidung erst 
1 Woche nach Einlegung 
• Vollzug erst nach Fristab
lauf möglich 
• nebenberufliche Frauen
beauftragte werden bis zur 
H!!lfte ihrer Aufgaben 
freigestellt 
• Studentinnen erhalten AE 
wie Hilfskräfte 
• GO regelt weitergebend 
• Wahl io GO nach Grund
satz der Yiertetparitat 
~ 
§ 59 HSchulG B 

··:·;~·>.-:e>·; :··;·/s·;:; ~: .. _ ... ~(~-:X .. :\s=❖: ... :t~:~_y\\:::==~==~l\~·-=.. ":::: :::: .. :::=~=:::.~--::(.:.:L.::::_:.::~ .. ~.----~: ....•. : .. : .. =.= ... :.: 
52. Auslän- • • 
derbeauf-
tragter 

•••❖;.} •• \Ji:;/ ·s·. <. • V·.·.). ·;l-:Y:t s • :--~ ,>v·:'\:: ·:~{ ·:::•, '-\::.::~ :;:;:~$ff. ?>~:L:i=.: ..•. =..:. .:. d .. : .. }:,:.: .. .:.:,=,: . .: 
53. Beauf- - Mitwirkung bei der 
tragter ftlr Organisation der Studien-
Hoch- bedingungen nach den 
schulange- Bedürfhissen behinderter 
hörige mit Mitglieder 
Behinderung - Recht auf notwendige u. 

sachdienliche Infonnation 
• Antrags-u. Rederecht in 
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- an HS mit nennenswertem 
Anteil an ausländischen 
Hochschulmitgliedern 
- auf Yorschlai: des Rektors 
durch Senat bestcnt 
• umfassende Vertretung der 
Interessen aller Ausländer 
• Mitwirkung bei allen Ent
scheidungen der HS 
• Unterstützung der lntegrati• 
on in der HS u. Reintegration 
in ihren Heimatländern 
- angemessene Entlastung 
von sonstigen Dienstaufgaben 
§ 122 HSchulG S 
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-durch Senat bestellt -vom Senat zu bestellen 
• Mitwirkung bei der Planung • Mitwirkung bei der Planung 
u. Organisation der Lehr-u. u. Organisation der Lehr· u. 
Studienbedingungen Studienbedingungen nach den 
- Mitwirkung bei der studien- Bedurfuissen behinderter 
u. berufsvorbereitenden Mitglieder u. Angehöriger 
Beratung - Mitwirkung bei der studien-
• Mitwirkung bei der Aus- u. berufsvorbereitenden 
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7rz-=::r~::ry>~:•}~7*:~· •~:•)T:/l?<:~?~'.::::;:\_:=:~=:t:::5:r:w:=:~=;;:: 
54. Umwelt• 
beauftragter 

allen Gremien 
• Stellungnahme gegen
Uber HS in allen Angele
genheiten, die Belange der 
Behinderten berllhren 
• nimmt an Beratungen in 
solchen Angelegenheiten 
teil 
• regelmäßiger Bericht an 
Senat Uber seine Tätigkeit 
§ 88 HSchulG Br 

.,:_:_:~.::;.~~ir.-.;,.:.:~.i/•.-·.:.~; ... :i:,/_;.::~.:.~<:.~;s.:_:,?_._:_:_:,..~./t.:.?.~.:.: ... :·;_ . .-.:.~.:.:.: ... •.~.:{:L.:_:_._:;2-,:_,_:_~:.:-~.-•:·;••": /::;~:;:·:·: .::·<~>:·~-~~:·:•:~::::~:•:t:~c::?:t·•••?:::::::·:·:::::::t 
55. Zentrale • Senat regelt durch Sat.zung • Senat entscheidet Errich• - Senat kann Bildung 
Einrichtungen Organisation u. Benutzung tung, Änderung, Authe- zentraler wissenschaftli-

von zentralen Einrichtungen bung u. Organisation eher Einrichtungen l2e: 
§ 84 HSchulG B • genehmigungspflichtig schließen 

- Hochschulbibliothek - genehmigungspflichtig 
- Institute an der HS können 
gebildet werden 
- zentrale Bibliothek 
§§ 84 ff. HSchulG B 

(· Hochschulrechenzcn- - Kultusmjnisterjum kann 
trum kann gebildet wer- zentrale Einrichtungen 
den) nach Anhörung der HS 
§§ 93 ff. HSchulG Br illlfüisen 

• HS-Bibliothek 
• HS-Rechenzentrum 
§§ 96 ff. HSchulG M-V 

:j:l~t-~~~t=&::ftl~~/5~5 ;~:r t=~fMf::f?Wt==~~~~f ~~M:tr~~~~:ff~~: ;{:::H:~:=~~~~::~:~::f :Jt:=t:=¾t{:::~üli:i~ ::=~=i~tii#:i~:=i::iü==~iJü~:::iüii~~=· 
56. Glob·al· • Erprobung flexiblerer 

1 haushaii I Formen der Haushaits-
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fllhrung behindertengerechter 
technischer u. baulicher 
Maßnahmen 
- Recht zu allen Angelegen
heiten, die die Belange der 
Behinderten betreffen, Stel
lung zu nehmen 
§ 123 HSchulG S 

~-... ~= :·: < ~:::.;: :::::: .: .. :.:-:.: :::: ::: -=~:-:. :·:::· :t:·:.,::~::H 

- vom Senat bestellt 
- in angemessenem Umfang 
freizustellen 
- berät HS-Angehörige in 
Angelegenheiten, die für den 
Umweltschutz bedeutsam 
sein können 
- hat auf die Einführung 
umweltfreundlicher Verfah
ren u. Erzeugnisse u. die 
Einhaltung umweltrechtl ichcr 
Vorschriften hinzuwirken 
- erstellt den Umweltbericht 
§ 124 HSchulG S 

Beratung 
- Mitwirkung bei der Ausfllh• 
rung behindertengerechter 
technischer u. baulicher 
Maßnahmen 
- kann an allen Sitzungen der 
Kollegialocgane beratend 
teilnehmen 
• Recht auf Information, 
Vorschläge einzubringen, zur 
Stellungnahme in allen unmit• 
telbar Behinderte berührenden 
Belangen 
§ 84 HSchulG S-A 

)-~U :\.-··/:.:·:··=· ·_·.: ··::~·-·:::·: :~· > ··>)H )</·:::.\.: ::·.:.·._;>.:-;:.::.::.,-;;::.:/:\.; -~···(:·::g. ;·::···•·j·::~:·:::' •. :·. :=.-••• ;.-t'~ .. ·-~;-~\;·/f'%:°:"-!•:~;_· ··:··:<~•\.".: 
- Rechenzentrum • Rechenzentrum - Hochschulbibliothek § 90 
- Hochschulbibliothek • Hochschulbibliothek • Studienkolleg § 92 
- Hochschularchiv - Spracbenzentrum • weitere zentrale Einrichtun-
• Sprachenzentrum - Hochschulsportzentrum gen können durch Entschej-
• AJlgcmeiner Hochschulsport §§ 100 ff. HSchulG S-A dung des Rektors mjt Zu-
• Studienkolleg stjmmung des Senats gebildet 
- Transferstellen werden 
§§ 125 ff. HSchulG S §§ 88f. HSchulG Th 

-;:::r::t·/?•:::: ·-·::. ~-=·=·::-· ·:·~ ·_·_· ::· ---:-:-.-:::-.-: .• :.:;-:,:;-;; :j.-:-:-:-::: ::.-;:.-::·::~-\~:•:;\/\·:::::· :~-:-:·)::·:~~):---:.:-:;:-. ;::--~0~ :...-c~ ::-:':\:~ :·•%t2*: "\\\: :":'. ·s_ ·=:·:y: 
§ 120 HSchulG S § 116 VIl HSchulG S-A 

1 bedingt als Modellversuch 
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wirtschaft auf Antrag der 
HS nach Erlaubnis des 
Ku!tusministeriums iro 
Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium 
§ 113 HScbulG M-V 

's)~ &¼;~'ied'' ( y< .. '"}_ ~>-,',<X-/\,: . ,,;:, · ,\, ':,;-'n:-:-:#,'.:;-1---:❖·-,,.-.-%: ••• <,: -~-~~ ~-~·::~~~~;::,:,: 

ftlr weiterbil- dende Studien grundsätz-
dende Studi- lieh Tej)nahmegebUhren. 
en, Zusatz-, 
Ergllnzungs
u. Auf• 
baustudicn 

soweit Rechtsvorschriften 
nicht entgegenstehen 
- Befreiung im Einzelfall 
auch teilweise möglich 
- näheres durch Gebl\h-
renordnung des Ministeri
ums geregelt 
- GebUhrenaufkommen 
steht HS zu 
§ 19 IJJ i.V.m. § 112 
HSchulG M-V 

~~l~ ~di~ .,!;.,;:: ~: ks s~~Jr~~ ·s~~.:n~ :,: _: ;; ; ~:::::,:;,::,,:,:~: > :;:;:: ':::,·,<:-:<=:: ': '.,:,:-: •• ··=_= ~asthörergebu:~--• ·.: ...... 

GebUhren/ GebUhrcn ftlr Benutzu~1g § 68 HSchulG M-V 
GcbUhren- ihrer Einrichtungen erheben - Verwaltungskostenge-
freiheit - StudiengebUhren ,. ierden setz findet Anwendung 
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nicht erhoben § 112 HSchulG M-V 
§ 2 Vill HSchul'u B 

1 

- GebUhrenordnung für 
die FH GUstrow. vgl. 
GVBI. M-V 1995, 64 
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I' 

11 

II 

: • ·::· .. ;: /'. • • :' • .j;~:::';: =· ·:::::::::::.:::··: ::"· ·:::::::::::::::~::::::::::: ::~=:~:::::;::'·\:.}:: ~:\::1.,:\-t.,•{ ~.:~rf,; >:::~:: ::_::~: >,:::'.::.~(.:'\. J;. :.::::t\;t,/).\ .. :::/-:~~~FHt: 
- für weiterbildende Studien - HS ~ fllr weiterbil- - HS CfMh!3l ftlr weiterbil-
u. Fernstudium .kön.nc.n dende Studien GebUhren, die dende Studien Gebuhren 
Gebühren erhoben werden ihnen im Rahmen des Haus• - stehen ihnen zur Erftlllung 
- für Durchführung eines halts zur Erfüllung ihrer ihrer Aufgaben zur Verftl-
Zweitstudiums nach Über- Aufgaben zur Verfügung gung 
schreitung der Regelstudien- stehen § 15 HSchulG Th 
zeit fllr das Erststudium § 21 HSchulG S-A 
~ GebUhren erhoben - fllr Zusatz-. Ergänzungs-u. 
werden Aufbaustudien sowie Abend-
- Befreiung in begründeten u. Fernstudium u. fllr wei-
Fällen durch HS möglich terbildende Studien filllll 
§ 24 HSchulG S GebUhren nach Maßgabe des 

Verwaltungskostengesetzes S
A zu erheben 
§ 115 HSchulG S-A 

===:=::=~~====~=:::t::::=====-_::=::.~=====:=~====;==~:::-::: .. :::i~=:=:==~==:==t=~~;:=:: >~./:::/ .... =~~<;::::=:/-/'· .t.fä~::t~:=✓~ ;r~==:<~ :::::~ .= .:=:}:::? .; .• /~~ .-t:-v:,..:: ·:· • ·:;:· • • ... • • ~~-=r;; ::• 
- Entwurf einer HS- - keine GcbUhren fllr Studi- - StudiengebUhren u. GcbUb-
GebUhrenordnung um, HS-PrUfungen u. staalli- ren für Diplom-u. Magister-

ehe PrUfungen erhoben prtlfungen werden nicht 
§ 115 HSchulG S-A erhoben 

s. auch Allg. GebUhren
ordnung S-A, Nr. 135, GVBI 
S-A 1994, 208 (AIIGO) 
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- GebUhren werden ftlr Gast
hörer, fllr Studierende des 
weiterbildenden Studiums 
sowie für HS-Prüfuneeo die 
nicht frei sind erhoben 
- GebUhren. die für die Be
nutzung der HS
Einrichtungen erhoben 
werden, sind in der jeweil i
gen Benutzerordnung festzu
legen 
- allgemeine GcbUhrenord
nung ist vom Senat zu erlas• 
sen u. bedarf der Genehmi
gung des Ministeriums 
§ 107 HSchulG Th 

s. auch ThUringer Verwal• 
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60. Über-
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gangs
vorschriften 

mungen zur Fortsetzung 
der Ausbildung bei we
sentlicher Änderung des 
Ausbildungsgegenstandes 
für Studenten, Aspiranten, 
Meisterschüler u. For
schungsstudenten 
§ 107 HSchulG Br 

- Umwandlung des Grades 
Doktor der Wissenschaf

~~n" in den Grad „doctor 
habilitatus" 
§ 108 HSchulG Br 

- diverse VO
Ermllchtigungen zum 
Erlaß von GO, Berufung 
der Gründungskommis
sionen, Regelungen Ober 
Einbeziehung, Stellung u. 
Aufgaben der Organe der 
eingegliederten HS 
§ 2 llI HSchulG Br 

[vgl. zuletzt VO zur 
Änderung der GO der HS 
des Landes GVBI lI Br 

,.,.}::< :-.· . .<❖.::w.w•·: ('.,..,w:.❖.,L ... \.:: .•. c-,:_:_ ..... :. ' .. ':.L' i
1
?
95

';·
2
?
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.:trnttltfä@l·::; .·7·~·.n;~;:~:::· ~::;·;~-----❖•-❖.•.❖ 

61. Beson~ - Teilzeitstudium • . 
derheiten § 22 HSchu.lG B nach Beratung mit HS 

mehrjährigen HS
Gesamtplan 
§ 108 HSchulG M-V 
- Professoren können sich 
in Lehrveranstaltungen 
(nur) aus zwingenden 
Gründen vertreten lassen 
§ 33 HSchulG M-V 
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j 1 .. , 

:i~I!:!~~i'f!~i~l!:i]J~:;~~;;~'~*iii:ii-.\, 
kommissionen kann bis zum 
31.12.98 nur mit Zustimmung 
des SMWK gekündigt wer
den 
§159 VI HSchulG S 

- bestehende weitere Aufga
ben der HS bleiben erhalten 
§ 4 HSchulG S 

tungskostenordnung für den 
Geschäftsbereich des MinWK 
GVBI. 94, 1081 

::,:=f:~:•:-:~~>===:=~==::=:•====\:::::~::::,r::::=:::;:::~:: •• ~ •• ~=~t--:•\:•~•· 

:·:•~•:·:~~::.~::~·:·:·;·:5;:_~~=·:·;·;::::>;;·:•;·:·:;;::·/;·::;:;·;·:·::;·:·:·;·;";·:·: ·::.·;::-;.L;)/;·-::;\:·.··/:~:·~:•:t:.·:·:·:.~:~::·:;:"::.•:·<::•·>:·: ··::•::::;•:::•:•:::;·::::·.'\L:;;:·:z:::•;::·;;:}•::.?~\:·:>:·:::····.)·· 
- kann bestimmt werden, daß - fllr geeignete Studiengllnge 
Haushaltsmittel auf die HS u. sollen Regelungen zum 
innerhalb der HS nach Maß- Studium für Berufstä.tige 
gabe der erbrachten od. zu bzw. zum Teilen eines Studi-
erwartenden Leistungen enganges (Teilzeitstudium) 
verteilt werden vorgesehen werden 
- durch Richtlinien des § 17 II HSchulG Th 
SMWK mit Zustimmung des 
Staatsministeriums der Finan
zen u. im Einvernehmen mit 
der L,mdeshochschu!konfe
renz 
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- HS stellen mehrjährigen 
Hochschulentwicklungsplan 
auf 
- Landeshochschulplan ist zu 
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62. Eignungs- - Struktur-u. Berufungs- • a) HS-Lehrer • • '"•' : bis jüi:96 bel°E'iii.stc'i'; 
feststellung kommissionen haben unter - keine HS-rechtliche Jungen Verfahren zur 
(Verfahren Berücksichtigung von Regelung zur Eignungs- Prüfung der pers. Eignung 
zur Überprtl- Benachteiligungen oder feststellung vor zentraler Personal-
fung der Bevorzugungen, die auf • Festlegung der Landes- kommission 
persönlichen politische Einflußmaßnah- regierung/ Empfehlung • für HS- u. Forschungs-
u. fachlichen men zurtlckzufllhrcn sind, der KMK einricbtungen 
Eignung) persönliche Integritllt u. - Evaluierungskommis- • dem Verfahren nach§ 2 

78 

Eignung zu bestätigen u. sionen HEG entsprechend 
Übernahme jeweils zu - negative Evaluierung - Personalkommission 
empfehlen führte zur Empfehlung der besteht aus je 2 Mitglie-
- Ergebnisse der Kommis- Abberufung an Minister dem der HSen u.3 Perso-
sionen zur Erneuerung der - keine allgemeinen nen mit Befühigung zum 
Hochschulen können be- Verfahrensbestimmungen Richteramt 
rtlcksichtigt werden - Beschlusse mit 2 Mit-
§ 2 III HPersÜG - teilweise fachspezifische gliedern der betroffenen 

Eignungsfeststellung im HS, einem Mitglied einer 
Rahmen der Überleitung § anderen HS u. einem 
106a HSchulG Br Vorsitzenden mit Befl!hi-

b) wiss. Mitarbeiter 
- Personalkommissionen 
- Kündigung bei negativer 
Evaluierung 
• keine Vorgaben 

gung zum Richteramt 
- anhängige Ehrenverfah
ren vor bestehenden 
Kommissionen nach alten 
Verfahrensvorschriften 
beendet 
- bestehende Kommissio
nen bewerten noch einge
hende Informationen der 
Gauck-Behörde u. ändern 
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§ 118 V HSchulG S 

::,::::,:::::;:=-~·::· =:·:·=>: ·:/•.=.:_: ~:.=.=:.:~ ,: ~ ·.f • .. ;x .. :.:,· ·::·:. 
- vor der Einstellung von • • 
Personen, die vor dem 
03.10.90 in der DDR tätig 
waren, ist soweit noch nicht 
geschehen eine Eignungs
feststellung für den öffentli
chen Dienst gemäß§ 119 der 
Verfassung Sachsens analog 
den Regelungen im HEG 
durchzuführen 
- Vorschriften Uber Landes
personalkommission finden 
keine Anwendung mehr 
§ 158 HSchulG S 
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beachten 
§ 103 HSchuJG Th 

- Ministerium stellt Landes
hochschulplan auf 
- im Benehmen mit Hoch
schulkonferenz entwickelt u. 
fortgeschrieben 
• enthält Zielvorstellungen 
des Ministeriums Ober struk• 
turelle Entwicklung der HS u. 
die Ausbauplanung 
§ 104 HSchulGTI1 

•••••••••• ···: ~;··· ~·.·· ·=··.;,··::: r:::::· ;:,.:;: ... :-::: ... 1-::t-.=::•/ :~:~::{':·\~:~:::\:>·t:.!:!: '~t::~t:?'>::...k.-:: v:t 
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ggf. ihre Beschlüsse ab 
- jetzt beschlußfllhig, 
wenn 5 Mitglieder anwe• 
send sind 
- bestehende Kommissio
nen werden zum 30.06.95 
aufgelöst 
• noch nicht beendete 
Verfahren gehen auf 
zentrale Ehrenkommissi
on Ober 
- VO-Ermächtigung zu 
Bewertungskriterien, 
Verfahren u. Empfeh
lungsmöglichkeiten 
- bei nachträglichen 
Kündigungen wegen MfS 
findet Nachr0ckverfahren 
gemäß Übernahmericht
linie statt 
§ 130 HSchulG M-V 

--~;-:.,:t:gii::~:-::: :;:~H~-:--:~~i~·2i~~:,:::·:·,:,:;:,·i·:;,: -,~.i~;~~-·-~~·sti~-~~~~-~·~,,_,;,,g_,_, ·,·~--:~·;;fü~i'~~~,;ß,~~~~i~-~:-·:;:::::. 
schaftliche Dienstkräfte verbleiben in Ober rechtliche Stellung alten Rechts gehören, 
Stellung/ Ein- ihren Beschäftigungsver- der Angehörigen der in wenn übergeleitet zur 
schränkung hllltnissen die neu gegründeten HS Gruppe der Prof. u. wenn 
von Mitwir- - wenn Angehörige der eingegliederten alten HS nicht übergeleitet zur 
kungsrechten Gruppe nach § 7 S. 1 Nr. Gruppe der wissenschaft-

80 

ErgBerlHG entscheidet liehen u. künstlerischen 
(akad.) Senat auf Vorschlag Mitarbeiter 
des FB-Rats (o.a.), wer § 131 HSchulG M-V 
aufgrund seiner persönli-
chen Eignung, fachlichen 
Qualifikation u. Leistungen 
den berufenen Prof. gleich-
steht 
• wird Entscheidung nicht 
getroffen, zählt Stimme des 
betreffenden HS-Lehrers bei 
Entscheidungen nach§ 47 
II HSchulG B nicht bei 
Ermittlung der Professo
renmehrheit 
§ 6 HPersÜG 
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.---::::,:-:-:-:·::.::·:·:::,:-•·:·:-:::·::.:::·<-:::·:·:·::.:-:·:·::··:::·::.::--:=·:_:::•=·=•=·-~•/=·=·-·;.·.:::=·::::·=:.:·~--•=•=·=•-~-;L:·=•:•=•~=:.::•.:::::::=•:•:•=·=:::::=·=·=·-·r{ ·=·=·:·=::::::::·:·:::·:•:·:·.::\:.~·-• :::~(\·~<:/7·;·;::c:·:·:/ 
- Prof. alten Rechts sind -HS~Lehrer alten·Rectits - wenn persönliche Eignung 
mitgliedschaftsrechtlich gehören kooperationsrechtlich festgestellt, gehören Prof. zur 
Hochschullehrer der Gruppe der wissenschaft- Gruppe der Prof 
• außerplanmäßige Prof. u. liehen Mitarbeiter an - wählbar sind nur bestellte, 
Dozenten sind mitglied- § 118 HSchulG S-A ernannte u. 0bernommene 
schaftsrechtlich HS-Lehrer Prof. 
§ 158 HSchulG S - bei Entscheidungen zu 

Forschung u. Berufung (§39 
VIll) z!lhkn positiv Evaluier
te, wenn nicht übernommen 
od. berufen, nit'ht 
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- auch Gastprofessoren sind 
bis zum 31.12.95 Prof., wenn 
min. 1 Jahr an der HS 
- alle nicht speziell Uber
nomrnenen verbleiben in 
Personalstruktur der akade
mischen Mitarbeiter 
§ 123 HSchulGTh 
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64. Über
nahme in 
neue Perso
nalkategorien 

a) Professoren: 
- durch Hausberufung nach 
§§ 9/10 ErgBerlHG 
- Vor. ist Berufung nach §§ 
100/ 101 HScbulG B 

b) hauptberuflich beschäf
tigtes wissenschaftliches u. 
künstlerisches Personal: 
- auf Antrag 
-jeweiligen Einstellungs-
vor. müssen erfüllt sein u. 
überwiegend entsprechende 
Aufgaben wahrgenommen 
werden 
• nach Maßgabe des Bedarfs 
im jeweiligen Fach u. des 
jeweils geltenden Haushalts 
• kein Rechtsanspruch auf 
Übernahme 
- nicht berücksichtigt wer
den kann, wer in herausge
hobener Position oder 
sonstiger Funktion auf 
nachhaltig wirksame Weise 
zur Stabilisierung des 
Hemchaftssystems der 
DDR beigetragen hat, dabei 
sind allgemeine Grundsätze 
im Land Berlin t\lr den 
öffentl. Dienst zu berück
sichtigen 
• Empfehlung der BSK 
- vor negativer Entschei
dung (wohl Empfehlung) ist 
Antragsteller zu hören 
• Entscheidung durch 
Personalkommission 
§2ID HPersÜG 

- auf Antrag u. nach Maß
gabe des jeweils geltenden 
Haushalts Übernahme in 
befristetes Arbeitsverhaltnis 
(Qualifikationsstclle), wenn 
sachliche Vor. vorliegen 
§ 3 HPersOG 

- auf Antrag 
- kein Rechtsanspruch auf 
Übernahme 
- nach Maßgabe ihrer 
Eignung, des Bedarfs im 
jeweiligen Fach u. nach 
Maßgabe des Landes
haushalts 
§ 106a J HSchuJG Br 

a) Prof. 
- können in ein Beamten
verhältnis übernommen 
werden, wenn die HS auf 
Vorschlag einer Kommis
sion ihre Eignung festge
stellt hat 

b) hauptberuflich tätige 
Angehörige des wiss. u. 
künstlerischen Personals 
- können von der HS in 
entsprechende Rechtsver
hältnisse übernommen 
werden 
§ 106a HSchulG Br 
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- wenn Vor. als Prof. u. vor 
03.08.91 Aufgaben eines HS
Dozcnten wahrgenommen auf 
Antrag bis 31.10.94 Möglich
keit der Übernahme als HS
Dozcnt oder vergleichbares 
Angestelltenverhältnis, wenn 
zusätzlich persönliche u. 
fachliche Eignung festgestellt, 
ihre Lehrtätigkeit eine 
zweckdienliche Ergänzung 
des Lehrangebots u. Planstelle 
zur Verfllgung steht 
- Entscheidung durch Senat 
im Benehmen mit Ministeri
um 
Bezeichnung als außcrplan
malliger Prof. 
§ 118 HSchulG S-A 
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- Übernahme nach Maßgabe 
von EV, HSchuJG, nach 
Qualifikation, Bedarf u. 
Maßgabe des Landeshaushal
tes 
- Bedarf durch Strukturpläne 
geregelt 
- auf Antrag 
- Übernahme setzt Feststel-
lung der persönlichen Eig
nung u. fachlichen Qualifi
kation voraus 
- an Aufgabenwahrnahme 
geknüpfte Übernahme 
- Wahrnehme der Aufgaben 
nach § 47 HSchulG Th • 
Personen sind zu übernehmen 
- bis zum Inkrafttreten des 
HSchulG berufene Prof. 
werden übergeleitet, wenn sie 
Prof.-Aufgaben wahrnehmen 
u. persönliche Eignung 
festgestellt wurde 
- bis zum Inkrafttreten auf
grund von A V bcschaftigtc 
wiMi werden, wenn Aufga
ben entsprechend wahrge
nommen u. Eiostellungsvor. 
erfüllt, in Beamtenverhältnis 
od. befristetes/ unbefristetes 
A V Obergeleitei 
§ 124 HSchulG Th 
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65. Verbleib - nicht llbemommene - hauptberuflich tätige - Dozenten bisherigen • 
in alter Per- Dienstkräfte können im Angehörige des wiss. u. Rechts können nach 
sonalka- Überhang oder für eine k1lnstl. Personals, mit Maßgabe des Haushalts u. 
tegorie Übergangsfrist von max. 5 denen kein Dienstver- bei Erfüllung der Voraus-

Jahren unter Inanspruch- hältnis gemäß § 46 setzungen zum Hoch-
nahme einer Stelle im HSchulG Br begrllndet scbuldozenten als Beam-
Stellenplan beschäftigt wird, verbleiben in AV, ter auf Lebenszeit ernannt 
werden, soweit ihre Be- das vor Inkrafttreten des werden 
schäftigung unter BerOck- HSchulG Br galt 
sichtigung der Empfehlun- § I 06 HSchulG Br 
gen der jeweiligen BSK, u. 
der allg. Bestimmungen zur 
Übernahme u. des Haushalts 
sowie verfügbarer Stellen u. 
Mittel für nichtplanmäßige 
Beschäftigte möglich ist 
- Beschäftigung nicht 
möglich, weM in herausge-
hobener Position oder 
sonstiger Funktion auf 
nachhaltig wirksame Weise 
zur Stabilisierung des 
Hemchaftssystems der 
DDR beigetragen a. in 
Anwendung der allg. 
Grundslltz.e für den öffentl. 
Dienst in Berlin 
§ 4 HPersÜG 

- auf Vorschlag der HS 
kann Kultusministerium 
frll herem HS-
Angehörigen, der überge
leitet aber nicht über-
nommen wurde, in beson
der.; begrOndeten Fällen 
das Recht zur Führung der 
Bezeichnung „Professor" 
verleihen 
- widerruflich 
§§ 130 ff. HSchulG M-V 

·,:;·:-·E:::~~ ,. ;:·:~:?h~~igte··ici:~~~ ~~/> ~.x ·· • ... :.: .. • .. ,\: .. , .. / ... -. .:... -~ -.'.~ •. -. 

lung befriste- Antrag nach Maßgabe des 
ter in unbe- Haushalts u. bei Erfüllung 
fristete Ar- der Vor. in AV nach §§ 57 
beitsver- a-c HRG llbemommen 
hältnisse werden 

§ 3 HPersÜG 
·-~T--;~:~~-:) : :;;:.::;:-:·::·:.:-> ._,. _.-._·.-.,.-·.-.-.-.-.·.:;<.-.-:.r--••• ••:·· ---
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der Professo
ren im Ruhe
stand 

··\;~:/j~~;~-~~;;)~~t-''.F' 
,.Dozent" darf von nach 
dem 09.11.89 Ausge
schiedene nur geführt 
werden, wenn Ehrenver
fahren durchgeführt 
- Antrag bis zum 30.06.94 
zu stellen 
- wenn Empfehlung der 
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·:-~::<~:::~;·:~i.-~ l ~~~~>', , :'alle: ni~ht i~zieii'&~f~:;L.-~,, 
dete Dienstverhältnisse beste- nommenen verbleiben in 
hen als solche nach dem Personalstruktur der akade-
Gesetz fort mischen Mitarbeiter 
- wiMi, die nach§ 55 Il HEG § 123 HSchulG Th 
zum akad. Mitarb. ernannt. - alte nicht übernommenen 
behalten Stellung 

1 
Personen verbleiben in ihren 

• andere Personen, deren A V Arbeitsverhältnissen 
~ortdauert_ u. _die _ha~p~eruf- • Personen, die Bezeichnung 
h~h als w,Mi tätig stnd, sind „Professor" führen durften u. 
w1M1 ! die nach Übernahme in 
§ 118 HSchulG S-A : Personalstruktur dieses 

Gesetzes das Recht nicht 
mehr zusteht, kann in Aus
nahmefllllen auf Antrag der 
HS der Minister das Recht 
zur Weiterführung verleihen 
• mitgliedschaftliche u. 
dienstrechtliche Stellung 
davon unberührt 
§ 124 HSchulG Th 

,,,,, ·'~;~~~~i;~~:~c~;-tli;;:·:~ .... ··;·/.·;;;;,:.,,,,r,.•'<'.·:ti":':.,.-.. ··:/• 
lung unbefristeter in befristete 
A V unter sozialen Gesichts
punkten 
§ 118 HSchutG S-A 

·:;···::::~:.:::·:·••-::":;:::::=:=··•:::~:(.-.-...... \/·:.:t.;: :··y·v}·:t:tJ.:, ..... .❖ ....... ·•:~:Y:::::;:.:(:}± 
• Professoren, die bis zum 
31.12.92 in Ruhestand treten 
oder deren persönliche oder 
fachliche Eignung nicht 
aufgrund der Evaluationsord
nung festgestellt wurde, 
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dürfen im Ruhestand keine 
Lehrveiaaistaltungen an dei 
HS abhalten oder Prüfungen 

-7 
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Personalkommission zur 
Kündigung oder Ableh- , 
nung der Einstellung 
wegen mangelnder per- 1 
sönlicher Eignung führen 
würde, entscheidet Kul
tusministerium auf Vor
schlag des zuständigen 
Rektors, ob Bezeichnung 
weiter geführt werden 
kann 
- Entscheidung kann unter 
Vorbehalt sp!lterer Aus
künfte der Gauck
Behörde ergehen 
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abnehmen 
§ 123 V HSchulG Th 

.... , 
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Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 

AE Aufwandsentschädigung 
Artikel Art. 

BbgJAO 
fachl. 

Brandenburgische Juristenausbildungsverordnung 
fachlich/e 

FB Fachbereich 
FH Fachhochschule 
GO 
GVBI 
Habil. 
HdK 
HPR 
HRG 

Grundordnung (der Hochschule) 
Gesetz-und Verordnungsblatt (des jeweiligen Landes) 
Habilitation 
Hochschule der Künste, Berlin 
Hauptpersonalrat 
Hochschulrahmengesetz vom 26.01.1976 i.d.F. vom 09.04.1987, zul. 
geänd. am 15.12.1990 

HS- Hochschule/n 
HSchulG B Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin vom 12.10.1990, zul. 

geänd. durch Gesetz v. 03.01 .95 
HSchulG Br Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg vom 24.06.1991, 

zut. geänd. durch Gesetz vom 16.10.1992 
HSchulG M-V Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

vom 09.02.1994 
HSchulG S Gesetz über die Hochschulen im Freistaat Sachsen vom 04.08.1993 
HSchulG S-A Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 07.10.1993, zul. 

geänd. durch Gesetz vom 05.07.1994 
HSchulG Th Thüringer Hochschulgesetz vom 11.07.1992 
künstl. künstlerisch/e 
LHK Landeshochschulkommission 
MinWK Ministerium für Wissenschaft und Kunst {des Landes Thüringen) 
pers. persönliche (Eignung) 
(pol.) Senat Landesregierung in Berlin 
Sächs.Verf. Verfassung des Freistaates Sachsen v. 26.05.1992 
Sem. Semester 
SMWK Sächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
Senat Senat als Hochschulgremium 
StuWe Studentenwerke 
TFH Technische Fachhochschule, Berlin 
VO Verordnung 
Vor. Voraussetzung 
Vw- Verwaltungs-
wiMi wissenschaftliche Mitarbeiter 
wiss. wissenschaftlich/ein 
Wiss. Wissenschaft 
Wo. Wochen 
Zahlenverhllltni~ 

z.B. 6:2:2:1 6 HSL- 2 wiMi - 2 Studierende - 1 sonstiger Mitarbeiter 
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hochschule ost. politisch-akademisches journal aus ostdeutschland 

1. Jahrgang 1991192 

Themenschwerpunkte: Die ostdeutschen Hochschulgesetze • Lage der Sozialwissenschaften in (Ost
)Deutschland • Die Erneuerung und ihre Kriterien • DDR-Wissenschaftsgeschichte • Hochschulstruktur 
In Sachsen. Rundtischgespräch • Heinrich Fink und der Umgang mit unserer Vergangenheit • Anhörung 
des ·Bundestagsausschusses BIidung und Wissenschaft: Perspektiven der Hochschulentwicklung • 
Ostdeutsche Geschichtswissenschaft zwischen Gestern und Morgen • J0rgen Teller Honorarprofessor 
• Hochschulrahmenrecht nach der deutschen Neuvereinigung. Eine Anhörung • Ehrenpromotion Hans 
Mayer in Leipzig • HRG - Genesis Im Westen und Wirkung Im Osten • Kirchliche Hochschulen zwischen 
Nische und Fusion • BdWi-Fr0hjahrsakademie: Kritische Geistes- und Sozialwissenschaften nach dem 
Ende des Sozialismus • Wissenschaft Ost 1989/90 • Europäische Universität Erfurt • Die Studierenden 
1989190 • Streitsache Latinum 

Autorinnen: Hans J0rgen Block, Torsten Bultmann, Christian Dahme, Marlin Dürkop, Wolfgang Ernst, 
Hans-Uwe Feige, Alfred Förster, Christian Füller, Frank Geißler, Monika Gibas, Christoph Kähler, Dietmar 
Keller, Fritz Klein, Hermann Klenner, Horst KJlnkmann, Larissa Klinzlng, llko-Sascha Kowalczuk, Wolf
gang Kottler, Gotthard Lerchner, Rudolf Mau, Hans Mayer, Hans Joachim Meyer, Matthias Mlddell, 
Wolfgang Nitsch, Erhard Noack, Georg Nolte, Ku·rt Nowak, Doris Oden'dahl, Bernd Okun, Martin Onnasch, 
Peer Pasternack, Klaus Pezold, Peter Porsch, Helmut Richter, Matthias Rösler, Hilde Schramm, Uta 
Starke, J0rgen Teller, Rudolf v. Thadden, Achim Thom, Michael Tolksdorf, Günther Wartenberg, Rose
marie Will u.a. 

2. Jahrgang 1992/93 
Themenschwerpunkte: Drei Jahre Wissenschaftsumbau in Berlin-Ost • Wissenschaft Ost • 2. 
Deutschlandkongreß habllitierter Wissenschaftler • Frauen in der Ostwissenschaft • Tagung des SPD
Wissenschaftsforums • Sächsische Hochschulerneuerung aus Oppositionsperspektive • Ostdeutsche 
Studentengemeinden - Geschichte und Funktionswandel • Hochschulen und MfS - der Umgang mit 
einem unbequemen Erbe • Vorschläge zur Hochschulreform • Mt!thodologische Wende? • lnsututfon 
Hochschule und Landeshochschulrecht • Verbände(-Schicksale) Im Osten • Ost-deutsche Entwicklungs
länderforschung In der DDR und danach • Positionen zum Sächsischen Hochschulgesetz • Aspekte der 
Personalstruktur-Neugestaltung in der ostdeutschen Wissenschaft • Die ostdeutschen Archive • 
Forschung und Technologie In Ost-europa - ausgewählte Länderbeispiele • Sozial- lind Geisteswissen
schaften Ost: Zwischenbilanzen des Umbaus • Aktivitäten politischer Stiftungen an ostdeutschen 
Hochschulen 

Autorinnen: Gudrun Aulerich, Günther Barthel, Burchard Brentjes, Sonja Bmntjes, Birgit Bütow, Michael 
Daxner, Karin Döbbellng, G0nther Eisei!, Hartmut Elsenhans, Hans-Heinz Emons, Hans-Uwe Erichsen, 
Alfred Förster, Ulrich Geyer, Karl-Heinz Heinemann, Erich Hödl, Marion Höppner, Glsela Jähnert, Volker 
Kahl, Klaus-Dieter Kaiser, llko-Sascha Kowalczuk, Wolf-Hagen Kraut, Jürgen Kuczynski, Gert Maibaum, 
Elke Mehnert, Hansgonther Meyer, Hans Joachim Meyer, Matthias Middell, Bernhard Muszynskl, 
Wolfgang Nitsche, Bernd Okun. lnge Pardon, Peer Pasternack, Peter Porsch, Karin Reiche, Edelbert 
Richter, Martin Robbe, Hans Jörg Sandkühler, Roland Schneider, Wolfgang Schluchter, Hans-Jürgen 
Schulz, Pirmin Stekeler-Weithofer, Eberhard Tiefensee, G0nther Wartenberg, Corne/lus Weiss u.a. 

3. Jahrgang 1993/94 
Themenschwerpunkte: Erneuerungsgruppen bilanzieren • Institution Hoci1schule und Landeshochschu.1-
recht • Politische Kündigungen in der ostdeutschen Hochschulmedizin - eine Debatte • Gleichstellungs
management Ost • Bundestagsdebatte: Industrieforschung In den neuen Bu.'1desländern • Habllitierten
tagung In Leipzig • Streitfall Multiple Choice • Studierende 1994 • Berufungsverfahren West und Ost 
• Singularitäten 
Autorinnen: Ernst Badstobner, Tlno Bargel, Winfried Beck, Sonf a Brentjes, Ändr,e Debü~,er, Räinef Eckert, 
Wolfgang Fach, Marion Höppner, Heldrun Jabn, Matthias Jähne, Dietrich J,,rke, Hans-Dieter Klein, 
Siegfried Kiel, llko-Sascha Kowalczuk, Marianne Kriszio, Günther Landgraf, lmne Lischka, Thomas de 
Maiziere, Werner Meske, Hans Joachim Meyer, thomas molck, T~omas Nele, Bernd Rabehl, Karin 
Reiche, Hans-Jürgen Schulz, Jutta & Eberhard Seidel, Peer Pasternack, Gisela Pet:usch►:a u.a. 
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4. Jahrgang 1994/95 
Themenschwerpunkte: Forschung Ober Wissenschaft Ost • Dissertationen in der DDR • Singularitäten 
* Fern studieren In Ostdeutschland • Archive in Ostdeutschland II • Mittel-und Osteuropa: Wissenschaft 
im Transit • sozialistische Intelligenz • Kirche & Hochschule, Theologie & Politik 

Autorinnen: Gertraude Buck-Bechler, Anke Burkhardt, Ludwig Elm, Konrad Feiereis, Ulrich Geyer, Jochen 
Golz, Sabine Gries, Christoph Kähler, Sabine Keblr, Wolfgang Knobloch, Rainer Land, lrene Lischka, 
Sabine Manning, Lothar Mertens, Eduard MOhie,Alexander Nadlraschwlli, Peer Pasternack, Ralf Posse
kel, Siegfried Prokop, Edelbert Richter, Uwe Schlmank, Georg Schuppener, Dieter Voigt, Peter Wicke u.a. 

Insgesamt 39 Hefte, 3.664 Seiten. Nachbestellungen nur komplett: DM 500,-ngl. Versandkosten 

Kopiervorlage: 

Bestellung 

• .ich bestelle, • 
1. ein kostenloses Probeexemplar zum Kennenlernen 
2. Nachbestellung 1. - 4. Jahrgang (39 Hefte) 

3 ........ mal hochschule ost im Jahresabonnement 
(4 Hefte incl. DM 10,-Versandkosten) 

4 ........ mal hochschule ost im Privatabonnentinnen-Abo 
(4 Hefüflncl. DM 10,-Versandkosten) 

5 ........ mal hochschule ost im Abo für Nichtverdienende 
(4 Hefte incl. DM 10,- Versandkosten) 
( Begründung der Anspruchsberechtigung bitte 
unterstreichen: Studierende/r - Erwerbslose/r 
- Vorruheständler/in - Pensionär/in -

Sonstiges: ..................................................... ) 

DM 500,-
zzgl. Versandkosten 

DM 98,

DM 39,
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Dfe Bezahlung erfolgt nach Rechnungslegung mit dem ersten Heft. 
Habe ich mich f0r3., 4. oder 5. entschieden, so erkläre ich mich damit einverstanden, 
daß sich mein Abonnement jeweils um ein Jahr verlängert, wenn ich es nicht bis vier 
Wochen (Poststempel) vor Ablauf der Bestellfrist kündige. 

Name 
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Adresse 

Datum Unterschrift 
• ·1:'s'ist mir bekannt, daß meine Bestellung erst wirksam wird, wenn ich sie gegen
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